
 

Stadt Leverkusen  Vorlage Nr. 2019/2813 

Der Oberbürgermeister 
  

V/61-613-26-165-II-Pri-extern 
Dezernat/Fachbereich/AZ  
 
08.11.19 
Datum 
 

 
Beratungsfolge Datum Zuständigkeit Behandlung 
Bürger- und Umweltausschuss   14.11.2019 Beratung öffentlich 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Planen   

18.11.2019 Beratung öffentlich 

Bezirksvertretung für den Stadtbe-
zirk II   

26.11.2019 Beratung öffentlich 

Rat der Stadt Leverkusen   16.12.2019 Entscheidung öffentlich 

 

Betreff:  
Bebauungsplan Nr. 165/II "Bürrig - Alte Garten"  
- Beschluss über die eingegangenen Äußerungen und Stellungnahmen (Abwägung) 
- Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Über die während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) (Äußerungen I/A) sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB (Äußerungen I/B) 
vorgebrachten Äußerungen wird gemäß Beschlussentwurf der Verwaltung  
(Anlage 6 der Vorlage) entschieden. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.  

I/A Äußerungen der Öffentlichkeit:  
 
I/A 0 Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  
 
I/A 1 Bürger  
 
I/A 2 Bürger  
 
I/A 3 Bürger  
 
I/A 4 Bürger  
 
I/A 5 Bürger  
 
I/A 6 Bürger  
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I/A 7 Bürger  
 
I/A 8 Bürger  
 
I/A 9 Bürger  
 
I/A 10 Bürger  
 
I/A 11 Bürger  
 
I/A 12 Bürger  
 
I/A 13 Bürger  
 
I/A 14 Bürger  
 
I/A 15 Bürger  
 
I/A 16 Bürger  
 
I/A 17 Bürger  
 
I/A 18 Bürger  
 
I/A 19 Bürger  
 
I/A 20 Bürger  
 
I/A 21 Bürger  
 
I/A 22 Bürger  
 
I/A 23 Bürger  
 
I/A 24 Bürger  
 
I/A 25 Bürger  
 
I/A 26 Bürger  
 
I/A 27 Bürger  
 
I/A 28 Bürger  
 
I/A 29 Bürger  
 
I/A 30 Bürger  
 
I/A 31 Bürger  
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I/A 32 Bürger  
 
I/A 33 Bürger  
 
I/A 34 Bürger  
 
I/A 35 Bürger  
 
I/A 36 Bürger  
 
I/A 37 Bürger  
 
I/A 38 Bürger  
 
I/A 39 Bürger  
 
I/A 40 Bürger  
 
I/A 41 Bürger  
 
I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:  
 
I/B 1  AVEA GmbH & Co. KG 
 Im Eisholz 3 
 51373 Leverkusen   
 
I/B 2  Unitymedia NRW GmbH 
 Postfach 102028 
 34020 Kassel   
   
I/B 3  Technische Betriebe der Stadt Leverkusen (AöR) 
 Postfach 101135 
 51311 Leverkusen 
  
I/B 4  Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Venloer Straße 156 
 50672 Köln  
 
I/B 5  Amprion GmbH 
 Rheinlanddamm 24 

44139 Dortmund  
 

I/B 6  Polizeipräsidium Köln  
 Walter-Pauli-Ring 2-6 
 51103 Köln   
 
 
2. Über die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Stellungnahmen II/A) sowie der Behörden 
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und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Stellung-
nahme II/B) sowie der städtischen Fachbereiche und Betriebe (Stellungnahmen II/C) 
vorgebrachten Stellungnahmen wird gemäß Beschlussentwurf der Verwaltung  
(Anlage 7 der Vorlage) entschieden. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.  

 
II/A Stellungnahmen der Öffentlichkeit: 
 
II/A 1 Bürger  
 
II/B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:  
 
II/B 1 Nordwest Ölleitung GmbH  

 Kolkerhofweg 120  
 45478 Mülheim an der Ruhr  

 
II/B 2 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der   

 Bundeswehr/Referat I 3 
  Fontainengraben 200 
  53123 Bonn 
 
II/B 3 Evonik Technology & Infrastructure GmbH  
  Paul-Baumann-Straße 1 

 45772 Marl 
 
II/B 4 Stadt Monheim am Rhein 
  Rathausplatz 2  

 40879 Monheim am Rhein   
 

II/B 5 Ericsson GmbH  
  Prinzenallee 21 
  40549 Düsseldorf  
 
II/B 6 Polizeipräsidium Köln  
 Walter-Pauli-Ring 2-6 

51103 Köln   
 
II/B 7 PLEDOC GmbH 

 Gladbecker Straße 404  
 45326 Essen 

 
II/B 8 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW 

 Domstraße 55-73 
 50668 Köln 

 
II/B 9 Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region West  
  Erna-Scheffler-Straße 5  
  51103 Köln 
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II/B 10 Amprion GmbH 
 Robert-Schumann-Straße 7 
 44263 Dortmund  

 
II/B 11 GASCADE Gastransport GmbH 

 Kölnische Straße 108-112 
 34119 Kassel  

 
II/B 12 Kreisstelle der Landwirtschaftskammer NRW/Kreisstelle Oberbergischer     
           Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis und Mettmann  

Bahnhofstraße 9 
51789 Lindlar  

 
II/B 13 E-Plus Gruppe  
  E-Plus-Straße 1 
  40472 Düsseldorf  
 
II/B 14 Stadt Bergisch Gladbach  
  Wilhelm-Wagener-Platz  

 51429 Bergisch Gladbach  
 
II/B 15 Unitymedia NRW GmbH  
  Postfach 102028 
  34020 Kassel  
 
II/B 16 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 
  Bromberger Straße 39 - 41  

 42281 Wuppertal 
 
II/B 17 Thyssengas GmbH  
  Postfach 104042  

 44040 Dortmund  
 

II/B 18 Stadt Burscheid  
  Postfach 1420 
  51390 Burscheid  
 
II/B 19  Fachbereich 30 - Bezirksregierung Düsseldorf  

Miselohestraße 4 
 51379 Leverkusen 

 
II/B 20 Fachbereich 32 - Umwelt   

Quettinger Str. 220 
 51381 Leverkusen 
 

II/B 21 Deutsche Telekom Technik GmbH 
  Venloer Straße 156 
  50672 Köln  
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II/B 22  Nahverkehr Rheinland GmbH 
  Glockengasse 37-39 

 50667 Köln  
 
II/B 23  Westnetz GmbH 
   Florianstraße 15-21 
   44139 Dortmund  
 
II/B 24 Landrat des Rheinisch Bergischen Kreises  
  Am Rübezahlwald 7 
   51469 Bergisch Gladbach  
 
II/B 25 Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH  
  Südwestpark 15  
  90449 Nürnberg  
 
II/B 26 Geologischer Dienst - Landesbetrieb  
  De-Greiff-Straße 195 

 47803 Krefeld 
 

II/B 27 Industrie- und Handelskammer zu Köln  
  An der Schusterinsel 2 

 51379 Leverkusen  
 
II/B 28 Landesbetrieb Straßenbau NRW - Niederlassung Krefeld  
  Hansastraße 2 
  47799 Krefeld  
 
II/B 29 Stadt Köln - Stadtplanungsamt   
  Willy-Brandt-Platz 2 

 50679 Köln 
 
II/B 30 Fachbereich 37 - Feuerwehr  

 Stixchesstr. 162  
 51377 Leverkusen  

 
II/B 31 Deutsche Telekom Technik GmbH - Best Mobile (T-BM) / Netzausbau (T-  
           NAB)  

Ziegelleite 2 - 4 
95448 Bayreuth  
  

 
II/C Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Betriebe:    
 
II/C 1  Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 

Overfeldweg 23 
51371 Leverkusen  
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II/C 2  Fachbereich 36 - Bürger- und Straßenverkehr  
Haus-Vorster Str. 8 
51379 Leverkusen  
 

II/C 3  Fachbereich 204 - Finanzen/Liegenschaften 
Miselohestraße 4 
51379 Leverkusen  
 

 
II/C 4  Fachbereich 612 - Stadtplanung/Generelle Planung  

Hauptstr. 101 
51373 Leverkusen 
 

II/C 5  Fachbereich 660 - Tiefbau/Verkehrs- und Straßenbauplanung, ÖPNV   
Friedrich-Ebert-Straße 17 
51373 Leverkusen  

 
II/C 6  Fachbereich 67 - Stadtgrün   

Nobelstr. 91 
51373 Leverkusen  

 
3. Der Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ (Anlage 2 der Vorlage), beste-

hend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen (Anlage 3 und Anlage 4 der 
Vorlage), wird gemäß § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.11.2017 
(BGBI. S. 3634), in Verbindung mit der  
 

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW i. d. F. d. B. 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 
2019,  

 
- Landesbauordnung - BauO NRW, in Kraft getreten am 4. August 2018 und 

zum 1. Januar 2019 (GV. NRW. 2018 S. 421) zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193), in Kraft getreten am 
10. April 2019,   

 
- Baunutzungsverordnung - BauNVO i. d. F. d. B vom 21. November 2017 

(BGBI. S. 3786),  
 

als Satzung beschlossen.  
 
4. Die als Anlage 5 der Vorlage beigefügte Satzungsbegründung zum Bebauungsplan 

wird gebilligt.      
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5. Der Rat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass mit Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplanes Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ die widersprechenden Darstellungen 
und Festsetzungen des Landschaftsplanes außer Kraft treten (gemäß  
§ 20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW (früher Landschaftsgesetz - 
LG) i. d. F. d. B. vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), neu gefasst durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934, in Kraft getreten am 25. 
November 2016 und am 1. Januar 2018 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193, ber. S. 214), in Kraft getreten am 10. 
April 2019.  

 
 
gezeichnet:  
 In Vertretung In Vertretung 
Richrath  Lünenbach  Deppe  
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Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beab-
sichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage  
 
Ansprechpartner/in / Fachbereich / Telefon: Ludwig Priewe / FB 61 / 406 - 6132 
 
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betref-
fende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.) 
 
Bauleitpläne gehören zu den pflichtigen Aufgaben. Sie sind aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist 
(§ 1 Abs. 3 BauGB). Für die Gemeinde ergeben sich daraus unmittelbar die Verpflich-
tung zur Planung und damit das Verbot, die geordnete städtebauliche Entwicklung aus-
schließlich durch fallweise Einzelfallentscheidungen zu verwirklichen. Im konkreten Fall 
ist die Planung erforderlich, da das Planungsrecht zur Schaffung von Investitionen erfor-
derlich ist.  
 
Das Planverfahren ist im Arbeitsprogramm „Verbindliche Bauleitplanung 2019-2020“ 
(vgl. Vorlage Nr. 2019/2714) in Priorität I A enthalten. 
 
A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n): 
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung) 
 
Die Kosten für das Planverfahren einschließlich Fachgutachten werden durch den In-
vestor übernommen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag vom 04.05.2015 geregelt. Auf-
grund des Entwicklungsinteresses des Investors wird die Herstellung einer Verkehrsflä-
che zur Erschließung des Plangebietes ausgelöst. Die Planungs- und Herstellungskos-
ten hierfür werden ebenfalls vom Investor finanziert. Hierzu wird der Investor einen Er-
schließungsvertrag abschließen. Ferner sind die Kosten für die Umsetzung der Eingriffs- 
und Ausgleichsmaßnahmen vom Investor zu tragen.  
 
B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:  
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)  
 
Siehe oben.  
 
C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von 
Veränderungsmitteilungen:    
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder 
Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.) 
 
Siehe oben.  
 
kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in: 
 
--- 
 
D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):  
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssitua-
tion, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anla-
gen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)  
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E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111): 
 

Weitergehende Bür-
gerbeteiligung erfor-
derlich 
 

Stufe 1 
Information 

Stufe 2 
Konsultation 
 

Stufe 3 
Kooperation 
 

[nein] [nein] [nein] [nein] 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB ist bereits erfolgt. Ebenso erfolgt ist die öffentliche Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB.    

 
 
F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 
 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis  
mittelfristige 
Nachhaltigkeit 
 

langfristige Nach-
haltigkeit 
 

[ja] [ja]    [ja]    [ja]    
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Begründung: 
 
Lage des Plangebietes:  
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ umfasst eine Ge-
samtfläche von ca. 1,01 ha. Es beinhaltet die Flurstücke 36, 77, 139, 146, 147, 148, 
366, 380 (teilweise), 381 und 741 (teilweise) in der Flur 5 in der Gemarkung Bürrig. 
 
Anlass, Ziele und Zwecke der Planung: 
Die Bevölkerung der Stadt Leverkusen wächst stetig. Für das Jahr 2040 wird eine Be-
völkerungszahl von ca. 173.600 Einwohnern prognostiziert (Landesbetrieb für Informa-
tion und Technik Nordrhein-Westfalen, Stand: 03.08.2018). Dieser Bevölkerungszu-
wachs erfordert eine intensivierende Entwicklung von disponiblen Wohnbauflächen. Das 
geplante Wohnbaugebiet ist aufgrund dessen von Bedeutung für die weitere Entwick-
lung Leverkusens als Wohnstandort, zumal das Baugebiet durch den Investor kurzfristig 
ausgeschrieben und dem Markt zur Verfügung gestellt werden kann. 
 
Zentrales Ziel der Bebauungsplanaufstellung Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ ist die Her-
stellung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Entwicklung der in Anlage 1 der 
Vorlage zu entnehmenden Fläche. So ist geplant, 10 Baukörper in Form von freistehen-
den Einfamilienhäusern in 2-geschossiger Bauweise zu realisieren. Die verkehrliche An-
bindung des Plangebietes erfolgt über die bestehende Straße Alte Garten. 
 
Im Bebauungsplanentwurf wurden die Klimaschutzbausteine der Stadt Leverkusen „Ak-
tive/passive Solarenergienutzung“, „Grüne Siedlung“ sowie „Kompakte/verdichtete Stadt 
- Stadt der kurzen Wege“ berücksichtigt. 
 
Verfahren:  
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ (Vor-
lage Nr. 2014/0071) erfolgte am 08.09.2014. Der Beschluss wurde am 16.01.2015 öf-
fentlich bekannt gemacht. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB erfolgte mittels Aushang im Elberfelder Haus, Hauptstraße 101, 
51373 Leverkusen, in der Zeit vom 18.02.2015 bis einschließlich 04.03.2015. Ebenfalls 
wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit am 11.02.2015 eine In-
formationsveranstaltung im Gemeindezentrum St. Stephanus in Bürrig durchgeführt. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 10.11.2014 bis einschließlich 15.12.2014. 
Dieser Verfahrensschritt sowie der zugrunde liegende Bebauungsplanvorentwurf wur-
den am 08.09.2014 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen be-
schlossen.  
 
Im Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
§ 4 Abs. 1 BauGB sind von der Öffentlichkeit 41 Äußerungen eingegangen. Von den Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden 15 Äußerungen abgegeben. 
Davon haben 11 das Planverfahren lediglich zur Kenntnis genommen bzw. erklärt, nicht 
betroffen zu sein. 
 
Die vorgebrachten Äußerungen der frühzeitigen Beteiligung bezogen sich im Wesentli-
chen auf folgende Themen:  
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- auf verschiedene Umweltbelange wie insbesondere den Immissionsschutz (Ver-
kehrslärm, Schienenlärm und Luftbelastung), Artenschutz (Streuobstwiese, Vor-
kommnis von Zwergfledermäusen sowie verschiedenen Vogelarten), Boden-
schutz, Erschütterung, Hochwassergefahr, Niederschlagswasserbeseitigung und 
Altlasten, 

- auf verschiedene Verkehrsbelange wie insbesondere die Verkehrserschließung, 
Verkehrsbelastung, Verkehrssicherheit, Fußwegebeziehung sowie die Parkraum-
situation, 

- den Denkmalschutz, 
- die Abfallentsorgung,  
- Kriminalprävention,  
- Versorgungsanlagen,  
- die Abstandsfläche zur Hochspannungsleitung und 
- Kostenverteilung des Planverfahrens.  

 
Die einzelnen Äußerungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden für die Ent-
wurfsplanung geprüft und soweit möglich und sinnvoll umgesetzt.  
Geändert wurde durch Vergrößerung des Geltungsbereiches der städtebauliche Entwurf 
insbesondere hinsichtlich einer privaten Grünfläche als ökologische Ausgleichsfläche, 
nördlich der geplanten Bebauung als auch im Bereich der Einmündung der Planstraße 
auf die Straße Alte Garten. 
 
Aufgrund der Verkehrsproblematik in der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes 
stagnierte die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens nach den im Jahr 2016 ge-
fassten Beschlüssen zur öffentlichen Auslegung der Planunterlagen. Im Rahmen eines 
Gespräches am 07.06.2018 zwischen Verwaltung, Politik, Investor und Bürgerinitiative 
sollte ein Konsens gefunden werden, unter welchen Voraussetzungen die Weiterführung 
des Bebauungsplanverfahrens Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ gegeben ist. Als Ergebnis 
dieses Gespräches wurde vereinbart, im städtebaulichen Entwurf die Anzahl der Bau-
körper zu reduzieren. Die 2 Einfamilienhäuser sowie das Doppelhaus im nördlichen Be-
reich des Plangebietes sind entfallen. Das Plankonzept umfasst nunmehr 6 Baukörper. 
 
Öffentliche Auslegung:  
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen der Stadt Leverkusen hat am 
28.01.2019 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen (Vorlage Nr. 2018/2372). Der Beschluss wurde am 
08.04.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen 
sowie der umweltrelevanten Stellungnahmen, Gutachten und sonstigen Unterlagen er-
folgte im Zeitraum vom 23.04.2019 bis einschließlich 27.05.2019 durch Aushang im Ver-
waltungsgebäude der Stadt Leverkusen (Elberfelder Haus, Hauptstraße 101). Zugleich 
konnten die o. g. Dokumente zur Auslegung über die Internetseite der Stadt Leverkusen 
eingesehen werden. Parallel wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 
 
Im Ergebnis der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und 
§ 4 Abs. 2 BauGB ist eine Stellungnahme der Öffentlichkeit eingegangen. Von den Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden insgesamt 30 Stellungnah-
men abgegeben. Die Beteiligung der städtischen Fachbereiche und Betriebe hat 6 Stel-
lungnahmen hervorgebracht. 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
Vonseiten der Öffentlichkeit sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung im Wesentli-
chen Stellungnahmen zu den nachfolgenden Themen hervorgebracht worden:  
 

- auf verschiedene Verkehrsbelange (Verkehrsbelastung, Verkehrssicherheit und 
Parkraumsituation) sowie  

- den Ausbau der Straße Alte Garten. 
 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen betrafen im 
Wesentlichen die Aspekte:  
 

- Höhenbeschränkung baulicher Anlagen,  
- Versorgungsleitungen (Stromnetz, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommuni-

kation), 
- Kriminalprävention, 
- Leitungstrassen und Richtfunkstrecken,  
- die Löschwasserversorgung und die Gewährleistung der Zugänglichkeit des Bau-

gebietes für Feuerwehrfahrzeuge, 
- Kampfmittel und  
- die objektbezogene Untersuchung der Baugrundeigenschaften.   

 
Stellungnahmen der städtischen Fachbereiche und Betriebe  
Vonseiten der städtischen Fachbereiche und Betriebe wurden während der öffentlichen 
Auslegung im Wesentlichen Stellungnahmen zu den nachfolgenden Themen hervorge-
bracht:  
 

- auf die Anzahl der Parkmöglichkeiten,  
- die Begrünung der Garagendächer,  
- auf die Einzäunung der Ausgleichsfläche,   
- auf eine Erschließungsmöglichkeit an die Ausgleichsfläche und   
- die geschlossene Begrünung der rückwärtigen Grundstücksflächen sowie auf 

verschiedene Versorgungsleitungen.    
 
Die zur öffentlichen Auslegung abgegebenen Stellungnahmen betreffen nicht die Grund-
züge der Planung. Eine Änderung des Bebauungsplanentwurfes zum Satzungsbe-
schluss ist nicht erforderlich.  
 
Aus Datenschutzgründen werden in allen öffentlich zugänglichen Vorlagen die persönli-
chen Daten der Bürgerinnen und Bürger geschwärzt bzw. anonymisiert.  
 
Änderungen zum Satzungsbeschluss  
Lediglich wurde ein Hinweis aufgenommen, die der Geologische Dienst - Landesbetrieb 
hinsichtlich des Bodenmanagements (Schutz wertvoller Oberböden) eingebracht hat. 
Entsprechend werden auch Hinweise zur Einsichtnahme für die einschlägigen techni-
schen Regelwerke unter „Sonstiges“ ergänzt. Ferner wurde der Hinweis des Bebau-
ungsplanentwurfes zum Satzungsbeschluss aufgrund der Stellungnahme der Bezirksre-
gierung Düsseldorf zum Thema Kampfmittel gegenüber der öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanentwurfes redaktionell geändert und ergänzt.  
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Aufgrund der Stellungnahme der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG wur-
den die Hinweise zu einer Gasversorgungsleitung, einer Wasserversorgungsleitung so-
wie zu Wasserhausanschlüssen in der Begründung ergänzt. In der Katastergrundlage 
werden die Flurbezeichnungen 2 und 6 ergänzt. In der Planzeichnung des Bebauungs-
planes (Anlage 3 der Vorlage) wird die Rechtsgrundlage des Landesnaturschutzgeset-
zes (LNatSchG NRW) aufgenommen.  
 
Der unter Punkt 8. der textlichen Festsetzungen geführte Hinweis zu der DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ entfällt, da dieser bereits unter der Rubrik „Sonstiges“ in der 
Planzeichnung enthalten ist. Da die Änderung und Ergänzung nicht zu einer Anpassung 
des Bebauungsplanentwurfes in den Grundzügen führen, ist eine erneute öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanes nicht erforderlich und der Satzungsbeschluss kann er-
folgen.   
 
Weiteres Vorgehen  
Nachfolgend ist angestrebt, den Beschluss über die Satzung des Bebauungsplanes 
Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ sowie die Abwägung der eingegangenen Äußerun-
gen/Stellungnahmen zu fassen. Die Verpflichtung zur Übernahme der Planungs- und 
Herstellungskosten sowie zur Umsetzung der Baumaßnahmen für die vorgesehene Er-
schließungsanlage wird in einem Erschließungsvertrag geregelt.  
 
Kosten  
Die Kosten für das Planverfahren einschließlich Fachgutachten werden durch den In-
vestor übernommen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag vom 04.05.2015 geregelt. Für 
die durch den Bebauungsplan veranlassten Anpassungs- und Herstellungsmaßnahmen 
der Verkehrsfläche/Erschließungsanlage sind die Planungs- und Herstellungskosten 
ebenfalls durch den Investor zu übernehmen. Ferner sind die Kosten für die Umsetzung 
der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen vom Investor zu tragen. Dies wird in einem Er-
schließungsvertrag geregelt.  
 
Prüfung der Umweltbelange 
Eine detaillierte Prüfung des Bebauungsplanes ist im Rahmen der Beteiligung zum Be-
bauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ erfolgt. Die Ergebnisse sind in dem Um-
weltbericht als gesonderter Teil der Begründung eingeflossen. Demnach ist eine um-
weltverträgliche Umsetzung der Planung gegeben. 
 
Hinweise 
Der Entwurf des Bebauungsplanes im Originalmaßstab M 1:500 (Anlage 3 der Vorlage) 
wird nur im Ratsinformationssystem bereitgestellt und nicht mit der Vorlage gedruckt. Im 
Ratsinformationssystem sind sämtliche Anlagen in farbiger und vergrößerter Darstellung 
einsehbar.  
 
Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Die Abwägung zu diesem Bebauungsplan gestaltete sich umfassender als erwartet. Die 
Satzung ist Voraussetzung für den anschließend notwendigen Erschließungsvertrag, 
der insbesondere für die verkehrssichere Gestaltung der Einmündung in die Straße Alte 
Garten erforderlich ist. 
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Anlage/n:  
Anlage 1_2019_2813_BPlan 165-II_Satzung_Geltungsbereich 
Anlage 2_2019_2813_BPlan 165-II_Satzung_Planausschnitt DIN A4 
Anlage 3_2019_2813_BPlan 165-II_Satzung_Planzeichnung DIN A0 
Anlage 4_2019_2813_BPlan 165-II_Satzung_Textliche Festsetzungen 
Anlage 5_2019_2813_BPlan 165-II_Satzung_Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 6_2018_2372_BPlan 165-II_Abwägung_frühz_Beteiligung 
Anlage 7_2019_2813_BPlan 165-II_Satzung_Abwägung 
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I. Textliche Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird festgesetzt:  
 
I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. Art der baulichen Nutzung  

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Allgemeines Wohngebiet (gemäß § 4 i. V. m. § 1 BauNVO) 

Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass im "Allgemeinen Wohngebiet" 
(WA) die nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 
-  Nr. 3 „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke“ 
nur ausnahmsweise zulässig sind. 

 
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 4 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
-  Nr. 3 „Anlagen für die Verwaltung“ 
-   Nr. 4 „Gartenbaubetriebe“ 
-   Nr. 5 „Tankstellen“ 
nicht Bestandteile des Bebauungsplanes sind. 

 
Gem. § 1 Abs. 9 BauNVO wird festgesetzt, dass ausschließlich 
Solarenergienutzung als sonstige nicht störende gewerbliche Nutzung im Sinne 
des § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässig ist. Gem. § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass alle weiteren Arten der sonstigen nicht 
störenden Gewerbebetriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes sind. 

 
 
2. Maß der baulichen Nutzung  

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
2.1 Höhe baulicher Anlagen (gemäß § 16 Abs. 3 i. V. m. § 18 BauNVO) 

Die im Plan festgesetzte Höhe des Erdgeschossfußbodens (OK FF) kann 
ausnahmsweise unterschritten werden, wenn im Hochwasserfall das Eindringen 
von Qualmwasser gutachterlich ausgeschlossen werden kann.  
 
Als maximale Traufhöhe baulicher Anlagen wird 7,0 m über dem in der 
Planzeichnung festgesetzten Erdgeschossfußboden (OK FF) festgesetzt. Als 
Traufhöhe gilt das Maß bis zur Schnittlinie der aufgehenden Wand mit der 
Dachhaut.  
 
Als maximale Gesamthöhe baulicher Anlagen wird 9,5 m über dem in der 
Planzeichnung festgesetzten Erdgeschossfußboden (OK FF) festgesetzt. 
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3. Überbaubare Grundstücksflächen 
(gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO) 

 
3.1 Baugrenzen  

Die Baugrenzen können mit Ausnahme der zu öffentlichen Erschließungsflächen 
liegenden Seiten durch Balkone, Erker und Wintergärten bis zu 1,0 m 
überschritten werden. 
 

3.2 Überschreitung der Baugrenzen 
(Terrassen/Terrassenüberdachung/Wintergärten)  
Die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche darf nur durch Terrassen bis 
zu einer Tiefe von 4,0 m überschritten werden. Die zulässige Grundfläche darf 
durch die Grundfläche der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
einschließlich der an Gebäude angrenzenden Terrassen bis zu 50 % über-
schritten werden (§ 17 Abs. 2 BauNVO). Die Überschreitung der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen durch Wintergärten und Terrassen-
überdachungen ist nicht zulässig.  

 
3.3 Vorgärten 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. 
Sie dürfen höchstens zu 35 % versiegelt sein. Versiegelte Flächen im Sinne 
dieser Festsetzung sind auch Ökopflaster, Rasengittersteine, Schotter, Kies und 
vergleichbare Materialien. 
 
 

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird auf 1 Wohnung je Wohnhaus 
begrenzt. Ausnahmsweise kann eine zweite Wohneinheit zugelassen werden, 
wenn diese der Wohnfläche der ersten Wohneinheit untergeordnet ist. 
 
 

5. Mindestmaße der Baugrundstücke  
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 
Die Mindestgröße der Baugrundstücke innerhalb des festgesetzten allgemeinen 
Wohngebietes beträgt 240 m². 
 
 

6. Nebenanlagen 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 14 Abs. 1 Satz 3 und 23 Abs. 5 
BauNVO) 
 
Oberirdische, untergeordnete Nebenanlagen sind mit Ausnahme von 
Mülltonnenschränken oder Stellplätzen für bewegliche Abfallbehälter 
ausschließlich innerhalb der im Plan festgesetzten Flächen für Nebenanlagen 
(NG) zulässig.  
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Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
Wasser und zur Ableitung von Abwasser dienen sowie fernmeldetechnische 
Nebenanlagen sind ausnahmsweise außerhalb der festgesetzten Flächen 
zulässig. 

 
7. Stellplätze und Garagen 

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. §§ 12 Abs. 6, 14 Abs. 1 Satz 3 und 
23 Abs. 5 BauNVO) 
 
Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
bzw. innerhalb der dafür festgesetzten Flächen (Ga) zulässig. Stellplätze sind 
nur innerhalb der dafür festgesetzten Flächen (St) zulässig.  
 
 

8. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen  
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 
4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Januar 2018, 
Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür maßgebliche 
Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 63 dB(A) festgesetzt. 
Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Nacht wird flächendeckend mit 66 
dB(A) festgesetzt. Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die 
Eignung der für die Außenbauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach 
den Kriterien der DIN 4109 (Januar 2018) nachzuweisen. 
 
Bei Wohnungen sind die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen, mit 
einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten (z. B. 
schallgedämmte Lüftungssysteme). 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachverständigen für 
Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines niedrigeren maßgeblichen 
Außenlärmpegels geringere Anforderungen an die erforderlichen 
Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
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9. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen) 
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 
 

9.1 Pflanzung einer freiwachsenden Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung (A1) 
Zur landschaftlichen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich 
der geplanten Bebauung eine 7,0 m breite, freiwachsende Hecke mit 
lebensraumtypischen Sträuchern und Bäumen 2. Ordnung gemäß 
nachfolgender Pflanzenauswahlliste 1 gepflanzt und dauerhaft erhalten. Das in 
der Anlage des landschaftspflegerischen Fachbeitrags beigefügte Pflanzschema 
A1 ist zwingend anzuwenden. Der Pflanzabstand von Strauch zu Strauch darf 
1,25 x 1,25 m nicht überschreiten. In die Pflanzungen wird pro lfd. 5,0 m ein 
Einzelbaum 2. Ordnung gepflanzt. Die Bäume sind mit stabilen Pfählen 
anzubinden. Die Pflanzungen sind gegen Vieh- und Wildverbiss zu sichern.  
 
Es wird im Süden ein Zuwachsraum von zwei Metern und im Norden ein 
Zuwachsraum von einem Meter von der Bepflanzung freigehalten. Diese 
Flächen werden mit einer Rieger-Hoffmann Regio-Saatgutmischung N1 mit etwa 
5 g/m² eingesät. Dieser Saum erhöht bis zum Hereinwachsen der Gehölze die 
biologische Vielfalt der Fläche. 
 
Pflanzenauswahlliste 1: Lebensraumtypische Baume und Sträucher  
Bäume 2. Ordnung: Hochstamm, 2 x verpflanzt, 12,0 - 14,0 cm 
Stammumfang 
 
Acer campestre   Feld-Ahorn 
Betula pendula   Birke 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche 
Sorbus aucuparia   Eberesche 
 
Sträucher: verpflanzte Sträucher, 3 - 4 Triebe, 60,0 - 100,0 cm hoch, ohne 
Ballen 
 
Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus monogyna  Weisdorn 
Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 
Prunus spinosa   Schlehe 
Rhamnus frangula   Faulbaum 
Rosa canina    Hunds-Rose 
Viburnum opulus   Schneeball 
 

9.2 Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese (A2) 
Ein Teilbereich der vorhandenen Pferdeweide wird, in Anlehnung der 
Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in eine extensiv genutzte 
Glatthaferwiese umgewandelt. Die Bewirtschaftungsauflagen des 
Landschaftspflegerischen Fachbeitrages sind zu beachten. 
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9.3 Anpflanzung, Pflege und Entwicklung einer Obstbaumwiese (A3) 
Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und als ökologischer Ausgleich wird auf 
der Intensiv-Pferdeweide eine Obstbaumwiese durch Pflanzung (Pflanzabstand 
ca. 10 x 8,0 m) von 30 Obsthochstämmen heimischer Sorten gemäß der 
Pflanzenauswahlliste 2 angelegt, gepflegt und entwickelt. Die Obstbäume sind 
mit stabilen Pfählen anzubinden und wirksam gegen Vieh- und Wildverbiss zu 
sichern. Mindestqualität der Obstbäume: Hochstamm, Kronenansatz ≥ 1,8 m,  
8,0 - 10,0 cm Stammumfang, gemessen in 1,0 m über Grund, Pflanzabstand 8,0 
- 10,0 m. Die Bewirtschaftungsauflagen des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrages sind zu beachten.   
 
Pflanzenauswahlliste 2: Heimische Obstbaumsorten 
Hochstamm, Kronenansatz ≥ 1,8 m, 8,0 - 10,0 cm Stammumfang, gemessen in 
1,0 m über Grund, Pflanzabstand 8,0 - 10,0 m, als Unterlage sind ausschließlich 
Sämlinge zu verwenden. 
 
Äpfel: 
 
Bohnapfel, Boikenapfel, Boskoop (Schöner von), Gelber, Edelapfel, 
Goldparmäne, Große Kasseler Renette, Jacob Lebel, Jakob Fischer, Kaiser 
Wilhelm, Königlicher Kurzstiel, Lanes Prinz Albert, Luxemburger Renette, 
Oldenburg (Geheimrat Dr.), Ontarioapfel, Rheinischer Krummstiel, Rheinischer 
Winterrambour, Riesenboiken, Rote Sternrenette, Roter Boskoop, Roter 
Eisenapfel, Tulpenapfel, Zuccalmaglios Renette. 
 
Birnen: 
 
Charneaux (Köstliche von), Gute Graue, Pastorenbirne, Philippsbirne 
(Doppelte), Trevoux (Frühe aus), Diels Butterbirne. 
 
Pflaumen/Zwetschen:  
 
Bühler Frühzwetsche, Große grüne Reneklode, Hauszwetsche (Typ Schufer), 
Ontariopflaume. 
 
Sauer- u. Süßkirschen: 
 
Morellenfeuer, Büttners Rote Knorpelkirsche, Große Prinzesskirsche. 
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10.    Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
   Bepflanzungen 
   (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 

10.1 Bepflanzung der Zaunanlage mit Kletterpflanzen (Maßnahme M1) 
Entlang der östlichen Grenze des Plangebietes sind gemäß Eintrag der Karte 2 
des Landschaftspflegerischen Fachbeitrages, Zäune aus Maschendraht oder 
Stabgitter mit einer Mindesthöhe von 1,8 m zu setzen. Sie sind durch 
Kletterpflanzen der Pflanzenauswahlliste 3 flachendeckend zu begrünen. 
Pflanzenausfälle sind im Rahmen der Fertigstellungs- und  
Entwicklungspflege funktionsgerecht zu ersetzen. 

 
Pflanzenauswahlliste 3: Kletterpflanzen 

 
  Aristolochia macrophylla      Pfeifenwinde 
  Lonicera periclymenum      Geißblatt 
  Wisteria sinensis, W. floribunda     Blauregen 
  Rosa div.        Kletterrosen 
  Jasminum nudiflorum      Winterjasmin 
  Clematis vitalba       Waldrebe 
  Hedera helix          Efeu 
 

10.2 Anpflanzung von Straßenbäumen (Maßnahme M2) 
Innerhalb der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche sind an geeigneten 
Stellen als einseitige Baumreihe mindestens 5 hochstämmige Laubbäume zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten bzw. bei Verlust zu ersetzen. Je Baum ist eine 
Baumscheibe von mind. 6 m² anzulegen. Die Baumstandorte sind durch 
geeignete Maßnahmen gegen Beschädigung durch Kraftfahrzeuge zu 
schützen. 

 
   Pflanzenauswahlliste 4: Bäume, Hochstamm, 2 x verpflanzt, 20,0 - 25,0    
   cm Stammumfang 
 
   Acer campestre       Feld-Ahorn 
   Carpinus betulus       Hainbuche 
   Sorbus aria        Mehlbeere 
   Sorbus aucuparia       Eberesche 

 
   10.3 Fassadenbegrünung 

Die Fassaden der Hauptgebäude sind mindestens zu 20 % mit geeigneten 
Pflanzen auszustatten. Pro laufenden Meter ist eine Pflanze vorgesehen. Die 
Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.     
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II    BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 

 
11.     Festsetzungen zur Gestaltung 

(gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW) 
 

11.1 Dächer  
Für Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 30° bis 
35° zulässig.  

  
Die Breite der Dachgauben, -einschnitte und -aufbauten einzeln oder 
zusammen darf ein Drittel der Länge der zugehörigen Traufe nicht 
überschreiten. Der Abstand zum First darf 1,0 m, der Abstand zum Giebel darf 
1,25 m nicht unterschreiten. 

  
Zulässig sind ausschließlich nicht glänzende, dunkle Eindeckungen. Die 
Dachdeckung hat in Rot, Dunkelrot, Grau oder Schwarz zu erfolgen. 
Kiesschüttungen oder begrünte Dächer sind zulässig. Metallische 
Dachdeckungen sind nur für untergeordnete Bauteile zulässig. 

  
Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie sind zulässig. 
Aufgeständerte Anlagen sind bis maximal 1,50 m Höhe zulässig. Diese 
Anlagen müssen zu den zu öffentlichen Verkehrsflächen ausgerichteten 
Traufkanten einen Abstand von mindestens ihrer Höhe aufweisen. 

 
11.2 Fassaden 

Blaue, gelbe und grüne Putzflächen sind unzulässig. 
 
  11.3 Abfallbehälter 

Stellplätze für bewegliche Abfallbehälter sind dauerhaft so abzuschirmen und 
zu bepflanzen, dass die Behälter von der Erschließungsfläche her nicht 
sichtbar sind. 

 
11.4 Einfriedungen, Hecken und Zäune 

Einfriedungen der Vorgärten (zur jeweils zugehörigen Erschließungsfläche) 
sind nur mit Hecken (z. B. Hainbuche, Liguster, Pflanzware mind. 0,8 m hoch, 
5 Pflanzen je Meter versetzt gepflanzt) zulässig. Ergänzend sind nur 
Maschendraht- oder Stabgitterzäune zulässig. Im Bereich der im Plan 
dargestellten Vorgartenzone sind diese nur mit einer Höhe von mindestens 
0,50 m bis maximal 1,50 m über natürlicher Geländeoberfläche zulässig. In 
den übrigen Bereichen sind sie auch über 1,50 m zulässig. 

 
Einfriedungen der übrigen Bereiche sind nur in Form von ortsgerechten, 
geschnittenen Hecken und Sträuchern einschließlich Holzlatten- oder 
Maschendrahtzäunen zulässig. 
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III Hinweise 
 
Hochwasserschutz 
 
Das Plangebiet liegt im hochwassergefährdeten Bereich und wird durch einen 
Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-jährigen Hochwasser (BHW 
200) sichert. Bei Versagen des Deiches oder bei einem Bemessungs-
hochwasser (BHW) größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet 
überschwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser 
auftritt. 
 
Weiterhin ist mit (bei Hochwasser teilweise sehr hohen) schwankenden 
Grundwasserständen zu rechnen. Die Gebäude müssen entsprechend diesen 
natürlichen Gegebenheiten ausgelegt werden. Die Keller der Gebäude müssen 
demnach als weiße (druckwasserdichte) Betonwanne ausgeführt werden, oder 
es muss auf einen Keller verzichtet werden.  
 
Der Anschluss der Häuser ist mit einer vollwertigen Rückstausicherung 
auszustatten. Die Entwässerungssatzung der Technischen Betriebe der Stadt 
Leverkusen (TBL) und die anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 bzw. DIN 
EN 12056) sind zu beachten. 
 
Bodendenkmäler 
 
Gemäß § 15 DSchG NW (Denkmalschutzgesetz) wird auf die Meldepflicht bei 
der Entdeckung von Bodendenkmälern hingewiesen. Bei der Vergabe von 
Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen sowie bei der 
Erteilung von Baugenehmigungen sollen die Bauherren bzw. die ausführenden 
Baufirmen auf ihre Anzeigepflicht bei der Stadt Leverkusen (Untere 
Denkmalbehörde) oder beim Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege 
hingewiesen werden. 
 
Kampfmittel 
 
Gemäß den Erkenntnissen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW liegen 
keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet vor. 
Eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche ist nicht erforderlich. Eine 
Garantie auf Kampmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. 
Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, 
sobald im Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend 
die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW zu benachrichtigen.   
 
Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, 
wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc., eine Sicherheitsüberprüfung 
durchzuführen. 
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Bei Engriffen in den Boden ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu 
berücksichtigen, welches auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf - 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland einsehbar ist.   

 
Erdbebengefährdung 
 
Das Plangebiet ist nach der „Karte der Erdbebenzonen und geologischen 
Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland - Nordrhein-Westfalen, 
1:350000 (Karte zu DIN 4149)“ der Erdbebenzone 1 in geologischer 
Untergrundklasse T zuzuordnen.  
 
Gemäß der Technischen Baubestimmungen des Landes NRW ist bei der 
Planung und Bemessung üblicher Hochbauten die DIN 4149:2005-04 „Bauten in 
deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen. Die DIN 4149:2005 wurde 
zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 
1998) ersetzt. Sie ist entsprechend anzuwenden.  
 
Bodenschutz   
 
Der Schutz des Oberbodens im Sinne des § 202 BauGB ist zu berücksichtigen. 
Der zur Wiederverwendung vorgesehene Oberboden ist in gesonderter Form 
innerhalb des Eingriffsbereichs zu lagern. Die allgemeinen anerkannten Regeln 
der Technik sind zu beachten. Vor Auftrag von Oberboden ist der Untergrund 
tiefgründig zu lockern. Für alle Bodenarbeiten gilt die DIN 18915 
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“, für bautechnische 
Bodenarbeiten gilt die DIN 18300 „Erdarbeiten“.     
 
Artenschutz 
 
Im Ergebnis der Artenschutzprüfung ist bei Realisierung des Vorhabens davon 
auszugehen, dass bei planungsrelevanten Arten und sonstigen europäischen 
Vogelarten keine Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden, wenn 
notwendige Baumfällungen und Gehölzrodungen nur außerhalb der Brutzeit, 
also in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar, vorgenommen 
werden, da sich einige Singvogelbruten bis August hinziehen können. Während 
der Bauphase sollte darauf geachtet werden, dass keine Bruten der 
Rauchschwalbe in den Rohbauten stattfinden. Falls doch, ist das weitere 
Vorgehen mit der Unteren Landschaftsbehörde bei der Stadt Leverkusen 
abzustimmen. 

 
Sonstiges 
 
Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Januar 2018 
(herausgegeben vom Deutschen Institut für Normung Berlin) kann bei der Beuth 
Verlag GmbH 10772 Berlin bezogen oder beim Fachbereich Stadtplanung der 
Stadtverwaltung Leverkusen, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
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Bezüglich der Hinweise zum „Bodenschutz“ wird auf die DIN 18915 
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“, Juni 2018 und die  
DIN 18300 „VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: 
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen  
(ATV) - Erdarbeiten“, September 2016 (jeweils herausgegeben vom Deutschen 
Institut für Normung Berlin) verwiesen. Die DIN-Normen können u. a. über den 
Beuth Verlag GmbH 10772 Berlin bezogen werden. Die DIN-Normen können bei 
dem Fachbereich Stadtplanung der Stadtverwaltung Leverkusen, Hauptstraße 
101, 51373 Leverkusen,  während der Öffnungszeiten eingesehen werden.     
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Teil A: Grundlagen der Planung 

1. Anlass und Ziel der Planung 
Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ sollen Wohnnut-
zungen in Form von Einfamilienhäusern durch einen Investor realisiert werden. Die 
Stadt Leverkusen ist ihrerseits bestrebt, vor dem Hintergrund einer bestehenden 
Nachfrage nach Einfamilienhäusern sowie dem für Leverkusen prognostizierten Be-
darf an Wohnfläche Flächenpotentiale zur Entwicklung von Wohnbebauung zur Ver-
fügung zu stellen. Dieser städtebaulichen Zielsetzung wird mit dem Bebauungsplan-
entwurf Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ entsprochen. 
 
Ziel der Planung ist die Errichtung von 6 Einfamilienhäusern in maximal 2-
geschossiger Bebauung. Erschlossen werden soll das Plangebiet über eine Stich-
straße, welche sich an die Straße Alte Garten anbindet.  
 
Folgende Ziele werden vorrangig durch die Aufstellung des Bebauungsplanes ver-
folgt: 

 Verbesserung des Wohnraumangebotes im Sektor Einfamilienhäuser in Bürrig  
 Erhalt und Entwicklung von Grünbeziehungen/Ortsrandbegrünung 

 
Der Planungsbereich bietet für die Befriedigung der Nachfrage nach Einzeleigentum 
gute Voraussetzungen. Der Standort ist durch die vorhandenen Straßen und Wege 
erschlossen und liegt im Siedlungsgefüge. Die Flächen können zeitnah für den Woh-
nungsbau aktiviert werden. Das vorhandene Baugebiet soll gegenüber dem Land-
schaftsraum abgerundet und abgeschlossen werden. 
 

Wohnbedarf 

Die Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum in der Stadt Leverkusen ist sowohl 
durch Zuwanderung von außen, als auch aus der ansässigen Bevölkerung heraus, 
nach wie vor gegeben.  
 
Im Handlungsprogramm Wohnen der Stadt Leverkusen wird das Ziel einer stabilen 
Bevölkerungsentwicklung bis 2020 von rund 161.000 Einwohnern festgeschrieben. 
Tatsächlich wächst Leverkusen derzeit. Am 31.10.2016 wies Leverkusen bereits eine 
Einwohnerzahl von 166.144 auf. In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung 
von 2015 des IT.NRW wird für Leverkusen sogar ein Bevölkerungswachstum bis 
2040 auf 173.600 Einwohner prognostiziert. Die Zielprognose des Handlungspro-
gramms Wohnen ist damit nicht mehr aktuell. 
 
Der Bevölkerungsanstieg führt zu einem anhaltenden Bedarf an Wohnflächen und 
damit zu einem zusätzlichen Baulandbedarf. In einer eigens errechneten Baulandbe-
darfsprognose von 2015 bis 2020 ist ein zusätzlicher Baulandbedarf von 123 ha Brut-
tobauland errechnet worden. Der aktuell gültige Flächennutzungsplan mit Planungs-
zeitraum bis 2015 weist ein Gesamtangebot an Wohnbauflächenpotentialen in Höhe 
von 76 ha aus (Stand: Februar 2016). Hierzu sind die Wohnbauflächenpotentiale der 
Neuen Bahnstadt Opladen mit 5 ha hinzuzurechnen. Im Ergebnis dessen sind 42 ha 
an zusätzlichen Wohnbauflächen erforderlich, welche im Flächennutzungsplan bis-
lang nicht dargestellt sind. Die derzeit vorhandenen Bauflächenpotentiale für den 
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Wohnungsbau müssen vor diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zuge-
führt werden, um das städtische Ziel einer stabilen Wohnbevölkerung zu erreichen.  
 
Die Bevölkerung Leverkusens wird seit Jahren durchschnittlich älter. Dieser demo-
graphische Prozess wird sich in Zukunft fortsetzen und führt wahrscheinlich zu einem 
höheren Bedarf an Singlehaushalten sowie seniorengerechten und in Teilen preis-
werten Wohnungen. Um den demographischen Wandel in seiner Geschwindigkeit zu 
bremsen, sollten mit Baulandangeboten Entwicklungsspielräume geschaffen werden, 
damit „junge Haushalte“ Immobilien erwerben können und in der Stadt bleiben bzw. 
aufgrund des Angebotes nach Leverkusen ziehen.  
 
Die Stadt Leverkusen soll als Wohnstandort an Attraktivität gewinnen und zugleich 
zielgruppenspezifische Wohnangebote schaffen. Durch ein entsprechendes Angebot 
versucht die Stadt Leverkusen Haushalte mit Eigentumswünschen in der Stadt zu 
halten. Bis 2020 sollen deshalb jährlich 250 Wohneinheiten als Eigenheime und 160 
Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau entstehen. Dies entspricht 225 Gebäuden 
in Eigenheimbauweise und ca. 30 Wohngebäuden in Geschossbauweise.  
 
Der Standort ist aus städtebaulicher Sicht nicht geeignet für Geschosswohnungsbau, 
deswegen liegt der Schwerpunkt des Bebauungsplanes auf der Planung von Einfa-
milienhäusern. Das neue Wohngebiet ist von gewisser Bedeutung für die weitere 
Entwicklung Leverkusens als Wohnstandort, zumal diese Flächen durch einen Inves-
tor kurzfristig dem Markt zur Verfügung gestellt werden können.  
 

2. Geltungsbereich und Verfahren 
2.1 Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 165 „Bürrig - Alte Garten“ befindet 
sich im Stadtteil Bürrig. Er umfasst grob umschrieben den unbebauten, rückwärtigen 
Bereich östlich der Straße Alte Garten. 
 
Der Bereich wird 

 im Westen durch die östliche Grenze des Flurstückes Nr. 366 sowie die Flur-
stücke Nr. 146 und Nr. 147, Gemarkung Bürrig, Flur 5, 

 im Norden durch die nördliche Grenze der Flurstücke 77 und 139, Gemarkung 
Bürrig, Flur 5, 

 im Osten durch die westliche Grenze des Flurstückes Nr. 366, Gemarkung 
Bürrig, Flur 5 und 

 im Süden durch die südliche Grenze des Flurstückes Nr. 366, Gemarkung 
Bürrig, Flur 5 

begrenzt. 
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 36, Nr. 77, Nr. 139, Nr. 146, Nr. 147, 
Nr. 148, Nr. 366, Nr. 380 (teilw.), Nr. 381 und Nr. 741 (teilw.), alle Gemarkung Bürrig, 
Flur 5. Die Gesamtfläche beträgt ca. 1,01 ha. Die genaue Abgrenzung des Geltungs-
bereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
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2.2 Verfahren 
Der Rat der Stadt Leverkusen hatte in seiner Sitzung am 20.02.2006 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 165/II „Alte Garten“ beschlossen (Vorlage Nr. R 435/ 
16.TA). Der hierzu festgelegte Geltungsbereich umfasste die Flächen zwischen den 
Straßen Alte Garten, Im Mühlenfeld und Entenpfuhl und wies eine Gesamtgröße von 
ca. 3,7 ha auf. Mit dem Aufstellungsbeschluss sollte zunächst die Zustimmung der 
Ratsgremien zur Entwicklung von Wohnbauflächen eingeholt werden. 
 
In der damals geführten Diskussion zum Bebauungsplan wurde insbesondere die mit 
der Wohnbebauung zu erwartende Verkehrszunahme hinsichtlich der bestehenden 
Verkehrsinfrastruktur kritisch beurteilt. Aus diesen Gründen erfolgte die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 165/II „Alte Garten“ (Vorlage Nr. R 435/16.TA) mit der Er-
gänzung, im weiteren Planaufstellungsverfahren ein Verkehrsgutachten zu erstellen. 
 
Nach erfolgtem Aufstellungsbeschluss wurde das Planverfahren zunächst nicht wei-
tergeführt, da insbesondere die Eigentümer der östlich im Geltungsbereich liegenden 
Flächen größtenteils kein Interesse an einer baulichen Entwicklung ihrer Grundstü-
cke hatten. Schließlich wurde das Planverfahren im Jahr 2007 aus dem Arbeitspro-
gramm „Verbindliche Bauleitplanung“ herausgenommen. 
 
Im Jahr 2012 trat der Eigentümer der westlichen Grundstücksflächen erneut mit dem 
Wunsch an die Stadt heran, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 165/II weiterzuführen, um 8 Einfamilienhäuser zu ermöglichen. Aufgrund der zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden Beschlusslage zum Arbeitsprogramm „Verbindliche 
Bauleitplanung“, die Planung von Wohnbauflächen zu bevorzugen, bei deren Ent-
wicklung keine infrastrukturellen Probleme zu erwarten sind, erfolgte zunächst für 
den Bereich „Alte Garten“ eine verkehrstechnische Überprüfung. Diese vom Fachbe-
reich Tiefbau durchgeführte Untersuchung führte u. a. zu dem Ergebnis, dass die zu 
erwartende Verkehrszunahme auf der Straße Alte Garten durch 8 zusätzliche Einfa-
milienhäuser sehr gering ausfallen würde und zu bewältigen ist. Daraufhin erfolgte 
die Wiederaufnahme des Planverfahrens Nr. 165/II „Alte Garten“ in das am 
14.10.2013 durch den Rat beschlossene Arbeitsprogramm „Verbindliche Bauleitpla-
nung 2013/2014“ (Vorlage Nr. 2013/2013). 
 
Nach Aufgabe der ursprünglichen Planung ist jetzt die Aufstellung eines Bebauungs-
planes für einen reduzierten Geltungsbereich geplant. Hierfür war ein neuer Aufstel-
lungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB sowie ein Beschluss über die frühzeitige Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB notwendig. Diese wurden in der Sit-
zung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Planen am 08.09.2014 ge-
troffen. 
 
Die Beteiligung der Dienststellen und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB erfolgte in der Zeit vom 10.11. bis 15.12.2014. Im Rahmen der Beteiligung 
haben sich 15 Träger öffentlicher Belange zu dem Verfahren geäußert. Davon haben 
11 das Planverfahren lediglich zur Kenntnis genommen bzw. erklärt, nicht betroffen 
zu sein. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 18.02. bis 04.03.2015 als 
Aushang im Elberfelder Haus, Hauptstraße 101, sowie als Informationsveranstaltung 
am 11.02.2015 im Gemeindezentrum St. Stephanus in Bürrig. Im Rahmen der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan 
Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ sind von der Öffentlichkeit 41 Äußerungen eingegan-
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gen. Darüber hinaus waren bei der Bürgerinformation ca. 120 Personen anwesend. 
Fragen wurden zu den Themen Verfahren und Investorenplanung, Kosten und Kos-
tenverteilung, Bebauungskonzept und Varianten, Verkehrssituation, Verkehrsbelas-
tung und Verkehrssicherheit sowie Umweltbelange und Lärmschutz gestellt. Die Fra-
gen wurden während der Veranstaltung beantwortet und sind in der Niederschrift 
nachzulesen. 
 
Themen der eingegangenen schriftlichen Äußerungen aus der Öffentlichkeit waren 
im Wesentlichen die Erforderlichkeit der Planung, das Verfahren allgemein, die Ver-
kehrssituation und Verkehrssicherheit, der Immissionsschutz, die Grund- und Hoch-
wassersituation, die Auslastung des vorhandenen Kanales, Flora, Fauna und Arten-
schutz sowie mögliche Bodenverunreinigung durch Altlasten.  
 
Die einzelnen Äußerungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden für die Entwurfsplanung geprüft 
und - soweit möglich und sinnvoll - umgesetzt (siehe hierzu auch Kap. 8 Abwägung). 
Geändert wurde der städtebauliche Entwurf insbesondere hinsichtlich der Abgren-
zung des Geltungsbereiches. So wurde das Plangebiet um die nördlich angrenzen-
den Flurstücke 77 und 139 erweitert, um den erforderlichen Ausgleich ortsnah fest-
setzen und umsetzen zu können. Im Einmündungsbereich der Straße Alte Garten mit 
der Planstraße wurde der Geltungsbereich ebenfalls erweitert, um den Kreuzungsbe-
reich in ausreichender Tiefe zu sichern. Die Erweiterung des Geltungsbereiches be-
wirkt, dass der Ausgleich des Eingriffes nun innerhalb des Plangebietes gesichert 
und umgesetzt werden kann.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
wurde im Februar 2017 auf Veranlassung der Politik zurückgestellt, da erhebliche 
Verkehrsprobleme in Bürrig bestehen und durch die Planung verstärkt werden. Nach 
einem Gespräch zwischen Verwaltung, Bezirkspolitikern, der Bürgerinitiative sowie 
dem Investor konnte am 07.06.2018 eine Lösung vereinbart werden, unter welchen 
Voraussetzungen die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens gegeben ist.  
 
Die Planung wurde dahingehend geändert, dass die nördlichen 4 Baukörper ersatz-
los entfallen und sich die Anzahl der Einfamilienhäuser von 10 auf 6 reduziert. Somit 
verringert sich auch das durch die Planung ausgelöste zusätzliche Verkehrsaufkom-
men. Der Verkehrsgutachter kommt in seinem auf die reduzierte Anzahl an Häusern 
angepassten Gutachten auf 44 zusätzliche Pkw-Bewegungen, die sich über den Tag 
verteilen und nicht wahrgenommen werden. Periphere Maßnahmen sind daher nicht 
erforderlich. 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen hat in seiner Sitzung am 
28.01.2019 die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen (Vorlage Nr. 2018/2372).  
Der Beschluss wurde im Amtsblatt vom 08.04.2019 öffentlich bekannt gemacht. Die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen sowie der umweltrelevanten Stellungnah-
men, Gutachten und sonstigen Unterlagen erfolgte im Zeitraum vom 23.04.2019 bis 
einschließlich 27.05.2019. Sämtliche dem Vorhaben zugehörigen Unterlagen waren 
zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadt Leverkusen (Elberfelder Haus, 
Hauptstraße 101) per Aushang öffentlich ausgelegt. Zudem konnten sämtliche Unter-
lagen während des Auslegungszeitraumes über die Internetseite der Stadt Lever-
kusen eingesehen werden.   
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Während der öffentlichen Auslegung ging eine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit 
ein. 30 Stellungnahmen wurden von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange eingereicht. Von Fachbereichen und sonstigen städtischen Betrieben wur-
den 6 Stellungnahmen abgegeben.   
 
Im Ergebnis der öffentlichen Auslegung wurden von der Öffentlichkeit Stellungnah-
men zu den Themen  
 

- verschiedene Verkehrsbelange (Verkehrsbelastung, Verkehrssicherheit und 
Parkraumsituation) sowie  

- Ausbau der Straße Alte Garten eingereicht.       
 
Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.  
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange im Wesentlichen Stellungnahmen zu den Themen  
 

- Höhenbeschränkung baulicher Anlagen,  
- Versorgungsleitungen (Stromnetz, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekom-

munikation), 
- Kriminalprävention, 
- Leitungstrassen und Richtfunkstrecken,  
- Löschwasserversorgung und Gewährleistung der Zugänglichkeit des Bauge-

bietes für Feuerwehrfahrzeuge,   
- Kampfmittel und  
- objektbezogene Untersuchung der Baugrundeigenschaften abgegeben.  

 
Innerhalb des Beteiligungszeitraumes der öffentlichen Auslegung sind von Fachbe-
reichen und sonstigen städtischen Betrieben Stellungnahmen zu den Themen  
 

- Anzahl der Parkmöglichkeiten,  
- Begrünung der Garagendächer,  
- Einzäunung der Ausgleichsfläche,   
- Erschließungsmöglichkeit der Ausgleichsfläche und   
- geschlossene Begrünung der rückwärtigen Grundstücksflächen sowie zu ver-

schiedenen Versorgungsleitungen abgegeben worden.  
 
Die einzelnen Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung wurden geprüft und - 
soweit möglich und sinnvoll - umgesetzt.  
 
Satzungsbeschluss  
 
Die zur öffentlichen Auslegung abgegebenen Stellungnahmen betreffen nicht die 
Grundzüge der Planung. Eine Änderung des Bebauungsplanentwurfes zum Sat-
zungsbeschluss ist nicht erforderlich.   
 
Änderungen zum Satzungsbeschluss   
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Eine Änderung der Planung wurde aufgrund der eingereichten Stellungnahmen nicht 
vorgenommen.  
 
In den textlichen Festsetzungen wurde ein Hinweis aufgenommen, die der Geologi-
sche Dienst - Landesbetrieb hinsichtlich des Bodenmanagements (Schutz wertvoller 
Böden) im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingebracht hat. Ergänzend hierzu 
werden auch Hinweise zur Einsichtnahme für die einschlägigen technischen Regel-
werke ergänzt. Ferner wurde der bestehende Hinweis des Bebauungsplanentwurfes 
aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf zum Thema Kampfmit-
tel um eine Ergänzung gegenüber der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfes redaktionell geändert sowie ergänzt. Aufgrund der Stellungnahme der 
Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) wurden die zu beachtenden 
Hinweise auf eine Gasversorgungsleitung, eine Wasserversorgungsleitung sowie zu 
Wasserhausanschlüssen in die Begründung aufgenommen. In der Katastergrundlage 
werden die Flurbezeichnungen 2 und 6 ergänzt. Ebenfalls wird in der Planzeichnung 
des Bebauungsplanes die Rechtsgrundlage des Landesnaturschutzgesetzes 
(LNatSchG NRW) aufgenommen. Der unter Punkt 8. der textlichen Festsetzungen 
geführte Hinweis zu der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ entfällt, da dieser be-
reits unter der Rubrik „Sonstiges“ in der Planzeichnung enthalten ist.     
 
Da die Änderungen und Ergänzungen nicht zu einer Änderung des Bebauungsplan-
entwurfes in den Grundzügen führen, ist eine erneute öffentliche Auslegung des Be-
bauungsplanes nicht erforderlich. Der Satzungsbeschluss kann erfolgen.        
 
Rechtsgrundlage ist das BauGB vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), es gilt die Über-
leitungsvorschrift des § 233 BauGB in Verbindung mit § 245 c. Die zur Anwendung 
der Überleitungsvorschrift erforderlichen Voraussetzungen sind im vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren der Stadt Leverkusen erfüllt. Das Verfahren wurde vor dem 
Stichtag am 13.05.2017 förmlich eingeleitet. Die Beteiligung gemäß  
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde vor dem Stichtag am 16.05.2017 eingeleitet, siehe hierzu 
Gliederungspunkt 2.2.  
Das Bebauungsplanverfahren kann somit nach den vor dem 13.05.2017 geltenden 
Rechtsvorschriften fortgeführt bzw. abgeschlossen werden.   
 

3. Planungsbindungen 
3.1 Landesentwicklungsplan NRW (LEP) 
Im Landesentwicklungsplan sind Aussagen, die das Plangebiet konkret und unmittel-
bar berühren, nicht enthalten. 

3.2 Regionalplan der Bezirksregierung Köln 
Der Bereich des Plangebietes, der für eine Wohnbebauung geplant ist, ist im Regio-
nalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Köln, als allgemeiner 
Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
 

3.3 Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Leverkusen ist der Bereich des 
Plangebietes, der als Wohngebiet entwickelt werden soll, als Wohnbaufläche (W) 
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dargestellt. Der Bereich, in dem Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind, ist als 
Grünfläche dargestellt. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes entwickelt. 

3.4 Landschaftsplan der Stadt Leverkusen 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtswirksamen Landschaftsplanes 
der Stadt Leverkusen mit dem Entwicklungsziel „Erhalt einer mit natürlichen Land-
schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“. Die Festsetzungen 
des Landschaftsplanes treten mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes zurück. 
Zurzeit befindet sich der Landschaftsplan in der Neuaufstellung. Im Entwurf (Stand: 
2012) ist der Bereich des Plangebietes, der als Wohngebiet entwickelt werden soll, 
nicht als Bestandteil des Landschaftsplanes dargestellt. 

3.5 Schutzgebiete auf EU- und nationaler Ebene 
Nationale oder internationale Schutzgebiete sind durch die Planung nicht betroffen. 

3.6 Bestehendes Planungsrecht 
Für den gesamten Geltungsbereich besteht kein Baurecht. Das Plangebiet befindet 
sich im nach § 35 BauGB zu beurteilenden Außenbereich. 

3.7 Seveso-II-Richtlinie 
Die Stadt Leverkusen hat durch die TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV 
Rheinland) ein gesamtstädtisches Seveso-II-Konzept erarbeiten lassen, welches im 
September 2015 als gemeindliches Entwicklungskonzept beschlossen wurde. Das 
Plangebiet liegt nach diesem Konzept außerhalb angemessener Abstände von Be-
triebsbereichen. 
 

3.8 Weitere Bindungen  
Vorhandene Nutzung 

Das geplante Wohngebiet liegt am nördlichen Siedlungsrand von Leverkusen-Bürrig 
innerhalb eines vorhandenen Siedlungsbereiches zwischen den Straßen Alte Garten, 
Im Mühlenfeld und Entenpfuhl. Das Stadtbild von Bürrig wird geprägt durch eine he-
terogene Architektur von 2-geschossigen Ein- und teilweise Mehrfamilienhäusern 
aus den 60er und 70er Jahren. Das Stadtteilzentrum von Bürrig mit infrastrukturellen 
Einrichtungen liegt ca. 600 m südlich des Plangebietes. In ca. 100 m Entfernung ver-
läuft nördlich/nordöstlich des geplanten Wohngebietes die Bahnstrecke Düsseldorf - 
Köln. Das Plangebiet ist an die Straße Alte Garten über einen geschotterten Weg 
angebunden. 
 
Nördlich des Plangebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. 
Pferdeweiden, die bis zum dort verlaufenden „Mühlengraben“ reichen und den Über-
gang zum Überschwemmungsgebiet der Wupper bilden. Die dort vorhandene Reu-
schenberger Mühle stellt einen Gewerbestandort für Dienstleistungsbetriebe dar. Zu-
dem befindet sich im näheren Umfeld ein Reiterhof. 
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Das Plangebiet ist unbebaut und weist umfangreichen Baumbestand auf. Der größte 
Teil der Fläche wird von einem verwilderten Obstgarten eingenommen. Es handelt 
sich um ca. 40 Hochstamm-Obstbäume (überwiegend Apfel, vereinzelt Zwetschge 
und Kirsche), mit überwiegend geringem bis mittlerem Baumholz. Am Nordrand der 
Fläche stocken drei Fichten mit mittlerem Baumholz. Neben den Obstbäumen kom-
men einzelne Hasel- und Holundersträucher auf der Fläche vor. In der Strauch-
schicht kamen früher teilweise Brombeeren vor, die weitgehend abgemäht wurden 
und jetzt nur noch eine kleine Hecke zu der östlich angrenzenden Weide bilden. Die 
Krautschicht wird von Giersch, Knoblauchrauke, Brennnesseln, Kletten Labkraut und 
Süßgräsern dominiert. 
 
Durch das Planvorhaben werden ein aufgelassener alter Obstgarten mit Gebüsch-
strukturen und Einzelbäumen im Randbereich vollständig in Anspruch genommen. 
Im Bebauungsplan ist zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft die Um-
setzung von vorrangig ökologisch ausgerichteten Kompensationsmaßnahmen auf 
den nördlich an die Bebauung angrenzenden freien Flächen vorgesehen.  
 
Technische Infrastruktur 

Aufgrund des geringen Flurabstandes ist eine Versickerung von Niederschlagswas-
ser im Plangebiet nicht realisierbar (Middendorf Geoservice GBR, Leverkusen 2015). 
Das Regenwasser aller privaten und öffentlichen Flächen ist daher in vollem Umfang 
dem öffentlichen Kanalnetz zuzuführen. Der vorhandene Mischwasserkanal ist hier-
für ausreichend leistungsfähig. 
 
Der Anschluss der Häuser ist mit einer vollwertigen Rückstausicherung auszustatten. 
Die Entwässerungssatzung der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen (TBL) 
und die anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 bzw. DIN EN 12056) sind zu be-
achten.   
 
In der östlichen Straßenseite der Planstraße befindet sich eine Gasversorgungslei-
tung DN 100 St und eine Wasserversorgungsleitung DN 150 AZ bzw. PVC. Im 
Stichweg zu den Häusern Nr. 32a und 32b befinden sich die jeweiligen Wasserhaus-
anschlüsse. Arbeiten im Leitungsbereich sind mit besonderer Sorgfalt und nach 
Rücksprache mit der EVL durchzuführen.  
 

Vorkehrungen zu Starkregenereignissen 

Das Plangebiet liegt außerhalb des gesetzlich festgesetzten Überschwemmungs-
gebietes der Wupper (BHQ 100) und wird durch den Rückstau des Rhein-
hochwassers negativ beeinflusst. Es liegt damit im hochwassergefährdeten Bereich 
und wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-jährlichen 
Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation ergibt sich bei Extrem-
hochwässern des Rheins > BHQ 200 bzw. bei Versagen der Hochwasser-
schutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Versagen des Deiches oder bei einem 
Bemessungshochwasser (BHW) größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das 
Plangebiet überschwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass 
Qualmwasser auftritt. 
 
Weiterhin ist mit schwankenden Grundwasserständen (teilweise sehr hohen, bei 
Hochwasser) zu rechnen. Die Gebäude müssen entsprechend diesen natürlichen 
Gegebenheiten ausgelegt werden. Die Keller der Gebäude müssen demnach als 
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weiße (druckwasserdichte) Betonwanne ausgeführt werden oder es muss auf einen 
Keller verzichtet werden. Im Besonderen sind Heizungsanlagen und Anlagen mit 
Wasser gefährdenden Stoffen zu schützen. In diesem Zusammenhang erfolgt der 
Verweis auf das Wasserhaushaltsgesetz § 5 Abs. 2 zur Mitverantwortung jedes Ein-
zelnen in Hochwassergefahrensituationen. Im Bebauungsplan wird ein entsprechen-
der Hinweis aufgenommen.  
 
Das im Vergleich zum Grundwasserkörper (zusammenhängende, wassergesättigte 
Bodenmassen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper wird 
weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes verändern. 
 

Stadtbild und Denkmalschutz 

Das Ortsbild ist durch die umgebene Bebauung der letzten drei Jahrzehnte geprägt. 
Das Baudenkmal Cronenberg-Kreuz von 1699 und das Bau- und Bodendenkmal 
Reuschenberger Mühle außerhalb des Geltungsbereiches sind in die Denkmalliste 
der Stadt Leverkusen eingetragen.    
 

Altlasten/Boden 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 165/II "Bürrig - Alte Garten" ist im 
Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) der Stadt Leverkusen die Fläche "AW 
0004 -Wupperaue - Bürrig" ausgewiesen. Bei der vorgenannten Fläche handelt es 
sich um eine Teilfläche der historischen und rezenten Immissions-/  Überschwem-
mungsflächen der Wupper. 
 
Aufgrund der früheren massiven Einleitung von Industrieabwässern seit Beginn der 
Industrialisierung bis in die 60er/70er Jahre des 20. Jahrhunderts kann eine Sedi-
mentation von Schadstoffen im Erdreich auf dem Untersuchungsgebiet nicht ausge-
schlossen werden. Zur Überprüfung des Schadstoffverdachts wurden durch ein 
Fachbüro Oberbodenbeprobungen bis zu einer Tiefe von 35 cm unter Geländeober-
kante durchgeführt (Middendorf Geoservice GBR: Untersuchungsbericht Umweltgeo-
logische Bodenuntersuchungen, Leverkusen 2015). 
 
Bei der laborchemischen Analyse des Bodenmaterials wurde keine Überschreitung 
der Grenzwerte für die verschiedenen Nutzungen im Horizont zwischen 0 - 10 cm 
unter Geländeoberkante festgestellt. Eine Schadstoffbelastung in tieferen Bodenpar-
tien ist nicht zu erwarten. Zusammenfassend ist festzustellen, dass auf dem Grund-
stück keine nutzungseinschränkende Gefährdung im Hinblick auf die untersuchten 
Parameter im Oberboden zwischen 0 - 10 cm unter Geländeoberkante nachgewie-
sen werden konnte.  
 
Eine Bewertung der Baugrundeigenschaften liegt in der Verantwortung des Grund-
stückseigentümers und ist z. B. auch abhängig von der Art der geplanten Gründung. 
Bei der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen ist der Oberboden (Mutter-
boden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu schützen. Er ist 
vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und später 
wieder einzubauen. 
 

Kampfmittel 
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Gemäß den Erkenntnissen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW liegen keine 
Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet vor. Eine Überprü-
fung der zu überbauenden Fläche ist nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden.  
 
Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc., eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. 
Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, so-
bald im Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend die Ord-
nungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst NRW zu benachrichtigen. Der Bebauungsplan erhält einen 
entsprechenden Hinweis zum Verhalten bei Bodeneingriffen. 

 

Erdbebenzone/Untergrundklasse 

Das Plangebiet ist nach der „Karte der Erdbebenzonen und geologischen Unter-
grundklassen der Bundesrepublik Deutschland – Nordrhein-Westfalen, 1:350000 
(Karte zu DIN 4149)“ der Erdbebenzone 1 in geologischer Untergrundklasse T zuzu-
ordnen. Gemäß der Technischen Baubestimmungen des Landes NRW ist bei der 
Planung und Bemessung üblicher Hochbauten die DIN 4149:2005-04 „Bauten in 
deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen. Die DIN 4149:2005 wurde zu-
rückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) er-
setzt. Sie ist entsprechend anzuwenden. 

 

Artenschutz 

Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände einen potentiell hochwerti-
gen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Eulenvorkommen wurden vermutet. Ei-
ne Artenschutzvorprüfung (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juni 2014) einschließlich 
einer vertiefenden Untersuchung bzgl. Eulen und Fledermäuse (Planungsgruppe 
Grüner Winkel, Juli 2015) wurde durchgeführt. Die Prüfung ergab dass bei Einhal-
tung der üblichen Vermeidungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände bei planungs-
relevanten Arten oder sonstigen europäischen Vogelarten eintreten. 
 
Im Rahmen der Bürgerbeteiligung wurden vom ortsansässigen Jagdaufseher Vor-
kommen mehrerer planungsrelevanter Vogelarten (Steinkauz, Nachtigall, Klein-
specht, Gartenrotschwanz, Neuntöter) im räumlichen Umfeld des Plangebietes ge-
nannt. In einer Untersuchung sollte daher geklärt werden, ob die genannten Arten im 
direkten Plangebiet oder im angrenzenden Umfeld vorkommen oder ob evtl. eine 
Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten der genannten Arten vorliegt. Der Untersu-
chungsraum wurde im Rahmen der vertiefenden Untersuchung (Planungsgruppe 
Grüner Winkel, Juli 2015) erweitert. 
 
Im Ergebnis ist bei Realisierung des Vorhabens davon auszugehen, dass bei pla-
nungsrelevanten Arten und sonstigen europäischen Vogelarten keine Verbote des  
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ausgelöst werden, wenn not-
wendige Baumfällungen und Gehölzrodungen nur außerhalb der Brutzeit, also in der 
Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar, vorgenommen werden, da sich einige 
Singvogelbruten bis August hinziehen können. Währen der Bauphase sollte darauf 
geachtet werden, dass keine Bruten der Rauchschwalbe in den Rohbauten stattfin-
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den. Falls doch, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Landschaftsbehörde ab-
zustimmen. 
 
Für die im Plangebiet bzw. im direkten Umfeld nachgewiesenen Vogelarten (Wald-
kauz, Mäusebussard) besitzt das Gebiet allenfalls Bedeutung als Teil des Nahrungs-
habitats. Eine essentielle Bedeutung des Plangebietes oder des direkten Umfeldes 
als Nahrungshabitat ist nicht erkennbar. Entsprechende (artenschutzrechtliche) Aus-
gleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Für die im Plangebiet vorkommende bzw. im direkten Umfeld nachgewiesene Zwerg-
fledermaus besitzt das Gebiet allenfalls Bedeutung als Teil des Jagdhabitats. Eine 
essentielle Bedeutung des Plangebietes als Jagdhabitat ist nicht erkennbar. Quartie-
re sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind 
daher nicht erforderlich. 
 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche 

Der überwiegende Teil des Bebauungsplangebietes wird von einem verwilderten 
Obstgarten eingenommen. Landwirtschaftliche Nutzfläche ist nicht betroffen. Im 
nördlichen Plangebiet befindet sich eine Intensivweide, die zum Teil als Pferdekoppel 
genutzt wird. Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB soll landwirtschaftliche Fläche nur im 
notwendigen Umfang in Anspruch genommen werden. Durch die Umsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen wird ein Teil der Pferdekoppel in Anspruch genommen. Der 
nördlich des Plangebietes liegende landwirtschaftliche Betrieb verfügt über ausrei-
chende Ersatzflächen; seine Erwerbsgrundlage ist durch die Planung nicht gefährdet. 
 

4. Städtebauliches Konzept 
4.1 Städtebaulicher Entwurf 

Zur frühzeitigen Beteiligung im Bebauungsplanverfahren Nr. 165/II wurden 2 Planva-
rianten (Variante A und Variante B) mit ähnlichem Lageplan vorgestellt. Eine Unter-
scheidung der Varianten erfolgt u. a. hinsichtlich der Erschließungsform, der Dach-
form, der Lage der Gebäude sowie der Anzahl der Stellplätze. Variante A zeigt ein 
Konzept, bei dem sich unterschiedliche Haustypen mit verschiedenen Dachformen 
an der Erschließungsstraße anordnen. Variante B zeigt einen städtebaulichen Ent-
wurf mit ähnlichen Haustypen und einheitlicher Dachform, aber geänderter Wende-
anlage vor Kopf der Erschließungsstraße. 
 
Variante A 

Das städtebauliche Konzept sieht 8 Einzelhäuser und 1 Doppelhaus als Einfamilien-
häuser mit maximal 2 Vollgeschossen und unterschiedlichen Dachformen vor. Die 
Vielfalt der umgebenden Dachlandschaft wird auf das Plangebiet übertragen. Dieses 
soll Bauinteressenten eine größere Flexibilität bei der Umsetzung ihres Bauwun-
sches ermöglichen. Um dennoch eine gewisse Ordnung zu erreichen, sollen 3 Berei-
che mit unterschiedlichen Höhen und Dachformen ausgebildet werden. Im Norden 
sind drei Gebäude mit Pultdach mit nach Süden orientierten Dachterrassen geplant 
(Gebäudehöhe: ca. 10,50 m - 11,00 m). Nach Osten hin sind drei Gebäude mit Sat-
teldächern vorgesehen (Gebäudehöhe ca. 8,00 m - 8,50 m). Nach Westen sollen drei 
Gebäude mit Zeltdächern, die zu einer niedrigeren Gebäudehöhe führen, den Über-
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gang zur Nachbarschaft herstellen (Gebäudehöhe ca. 9,00 m - 9,50 m, Dachneigung 
30 - 35 Grad).  
 
Die Wohngebäude sind so orientiert, dass nach Süden und Westen großzügige Gar-
tenbereiche mit Terrassen entstehen. Die nördliche Gebäudereihe (zur Bahntrasse 
hin) mit den dazwischen angeordneten Garagen soll zudem zu einer größtmöglichen 
Abschirmung der Wohnbebauung gegenüber dem Schienenverkehrslärm beitragen. 
Als private Stellplätze sind den Einfamilienhäusern Garagen zugeordnet. Die jeweili-
ge Zufahrt kann als weitere Abstellfläche für Pkw genutzt werden, so dass jeder 
Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze zur Verfügung stehen. Eine weitere Fläche mit 
4 Stellplätzen sowie die Anordnung zweier Doppelgaragen bieten zusätzliche private 
Stellplätze.  
 
Das Plangebiet wird von der Straße Alte Garten aus erschlossen. Die Wohnstraße 
soll als Mischverkehrsfläche ausgebaut werden. Innerhalb des Straßenraumes kön-
nen nach dem vorliegenden städtebaulichen Konzept 4 öffentliche Parkplätze unter-
gebracht werden. Am Ende der Straße besteht eine Wendemöglichkeit für ein 3-
achsiges Müllfahrzeug.  
 
Zur Ausgestaltung der Ränder zur freien Landschaft sollen vorhandene Bäume so-
weit möglich erhalten werden. Zusätzlich sollen Gehölze gepflanzt werden, um das 
Plangebiet insbesondere nach Norden und Osten einzugrünen. Im öffentlichen Stra-
ßenraum sind zusätzliche Baumpflanzungen vorgesehen.  
 
Variante B 

Das städtebauliche Konzept sieht 8 Einzelhäuser und 1 Doppelhaus als Einfamilien-
häuser mit maximal 2 Vollgeschossen und mit Satteldach vor (Gebäudehöhe ca. 
8,00 m - 8,50 m). Durch eine einheitliche Dachform soll ein geordnetes städtebauli-
ches Bild entstehen. Durch die Südausrichtung der Gärten ist eine optimale Garten-
nutzung möglich. Die Ausrichtung der Satteldächer begünstigt die Nutzung der Dach-
flächen für alternative Energien (Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsener-
gie).  
 
Als private Stellplätze sind den Einfamilienhäusern Garagen zugeordnet. Die jeweili-
ge Zufahrt kann i.d.R. als weitere Abstellfläche für Pkw genutzt werden, so dass die-
sen Wohneinheiten 2 Stellplätze zur Verfügung stehen. Eine weitere Fläche im Plan-
gebiet bietet zusätzlich 4 private Stellplätze. Die nördliche Gebäudereihe (zur 
Bahntrasse) ist in Verbindung mit den dazwischen liegenden Garagen geschlossen 
angeordnet, um für die südlich liegenden Grundstücke eine größtmögliche Abschir-
mung zum Schienenverkehrslärm zu erzielen.  
 
Das Plangebiet wird von der Straße Alte Garten aus erschlossen. Die Wohnstraße 
soll als Mischverkehrsfläche ausgebaut werden. Innerhalb des Straßenraumes kön-
nen nach dem vorliegenden städtebaulichen Konzept 3 öffentliche Parkplätze unter-
gebracht werden. Das Ende der Erschließungsstraße bildet ein Wendehammer, an 
den sich eine platzartige Erweiterung anschließt. Vorgesehen ist hier zum einen die 
Anordnung von 5 öffentlichen Parkplätzen, zum anderen besteht die Möglichkeit zur 
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Nutzung dieser Fläche als gemeinschaftliche Spiel- und Aufenthaltsfläche, wenn kei-
ne Pkw abgestellt werden.  
Auf die Ausgestaltung der Ränder zur freien Landschaft hin soll besonderer Wert ge-
legt werden. Vorhandene Bäume sollen soweit möglich erhalten werden, zusätzliche 
Gehölze sollen gepflanzt werden, um das Plangebiet nach Norden und Osten ein-
zugrünen. Zusätzliche Baumpflanzungen sollen im öffentlichen Straßenraum erfol-
gen.  
 
Weiterentwicklung des städtebaulichen Konzeptes 

Weitere Alternativen zur Anordnung der Erschließung wurden geprüft. Aufgrund der 
Lage und des Zuschnittes des Plangebietes ergibt sich jedoch keine Alternative zu 
der dem Entwurf zugrunde liegenden Mittelerschließung. Die Mittelerschließung mit 
beidseitiger Bebauung und Wendemöglichkeit stellt gestalterisch und ökonomisch die 
beste Möglichkeit der Erschließung dar. Die Gärten der geplanten Wohngebäude 
stoßen an bestehende Gärten und bilden grüne Ränder. Eine Verschiebung der 
Straße an den Rand des Plangebietes nach Westen oder Osten in Verbindung mit 
einer Kammerschließung über Wohnwege würde einseitige Erschließungen und ins-
gesamt mehr versiegelte Verkehrsflächen bedeuten. 
 
Auf der Grundlage der Variante B wurde die Planung weiter entwickelt. Das dem Be-
bauungsplan-Entwurf zugrunde liegende städtebauliche Konzept sah zunächst 8 
Einzelhäuser und 1 Doppelhaus als Einfamilienhäuser mit maximal 2 Vollgeschossen 
und mit Satteldach vor (Gebäudehöhe ca. 8,00 m - 8,50 m).  
Aufgrund der massiven Bedenken aus Reihen der Öffentlichkeit und Politik bezüglich 
der hinzukommenden Verkehrsmengen wurde die Zahl der Gebäude reduziert. Die 
nördlichen 4 Baukörper entfielen ersatzlos. Das aktuelle städtebauliche Konzept um-
fasst 6 statt ursprünglich 10 Einfamilienhäuser. 
 
Durch eine einheitliche Dachform soll ein geordnetes, städtebauliches Bild entste-
hen. Durch die Süd-Ausrichtung der Gärten ist eine optimale Gartennutzung möglich. 
Die Ausrichtung der Satteldächer begünstigt die Nutzung der Dachflächen für alter-
native Energien (Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie). 
 
Als private Stellplätze sind den Einfamilienhäusern Garagen zugeordnet. Die jeweili-
ge Zufahrt kann als weitere Abstellfläche für Pkw genutzt werden, so dass den 6 
Wohneinheiten jeweils 2 Stellplätze zur Verfügung stehen. Eine weitere Fläche im 
südlichen Plangebiet bietet weitere 3 zusätzliche private Stellplätze. 
 
Das Plangebiet wird von der Straße Alte Garten aus erschlossen. Die Wohnstraße 
soll als Mischverkehrsfläche ausgebaut werden. Innerhalb des Straßenraumes kön-
nen nach dem vorliegenden städtebaulichen Konzept 6 öffentliche Parkplätze unter-
gebracht werden. Das Ende der Erschließungsstraße bildet ein Wendehammer, an 
den sich eine platzartige Erweiterung anschließt. Vorgesehen ist hier zum einen die 
Anordnung von 2 öffentlichen Parkplätzen sowie 3 Garagen, zum anderen besteht 
die Möglichkeit zur Nutzung des Wendehammers als gemeinschaftliche Spiel- und 
Aufenthaltsfläche. 
 
Auf die Ausgestaltung der Ränder zur freien Landschaft hin soll besonderer Wert ge-
legt werden. Vorhandene Bäume sollen soweit möglich erhalten werden, zusätzliche 
Gehölze sollen gepflanzt werden, um das Plangebiet nach Norden und Osten ein-
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zugrünen. Zusätzliche Baumpflanzungen sollen im öffentlichen Straßenraum erfol-
gen. Zur Ortsrandeingrünung trägt auch die nördlich der geplanten Bebauung liegen-
de Fläche bei, die als ökologische Ausgleichsfläche in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes einbezogen wurde. 
Im weiteren Planverfahren wurden die gestalterischen Belange weiter abgestimmt. 
Ziel war es, eine Architektursprache zu definieren, welche ein möglichst homogenes 
Gesamterscheinungsbild gewährleistet. Diese Belange wurden durch Festsetzungen, 
z. B. zur Dachform, zur maximalen Trauf- und Firsthöhe sowie zur Fassadenmateria-
lien und Vorgartengestaltung, in den Bebauungsplanentwurf übernommen. 
 

4.2 Verkehrskonzept 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt zurzeit nur unzureichend über einen ge-
schotterten Weg an die Straße Alte Garten. Die Straße Alte Garten ist nur als 
Baustraße ausgebaut, der Endausbau ist noch erforderlich. Alle Straßen im Umfeld 
des Plangebietes sind insgesamt sehr schmal. Fußwege sind nur teilweise vorhan-
den, Parkmöglichkeiten gibt es im öffentlichen Straßenraum so gut wie nicht. Über 
weitere Anwohnerstraßen ist das Plangebiet sowohl an die überörtliche Rheindorfer 
Straße (L 293) als auch über den Mühlenweg an die B 8 (Europaring) angeschlos-
sen. 
 
Die Straße Alte Garten weist Quell- und Zielverkehre der vorhandenen Wohnbebau-
ung sowie der nördlich gelegenen Gewerbeansiedelungen (Reuschenberger Mühle) 
und des Reiterhofes auf. Über die Straße Alte Garten verläuft auch landwirtschaftli-
cher Verkehr. 
 
Die S-Bahn-Haltestelle Leverkusen-Küppersteg (S 6) befindet sich in ca. 1,5 km Ent-
fernung. Die Haltestelle „Heinrich-Brüning-Straße“ der Buslinien 207 und 211 ist in 
max. 10 Minuten Fußweg zu erreichen; von hier besteht Anschluss nach Lever-
kusen-Mitte. Die Haltestelle „Myliusstraße“ der Buslinie 203 ist ebenfalls in ca. 
10 Minuten zu erreichen, von hier aus besteht eine Verbindung nach Leverkusen-
Opladen. 
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5. Begründung der Festsetzungen 
I Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Gebäude im gesamten Umfeld werden fast ausschließlich zu Wohnzwecken ge-
nutzt. Bürrig ist im Bestand kein reiner Wohnstandort; weitere Nutzungen wie Hand-
werk, Dienstleistungen und Ähnliches sind vorhanden. Die Umgebung des Plange-
bietes ist im Sinne eines allgemeinen Wohngebietes einzustufen.  
 
Da bereits vielfältige Nutzungen in der Nachbarschaft zulässig sind, soll das Plange-
biet in der Zulässigkeit nicht schlechter gestellt werden als der Bestand. Es entsprä-
che auch nicht dem Ziel der Ergänzung und Abrundung des Siedlungsbereiches. Da 
die Gebietscharakteristik von allgemeinen Wohngebieten eindeutig auf Wohnen aus-
gerichtet ist, ist auch das Ziel der Erweiterung des Wohnraumangebotes zu errei-
chen.  
 
Das Baugebiet wird als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Allgemeine Wohngebie-
te (§ 4 BauNVO) dienen vorwiegend dem Wohnen. Darüber hinaus sind weitere, das 
Wohnumfeld ergänzende Nutzungen zulässig, die der Versorgung des Gebietes die-
nen, wie z. B. Läden, Gastronomie, nicht störende Handwerksbetriebe.  
 
Auch wenn das Entwurfskonzept keinen ausdrücklichen Standort für solche Nutzun-
gen vorgibt, ist es denkbar und möglich, dass sich entlang der Planstraße kleinere 
Läden, Handwerker oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wohnen ansie-
deln. Der Trend zu Wohnen und Arbeiten unter einem Dach ist ungebrochen und 
führt im Bebauungsplangebiet nicht zu unerwünschten Gemengelagen.  
 
Auch wenn es gewünscht ist, wohnverträgliche Ergänzungsnutzungen mit anzusie-
deln, ist eine Steuerung erforderlich. Die allgemein zulässigen Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke erfordern in der Regel grö-
ßere Bauvolumen und erzeugen auch für diese Lage zu viel Verkehr. Aus diesem 
Grund sollen sie nur ausnahmsweise zugelassen werden. Eine entsprechende Fest-
setzung ist getroffen worden.  
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind ebenfalls bestimmte ausnahmsweise Nutzungen 
zulässig. Auch hier gilt, dass davon ausgegangen werden kann, dass bei der ge-
wünschten und festgesetzten Baustruktur der Einzelhäuser nicht alle Ausnahmen 
möglich sein können und zum Schutz der Wohnruhe auch nicht sein sollen. Anlagen 
der Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen benötigen größere Bauflächen 
und sind Verkehrserzeuger, die nicht in die vorhandene und geplante Siedlungs- und 
Erschließungsstruktur passen. Sie werden daher nicht Bestandteil des Bebauungs-
planes. 
 
Lediglich bei Betrieben des Beherbergungsgewerbes ist vorstellbar, eine wohnver-
trägliche Nutzung und Bauform zu erzeugen, die sich einfügt. Da die Größe der Bau-
körper stark beschränkt ist, können auch keine Größenordnungen entstehen, die zu 
einer unverträglichen Verkehrserzeugung führen. Daher bleiben diese weiter aus-
nahmsweise zulässig.  
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5.2 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung und die Festsetzungen zur Gebäudehöhe (Gesamt-
höhe, Traufhöhe und Dachneigung) orientieren sich an dem Maßstab der umliegen-
den Bebauung. Zur Vermeidung einer Beeinträchtigung des Orts- und Landschafts-
bildes und zum Schutz der unmittelbar angrenzenden freien Landschaft wird die bau-
liche Höhenentwicklung durch die Festsetzung von maximalen Traufhöhen und 
Dachneigungen, die einen normalen Dachausbau zulassen, geregelt.  
 
Die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl sind im Rahmen der zulässigen 
Werte der BauNVO so gewählt, dass eine städtebaulich sinnvolle Ausnutzung der 
Grundstücke ermöglicht wird. Die Grundflächenzahl (GRZ) liegt mit 0,4 an der Ober-
grenze der in der BauNVO vorgegebenen Werte für allgemeine Wohngebiete. Die 
festgesetzte GRZ kann durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Terrassen um 50 %, also bis zu einer GRZ 
von 0,6 überschritten werden, um eine zweckmäßige Ausnutzung der Grundstücke 
zu ermöglichen. Die Festsetzung der Geschossflächenzahl (GFZ) von maximal 0,8 
liegt weit unterhalb der Obergrenzen der BauNVO; hiermit soll dem dörflichen Cha-
rakter Bürrigs und der gewünschten aufgelockerten Einfamilienhausbebauung Rech-
nung getragen werden. 
Die Zahl der Wohnungen wird auf eine Wohnung je Wohnhaus begrenzt, um die ver-
kehrliche Belastung des kleinen Wohnquartieres einzuschränken sowie durch die 
notwendigen Zufahrten und Stellplatzanforderungen den Versiegelungsgrad nicht zu 
erhöhen. Nur ausnahmsweise kann eine zweite Wohneinheit zugelassen werden, 
wenn diese der Wohnfläche der ersten Wohneinheit untergeordnet ist, um den Ei-
gentümern eine selbst genutzte zweite Wohneinheit, z. B. für die Großeltern oder das 
erwachsene Kind, nicht zu verwehren. 
 
Die Mindestgröße der Baugrundstücke innerhalb des festgesetzten allgemeinen 
Wohngebietes beträgt 240 m², um zu verhindern, dass mehr Grundstücke realisiert 
werden als im städtebaulichen Konzept vorgegeben sind. Auch diese Festsetzung 
dient der Einschränkung der verkehrlichen Belastung. 
 
Die Festsetzung einer Erdgeschossfußbodenhöhe wird getroffen, um die Bewohner 
vor Qualmwasser zu schützen, das im Hochwasserfall in die Häuser gedrückt wird. 
Die festgesetzte Höhe sichert ein Abfließen des Wassers im freien Gefälle in den in 
der Planstraße liegenden Kanal. 
 

5.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch auf die Grundstücksparzellen 
bezogene Baugrenzen abgegrenzt, so dass das zusammenhängende städtebauliche 
Konzept realisiert werden kann. 
Als Bauweise ist entsprechend des Planungskonzeptes eine Beschränkung auf Ein-
zelhäuser vorgenommen worden. Diese Bauweise entspricht dem Charakter der um-
gebenden Bebauung und führt zur besseren Einbindung in die Landschaft und zur 
Verdeutlichung des Ortsrandes. Durch die einschränkenden Festsetzungen der 
Bauweise ist zudem sichergestellt, dass sich durch die zusätzlichen Nutzungen keine 
erhöhte Verkehrsbelastung für die umgebenden Straßen ergibt. 
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Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch auf die Grundstücksparzellen 
bezogene Baugrenzen abgegrenzt, so dass das zusammenhängende städtebauliche 
Konzept realisiert werden kann. Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
dürfen durch nicht überdachte Terrassen bis zu einer Tiefe von 4 m überschritten 
werden. Damit soll die Realisierung von Terrassen am Haus ermöglicht werden. 
 
Die Überschreitung der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen durch Ter-
rassenüberdachungen und Wintergärten sind nicht zulässig. Solch raumprägende 
bauliche Maßnahmen erzeugen ein negatives städtebauliches Bild, was an dieser 
Stelle im Plangebiet nicht gewünscht ist.   
 

5.4 Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Garagen, Stellplätze und Ne-
benanlagen nur innerhalb der überbaubaren Flächen und der für Garagen, Stellplät-
ze oder Nebenanlagen festgesetzten Flächen zulässig. Diese Festsetzung sichert die 
Einhaltung der straßenseitigen Baufluchten sämtlicher Hochbauten und das Erschei-
nungsbild der Siedlung mit begrünten Vorgärten. Stellplätze, Garagen und Nebenan-
lagen sind insbesondere nicht innerhalb der im Plan dargestellten Vorgartenzonen 
zulässig, um einen einheitlichen begrünten Straßenraum zu erhalten.  
 
Im städtebaulichen Konzept ist vorgesehen, für den ruhenden Verkehr 9 Garagen (6 
davon mit Vorstellfläche für mindestens einen weiteren Pkw) sowie 3 Stellplätze auf 
privaten Flächen anzuordnen. Hinzu kommen 8 Parkplätze im öffentlichen Straßen-
raum. Mit dieser hohen, überdurchschnittlichen Bereitstellung von privaten Stellplät-
zen soll im Umfeld kein zusätzlicher Parkdruck durch die Neubebauung ausgelöst 
werden.  
 

5.5 Verkehrsflächen 
Die Erschließung der neuen Gebäude erfolgt direkt von der Planstraße aus mit An-
bindung an die Straße Alte Garten. An einigen Stellen weist die Straße Alte Garten 
einen engen Querschnitt auf. Aufgrund der geringen Verkehrsbelastung führt diese 
jedoch zu keinen gravierenden Problemen hinsichtlich Verkehrsfluss und Verkehrssi-
cherheit.  
 
Durch den Fachbereich Tiefbau wurde im Juni 2012 über die Dauer von 7 Tagen ei-
ne Verkehrszählung auf der Straße Alte Garten durchgeführt. Im Ergebnis ist fest-
zustellen, dass die Verkehrsbelastung auf der Straße Alte Garten als gering zu be-
zeichnen ist und keine Durchgangsverkehre aufweist. Diese Untersuchung führte zu 
dem Ergebnis, dass die zu erwartende Verkehrszunahme auf der Straße Alte Garten 
durch 8 zusätzliche Einfamilienhäuser sehr gering ausfallen würde und zu bewältigen 
ist.  
 
Im Jahr 2015 wurde durch das Büro iSAPLAN eine weitere Verkehrszählung durch-
geführt. Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donnerstag, 
15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
 

 15.01.2015:  1.496/Kfz/24h 
 16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
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 17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
 18.01.2015:     887 Kfz/24h 

 
Bedingt durch die Lage bzw. Einbindung im Straßennetz entstehen aus dem Neupla-
nungsbereich Verkehrsmengen, die in ihrer Relation zum Gesamtnetz völlig unbe-
deutend sind. Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Veränderungen zum heu-
tigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass in 
jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwohnung gebaut würde, hielten sich die 
Mehrverkehre, insbesondere unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehres, 
weiterhin im Rahmen. Insgesamt werden bei 6 Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt (iSAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf 
Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Die Planstraße ist als ca. 6,5 m breite, gemischt genutzte Wohnstraße vorgesehen. 
Für den ruhenden Verkehr sind ca. 8 Parkplätze im öffentlichen Straßenraum vorge-
sehen. Um eine Straßenraumgestaltung mit Bäumen und Baumscheiben zu ermögli-
chen, ist die Mindestzahl der zu pflanzenden Bäume textlich festgesetzt. Die festge-
setzte öffentliche Verkehrsfläche ist ausreichend groß dimensioniert, dass ein drei-
achsiges Müllfahrzeug ohne Zurücksetzen in einem Zug wenden kann. Die als 
Mischfläche geplante Sticherschließung bietet Begegnungsraum für die Anwohner 
und Spielraum für Kinder. 
Im Norden der Wendeanlage ist ein 5,50 m breiter Stich in Richtung Osten ebenfalls 
als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Hierüber könnte langfristig eine Anbindung 
in Richtung der östlich angrenzenden Flächen erfolgen, die derzeit unbebaut sind. 
Bis zu einer Überplanung kann die Fläche für öffentliche Parkplätze genutzt werden.  

5.6 Technische Ver- und Entsorgung  
Der Anschluss des neuen Baugebietes erfolgt durch Ausweitung der vorhandenen 
Versorgungsnetze. Die Schmutz- und Regenwasserentsorgung erfolgt durch An-
schluss an den vorhandenen Mischkanal in der Straße Alte Garten. Aufgrund des 
geringen Flurabstandes ist eine Versickerung von Niederschlagswasser im Plange-
biet nicht realisierbar (Geotechnischer Bericht, Neubau von neun Wohnhäusern mit 
Garagen, Alte Garten in Leverkusen-Bürrig, Middendorf Geoservice GBR, Lever-
kusen, Oktober 2015). Im Plangebiet anfallendes Niederschlagswasser wird statt-
dessen in vollem Umfang dem öffentlichen Kanalnetz zugeführt, das nach Aussage 
der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen (TBL) ausreichend leistungsfähig ist.  
 

5.7 Grünflächen 
Zum Ausgleich des Eingriffes in Boden, Natur und Landschaft werden im nördlichen 
Plangebiet die ökologischen Ausgleichsflächen A1 bis A3 als private Grünfläche mit 
den Zweckbestimmungen Obstbaumwiese, Glatthaferwiese und Hecke festgesetzt. 
Auf der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese durch 
Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sorten angelegt, gepflegt und ent-
wickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und als ökologischer Ausgleich wird 
ein Teilbereich der vorhandenen Pferdeweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien 
Vertragsnaturschutz, in eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur 
landschaftlichen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der geplan-
ten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen Sträuchern und 
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Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. Durch diese Maßnahmen wird der Eingriff 
zu mehr als 100 % ausgeglichen. 
 

5.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur   
und Landschaft 

 
Die Planung führt zur Neuversiegelung von besonders schutzwürdigem Boden. Die 
Bodenversiegelung des weitgehend natürlichen bzw. naturnahen Bodens im Plange-
biet durch Überbauung und Befestigung bleibt trotz Schutz- und Kompensationsmaß-
nahmen nachhaltig. Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind daher im 
Umweltbericht beschrieben und als erheblich bewertet worden. Die geplante Exten-
sivierung und die Anpflanzung von Obstbäumen auf der zurzeit intensiv bewirtschaf-
teten Pferdeweide (Maßnahme A 1) tragen auch zur Verbesserung und zur Stabili-
sierung der Bodenverhältnisse bei. Die Ausgleichsfläche bleibt private Grünfläche im 
Eigentum des Investors. Die Ausgleichsflächen werden dinglich gesichert, die Um-
setzung und langfristige Erhaltung der Maßnahmen ist damit gesichert. 
 
Zur Gestaltung und Einbindung der neuen Siedlung und zur Verbesserung des Le-
bensraumes für die heimische Tierwelt sind Festsetzungen zur Gestaltung der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen und zu Einfriedungen getroffen worden. Die nicht 
überbaubaren privaten Grundstücksflachen (Hausgarten) sollten mit „traditionellen 
Gestaltungselementen“, wie z. B. Einzelbaumpflanzungen, Hecken, Solitärsträucher, 
Staudenrabatten etc., gestaltet bzw. begrünt werden. Die Begrünung der Fassaden 
wird durch eine Festsetzung geregelt, um eine Verbesserung des Mikroklimas im 
Plangebiet sowie der Stadt Leverkusen zu erzielen. Zudem trägt eine Fassadenbe-
grünung zur ökologischen Durchgrünung des Plangebietes bei.  
 
Im öffentlichen Straßenraum sollen zur Gestaltung hochstämmige Laubbäume ge-
pflanzt werden, die lediglich textlich festgesetzt werden, damit die Ausbauplanung 
mit einer Flexibilität, auf die Baumstandorte bezogen, durchgeführt werden kann. 
 
Alle festgesetzten Pflanzmaßnahmen decken sich mit den Entwicklungszielen des 
Landschaftsplanes, der eine Ausstattung mit natürlichen Landschaftselementen vor-
sieht. Die vorgeschlagenen Pflanzlisten bieten Auswahlmöglichkeiten, es darf aber 
nicht nur eine Art gepflanzt werden. Für die Gehölzpflanzungen sind für mindestens 
3 Jahre Anwuchs- und Bestandspflegemaßnahmen gem. DIN 18919 nach erfolgter 
Fertigstellungspflege durchzuführen. Die Planzungen sind nachhaltig zu erhalten, zu 
pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Ggf. sind Nachbesserungen durchzuführen, um 
Pflanzenausfalle art- und funktionsgerecht zu ersetzen. Erst die Dauerhaftigkeit der 
Anpflanzungen sichert die landschaftsgestalterische Wirksamkeit. 
 

5.9 Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen 

 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Peutz Consult GmbH, August 
2018) waren die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen aus 
Straßen- und Schienenverkehr zu ermitteln und auf Grundlage der DIN 18005 zu be-
urteilen. Berücksichtigt wurden hierbei die Verkehrslärmimmissionen aus dem Schie-
nenverkehr der nahe gelegenen Zugstrecke und aus dem Straßenverkehr auf der 
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Autobahn A 3. Die nahe gelegenen Erschließungsstraßen haben demgegenüber kei-
nen relevanten schalltechnischen Einfluss auf das Plangebiet. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten Gebäude der in 
einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum zulässige schalltechnische Ori-
entierungswert von 55 dB(A) und der zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische 
Orientierungswert von 45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufel-
des ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der Schienenverkehr 
auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstrecke zwischen Köln und Düssel-
dorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vorhandenen Schall-
schutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere Schallabschirmung auf dem Plan-
gebiet wenig flächendeckende Wirkung zeigen. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen 
an der Bahnstrecke oder der Autobahn A 3 müssten, um überhaupt eine zusätzliche 
Wirkung zu erzielen, mindestens 4 - 5 m hoch sein und eine Länge von mehreren 
hundert Metern aufweisen. Solche Maßnahmen sind neben den planungsrechtlichen 
Schwierigkeiten unverhältnismäßig. Es wird deshalb die Umsetzung passiver Maß-
nahmen empfohlen. 
 
Hierbei ergeben sich gemäß DIN 4109 in der Fassung von 2018 bei freier Schallaus-
breitung im Plangebiet Anforderungen an den Schallschutz entsprechend des Lärm-
pegelbereiches IV an den Fassaden der geplanten Wohnbebauung. Der dafür maß-
gebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 63 dB(A) festge-
setzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Nacht wird flächendeckend mit 66 
dB(A) festgesetzt. Im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren ist die 
Eignung der für die Außenbauteile der Gebäude gewählten Konstruktionen nach den 
Kriterien der DIN 4109 (Januar 2018) nachzuweisen. 
 
An Fenstern zu Schlafräumen ist bei einem Beurteilungspegel von > 45 dB(A) im 
Nachtzeitraum eine geeignete Minderungsmaßnahme (z. B. schallgedämmte Lüf-
tungssysteme) vorzusehen. Dies betrifft alle Gebäude im Plangebiet. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passiven Schall-
schutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachverständigen für Schallschutz 
nachgewiesen wird, dass infolge eines niedrigeren maßgeblichen Außenlärmpegels 
geringere Anforderungen an die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen 
sind. 
 
Aufgrund der nur geringen, durch das Planvorhaben verursachten Anliegerverkehre 
liegen bezüglich der Verkehrslärmimmissionen keine relevanten Auswirkungen auf 
die umgebende Bestandsbebauung vor. Bei der Erschließung für 6 Einfamilienhäu-
ser und dem damit verbundenen Mehrverkehr ist durch den Straßenneubau eine 
Einhaltung der Grenzwerte der 16. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) 
zu erwarten. Ferner führt der geringe Mehrverkehr zu keiner relevanten Steigerung 
(deutlich kleiner als1 dB(A)) auf den vorhandenen Straßen. 
 
Durch die vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnis-
se im Plangebiet sichergestellt. 
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II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

5.10 Dächer, Fassaden, Abfallbehälter und Einfriedungen 
In Anlehnung an die bestehende Bebauung sind Regelungen zur Dachform und 
Dachgestaltung, zu den Abfallbehältern und zu den Einfriedungen getroffen worden. 
Aus Gründen einer homogenen Erscheinung des Gesamtgebietes in sich und in Be-
zug auf die benachbarten Bestandsbereiche werden im Wohngebiet Satteldächer 
festgesetzt. Durch die Festsetzung der Gebäude- und Traufhöhen sowie Dachnei-
gung wird das gewünschte homogene Stadtbild ergänzt. Die Beschränkung der Zu-
lässigkeit der Größen von Dachgauben, -aufbauten, und -einschnitten sichert die 
Wahrnehmbarkeit der Traufen und Dachformen im Plangebiet.  
 
Auch die Festsetzungen zu Dacheindeckungen und Fassaden (Farbgestaltung) die-
nen einem einheitlichen Erscheinungsbild, insbesondere vor dem Hintergrund der 
nahe gelegenen Baudenkmäler Cronenberg-Kreuz und Reuschenberger Mühle. Die-
se liegen außerhalb des Geltungsbereiches nördlich des Plangebietes und sind in die 
Denkmalliste der Stadt Leverkusen eingetragen. Die Regelungen zum Eingrünen der 
Müllbehälterstandorte und die Einschränkungen zu Einfriedungen in den Vorgarten-
zonen dienen einem einheitlich gestalteten und begrünten Straßenraum.   
 
III Hinweise 

6 Hinweise 
Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt im hochwassergefährdeten Bereich und wird durch einen Deich 
geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-jährigen Hochwasser (BHW 200) si-
chert. Bei Versagen des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) 
größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet überschwemmt. Bei 
Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser auftritt. 
 
Weiterhin ist mit schwankenden Grundwasserständen (teilweise sehr hohen, bei 
Hochwasser) zu rechnen. Die Gebäude müssen entsprechend diesen natürlichen 
Gegebenheiten ausgelegt werden. Die Keller der Gebäude müssen demnach als 
weiße (druckwasserdichte) Betonwanne ausgeführt werden oder es muss auf einen 
Keller verzichtet werden.  
 
Der Anschluss der Häuser ist mit einer vollwertigen Rückstausicherung auszustat-
ten. Die Entwässerungssatzung der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen 
(TBL) und die anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 bzw. DIN EN 12056) sind 
zu beachten. 
 
Bodendenkmäler 

Gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW) wird auf die 
Meldepflicht bei der Entdeckung von Bodendenkmälern hingewiesen. Bei der Verga-
be von Ausschachtungs-, Kanalisations- und Erschließungsaufträgen sowie bei der 
Erteilung von Baugenehmigungen sollen die Bauherren bzw. die ausführenden Bau-
firmen auf ihre Anzeigepflicht bei der Stadt Leverkusen (Untere Denkmalbehörde) 
oder beim Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege hingewiesen werden.  
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Kampfmittel 

Gemäß den Erkenntnissen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes NRW liegen keine 
Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet vor. Eine Überprü-
fung der zu überbauenden Fläche ist nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sämtliche Arbeiten sind mit Vor-
sicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Widerstand 
gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgele-
gene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW zu benach-
richtigen.   

 
Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc., eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen.  
 
Bei Engriffen in den Boden ist das Merkblatt für Baugrundeingriffe zu berücksichti-
gen, welches auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf - Kampfmittelbe-
seitigungsdienst Rheinland einsehbar ist.   
 
Erdbebengefährdung 

Das Plangebiet ist nach der „Karte der Erdbebenzonen und geologischen Unter-
grundklassen der Bundesrepublik Deutschland - Nordrhein-Westfalen, 1:350000 
(Karte zu DIN 4149)“ der Erdbebenzone 1 in geologischer Untergrundklasse T zuzu-
ordnen.  
 
Gemäß der Technischen Baubestimmungen des Landes NRW ist bei der Planung 
und Bemessung üblicher Hochbauten die DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen 
Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen. Die DIN 4149:2005 wurde zurückgezogen 
und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Sie ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
Artenschutz 

Im Ergebnis der Artenschutzprüfung ist bei Realisierung des Vorhabens davon aus-
zugehen, dass bei planungsrelevanten Arten und sonstigen europäischen Vogelar-
ten keine Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden, wenn notwendige 
Baumfällungen und Gehölzrodungen nur außerhalb der Brutzeit, also in der Zeit vom 
1. Oktober bis zum 28. (29.) Februar, vorgenommen werden, da sich einige Singvo-
gelbruten bis August hinziehen können. Währen der Bauphase sollte darauf geach-
tet werden, dass keine Bruten der Rauchschwalbe in den Rohbauten stattfinden. 
Falls doch, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Landschaftsbehörde abzu-
stimmen.  
 
Bodenschutz   

Der Schutz des Oberbodens im Sinne des § 202 BauGB ist zu berücksichtigen. Der 
zur Wiederverwendung vorgesehene Oberboden ist in gesonderter Form innerhalb 
des Eingriffsbereichs zu lagern. Die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik 
sind zu beachten. Vor Auftrag von Oberboden ist der Untergrund tiefgründig zu lo-
ckern. Für alle Bodenarbeiten gilt die DIN 18915 „Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau - Bodenarbeiten“, für bautechnische Bodenarbeiten gilt die DIN 18300 
„Erdarbeiten“.     
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Sonstiges 

Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Januar 2018 (herausgegeben 
vom Deutschen Institut für Normung Berlin) kann bei der Beuth Verlag GmbH 10772 
Berlin bezogen oder beim Fachbereich Stadtplanung der Stadtverwaltung Lever-
kusen, Hauptstraße 101, 51373 Leverkusen, während der Öffnungszeiten  
eingesehen werden. 

 
Bezüglich der Hinweise zum „Bodenschutz“ wird auf die DIN 18915 „Vegetations-
technik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“, Juni 2018 und die  
DIN 18300 „VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allge-
meine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen  
(ATV) - Erdarbeiten“, September 2016 (jeweils herausgegeben vom Deutschen Insti-
tut für Normung Berlin) verwiesen. Die DIN-Normen können u. a. über den Beuth 
Verlag GmbH 10772 Berlin bezogen werden. Die DIN-Normen können bei dem 
Fachbereich Stadtplanung der Stadtverwaltung Leverkusen, Hauptstraße 101, 
51373 Leverkusen, während der Öffnungszeiten eingesehen werden.     
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Teil B: Auswirkungen auf die Umwelt 

7 Umweltbericht 
7.8 Hinweise zur Durchführung der Umweltprüfung 

Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB bei 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ eine Umweltprü-
fung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen entsprechend dem Planungsstand überprüft und bewertet werden  
(§ 2 Abs. 4 BauGB).  
 
Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB umfasst die Beschreibung und Bewertung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen durch die im Bebauungsplan 
Nr. 165/II getroffenen Festsetzungen und Darstellungen zu den in seinem räumlichen 
Geltungsbereich geplanten Nutzungsarten, des Nutzungsumfanges und der Nut-
zungsintensität. Die Auswirkungen der Planung, auch soweit sie in ihrer Wirkung 
über den räumlichen Geltungsbereich hinausgehen, auf die relevant betroffenen 
Umweltschutzgüter mit ihren Funktionen und Potenzialen werden dargestellt und in 
ihrer Erheblichkeit bewertet. Schutzgutbezogene Maßnahmen zur Vermeidung, Min-
derung und zur Kompensation von voraussichtlich verbleibenden erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen werden dargestellt und bei der abschließenden Um-
weltprüfung berücksichtigt. 
 
Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB zum 
Bebauungsplan Nr. 165/II. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist im Bauleitplanverfah-
ren in der Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Der Umfang und der Detaillierungsgrad der Ermittlung der Umweltbelange wurden 
mit der Stadt Leverkusen abgestimmt. Das Ergebnis der Umweltprüfung basiert auf 
den vorliegenden Untersuchungen, Daten und den Erkenntnissen aus den Realnut-
zungs- und Biotoptypenkartierungen in den Jahren 2015 und 2016 sowie den faunis-
tischen Bestandserfassungen und -einschätzungen in 2014 und 2015. 
 
Folgende Gutachten, Untersuchungen und Ausarbeitungen lagen zum Zeitpunkt der 
Erarbeitung des vorliegenden Umweltberichtes vor und wurden ausgewertet: 
 

 Middendorf Geoservice GBR, 2015: Geotechnischer Bericht zum Neubau von 
neun Wohnhäusern mit Garagen, Alte Garten in Leverkusen-Bürrig. Stand: 
13.10.2015. 

 Middendorf Geoservice GBR, 2015: Untersuchungsbericht Umweltgeologische 
Untersuchungen, Alte Garten in Leverkusen-Bürrig. Stand: 13.10.2015. 

 Peutz Consult GmbH Beratende Ingenieure VBI, 2015: Schalltechnische Un-
tersuchungen zum Bebauungsplanverfahren Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“. 
Stand: 21.08.2018. 

 Dr. Ralph Schöpwinkel, Diplom-Biologe, 2014: Artenschutzprüfung Stufe I: 
Vorprüfung - vertiefende Untersuchung Vögel (Eulen) und Fledermäuse. 
Stand: 04.06.2014. 

 Dr. Ralph Schöpwinkel, Diplom-Biologe, 2015: Vertiefende Untersuchung 
Avifauna. Stand: 29.07.2015. 
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 Büro Grüner Winkel, Dipl.-Ing. G. Kursawe, 2016: Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“, Stadt Lever-
kusen. Stand: 21.08.2018. 

 Büro Stadtplanung Zimmermann, 2015: Begründung zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“. Stand: 30.08.2018. 

 Büro Stadtplanung Zimmermann, 2016: Textliche Festsetzungen Bebauungs-
plan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“. Stand: 30.08.2018. 

 Büro Stadtplanung Zimmermann, 2016: Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Al-
te Garten“. Planzeichnung, Entwurf. Stand: 30.08.2018. 
 

Die o. a. Unterlagen sowie weitere Informationen über die planungsrelevanten 
Schutzgüter aus thematischen Kartenwerken und Grundlagendaten in geographi-
schen Informationssystemen des Landes Nordrhein-Westfalen wurden im Rahmen 
der Umweltprüfung zur Beurteilung des heutigen Umweltzustands und der voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes Nr. 165/II herangezogen. 
 
Die Beurteilung der möglichen Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Da-
bei werden folgende Stufen der Umwelterheblichkeit unterschieden:  
 

 sehr erheblich,  
 erheblich, 
 weniger erheblich,  
 nicht erheblich.  

 
Bei der Beurteilung der Umwelterheblichkeit ist insbesondere die Ausgleichbarkeit 
der ermittelten nachteiligen Umweltauswirkungen ein wichtiger Indikator. Nicht aus-
gleichbare Auswirkungen, wie z. B. die dauerhafte Bodenversiegelung schutzwürdi-
ger Böden bei gleichzeitig fehlenden Entsiegelungsmöglichkeiten, werden grundsätz-
lich als erheblich eingestuft.  
 
Die Analyse der Nutzungs- und Biotoptypenkartierung, der faunistischen Einschät-
zungen und der übrigen Landschaftsfunktionen bildet die Grundlage für die Beurtei-
lung der Bedeutung und Empfindlichkeit der im Umweltbericht zu behandelnden pla-
nungsrelevanten Schutzgüter. 
 
Bestimmte Umweltauswirkungen sind hinsichtlich ihrer Intensität und Reichweite 
nicht eindeutig zu determinieren, wie z. B. mögliche Auswirkungen im Bereich lokal-
klimatischer Funktionen und durch Immissionen, wenn hierfür keine speziellen Un-
tersuchungen bzw. Gutachten vorliegen. Im Einzelfall ist der Aufwand zur Erstellung 
von derartigen Spezialgutachten im Verhältnis zu den dabei speziell für das Plange-
biet zu gewinnenden Erkenntnissen aufgrund der ermittelten Bedeutung und Emp-
findlichkeit der relevanten Umweltfunktionen im Plangebiet unverhältnismäßig hoch. 
In diesem Fall erfolgen gutachterliche Abschätzungen auf Grundlage von Erfah-
rungswerten, Analogschlüssen und von einschlägiger Fachliteratur. 
 
Das Instrument zur Berücksichtigung der Umweltbelange im Bauleitplanverfahren ist 
die Umweltprüfung gem. § 2 (4) BauGB, in der voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht gem. § 2a BauGB festgehalten 
werden. Die Umweltprüfung wurde auf Grundlage der vorliegenden Daten und Infor-
mationen vorgenommen.  
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Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Land-
schaftspflegerischer Fachbeitrag mit naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung und 
Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erstellt. Die Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich erfolgte in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen und auf Grundlage der 
Methode „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ 
(Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, März 
2008). 
 
Aufgrund der Artenschutzbestimmungen gemäß § 44 Abs. 1 BNatschG ergibt sich im 
Rahmen der Bauleitplanung die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutz-
prüfung. Die der Artenschutzprüfung zugrunde liegenden faunistischen Untersu-
chungen sind dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 
165/II als Anlagen der Vorlage beigefügt. 
 

7.9 Kurzdarstellung der Planung 
Der geplante räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 165/II umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 1,01 ha. Hiervon werden ca. 0,55 ha für die geplante 
Wohnbebauung und Erschließung sowie ca. 0,45 ha für die vorgesehenen Kompen-
sationsflächen in Anspruch genommen. Das Plangebiet wird durch eine zentrale Er-
schließungsstichstraße als Mischverkehrsfläche mit Wendehammer von der Straße 
Alte Garten aus erschlossen. Im öffentlichen Straßenraum können nach dem städte-
baulichen Konzept 8 Parkplätze untergebracht werden. Diese sog. „Mittelerschlie-
ßung“ des Plangebietes stellt gegenüber den anderen diskutierten Varianten, bei de-
nen die Erschließung an den westlichen oder östlichen Rand des Plangebietes rü-
cken würde, eine insgesamt deutlich bessere städtebauliche (keine einseitigen Er-
schließungen) und umweltverträglichere Lösung (weniger versiegelte Verkehrsflä-
che) dar. 
 
Im Bereich des Wendehammers eröffnet die platzartige Erweiterung die Anordnung 
von 2 weiteren öffentlichen Parkplätzen. Alternativ besteht die Möglichkeit der Nut-
zung als Spiel- und Aufenthaltsfläche. 
 
Insgesamt ist im WA-Gebiet die Errichtung von 6 Einzelhäusern als Einfamilienhäu-
ser mit maximal 2 Vollgeschossen und Satteldächern und einer max. Gebäudehöhe 
von 9,50 m vorgesehen. Westlich und östlich der Wohnstraße sollen insgesamt 
6 Einzelhäuser mit Satteldach und einer maximalen Gebäudehöhe von 9,50 m ent-
stehen.  
 
Die Grundflächenzahl wird mit GRZ 0,4 festgesetzt. Die max. 50 %-ige Überschrei-
tung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch z. B. Garagen, 
Stellplätze, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche und durch Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 BauNVO soll zugelassen werden. Durch die Süd-
Ausrichtung der Gärten ist eine im Verhältnis zur Grundstücksgröße optimale Gar-
tennutzung möglich. Die Ausrichtung der Satteldächer begünstigt die Nutzung der 
Dachflächen für alternative Energieformen (Anlagen zur Nutzung der solaren Strah-
lungsenergie). 
 
Die landschaftliche Einbindung der neuen Wohnbebauung soll im Norden durch die 
Anpflanzung einer Landschaftshecke unmittelbar hinter den Grundstückgrenzen so-
wie die Anlage einer Obstbaumwiese auf der nördlich angrenzenden Fläche erfolgen. 
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Am östlichen Rand des Wohngebietes soll vorhandener Gehölzbestand soweit wie 
nur möglich erhalten werden. Die hier entstehenden Einfriedungen werden mit heimi-
schen und standortgerechten Kletterpflanzen begrünt.  
 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sollen an geeigneten Stellen hochstäm-
mige Laubbäume angepflanzt werden.   
 
Durch das Planvorhaben werden ein aufgelassener alter Obstgarten mit Gebüsch-
strukturen und Einzelbäumen im Randbereich vollständig in Anspruch genommen. 
Im Bebauungsplan ist zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft die Um-
setzung von vorrangig ökologisch ausgerichteten Kompensationsmaßnahmen auf 
den nördlich an die Bebauung angrenzenden freien Flächen vorgesehen. Diese Flä-
chen sind in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen.  
 

7.10 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festge-
legten umweltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

7.3.1 Fachpläne, Schutzausweisungen und Vorrangnutzungen 
 
Landesentwicklungsplan 
Der zurzeit gültige Landesentwicklungsplan enthält für das Plangebiet keine konkre-
ten und räumlich festgelegten Zielaussagen. 
 
Regionalplan 
Das Plangebiet ist im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Re-
gion Köln, als allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. 
 
Flächennutzungsplan 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Leverkusen ist das südliche 
Plangebiet als Wohnbaufläche (W) dargestellt. Die für die Umsetzung der Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen sind als Grünfläche dargestellt. 
 
Landschaftsplan Stadt Leverkusen 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtswirksamen Landschaftsplanes 
der Stadt Leverkusen mit dem Entwicklungsziel „Erhalt einer mit natürlichen Land-
schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“. Die Festsetzungen 
des Landschaftsplanes treten mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes zurück. 
Zurzeit befindet sich der Landschaftsplan in der Neuaufstellung. Im Entwurf (Stand: 
2012) ist der Bereich des Plangebietes, der als Wohngebiet entwickelt werden soll, 
nicht als Bestandteil des Landschaftsplanes dargestellt. 
Das Offenland unmittelbar nördlich des Bebauungsplangebietes ist im Gegensatz 
zum aktuell noch rechtsgültigen Landschaftsplan im Entwurf jetzt als Landschafts-
schutzgebiet (LSG-Nr. 2.2.4) „Unteres Tal der Wupper“ festgesetzt. Das Land-
schaftsschutzgebiet umfasst neben dem Tal der Wupper auch die im weiteren Ein-
zugsbereich der Wupper gelegenen Agrarflächen. Zur Erreichung des Schutzzwe-
ckes gilt zusätzlich zu den allgemeinen Geboten für den Offenlandbereich nördlich 
des Bebauungsplangebietes der Erhalt von Obstwiesen und -weiden. Aktuell sind in 
diesem Bereich keine Obstwiesen/-weiden vorhanden. 
 
Im Entwurf des Landschaftsplanes (2012) ist als Entwicklungsziel für den Bereich 
nördlich des Bebauungsplangebietes die „Erhaltung und Entwicklung von naturver-



       Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“  Seite 31 
 

 
 

träglichen, siedlungsnahen Erholungsräumen“ festgelegt (Entwicklungsziel EZ 1.4). 
Dieses Entwicklungsziel gilt für überwiegend durch Freizeitnutzung geprägte, sied-
lungsnahe Freiräume.  
 
Das Entwicklungsziel bedeutet insbesondere:  
 

 den Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen zur nachhaltigen Nutzung des Na-
turgutes Boden durch gelenkte Freizeit- und Erholungsnutzung,  

 die Erhaltung und Entwicklung von Biotopstrukturen (Komplexe aus Grünland, 
Wald, Gebüsch und Agrarlandschaft),  

 die Erhaltung und Wiederherstellung von Obstwiesen und -weiden als Lebens-
raum gefährdeter Arten sowie als typisches Element bäuerlicher Kulturland-
schaft.  

 
Das Plangebiet liegt nicht in einem Natura 2000-Gebiet (FFH- und Vogelschutzge-
biet), einem Naturschutzgebiet und ist auch nicht als geschützter Biotop gem. § 30 
BNatSchG bzw. § 62 LG NRW ausgewiesen. 
 
 
7.3.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten umweltrelevanten 

Ziele des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 
 
In den speziellen schutzgutbezogenen Fachgesetzen sind für die einzelnen Umwelt-
Schutzgüter Grundsätze und Ziele formuliert, die im Rahmen der Umweltprüfung zu 
berücksichtigen sind. Insbesondere im Rahmen der Bewertung der Bedeu-
tung/Empfindlichkeit und der Umwelterheblichkeit sind vor allem solche Ausprägun-
gen und Strukturen auf der einzelnen Schutzgutebene hervorzuheben, die im Sinne 
des jeweiligen Fachgesetzes eine besondere Rolle als Funktionsträger übernehmen 
(z. B. geschützte oder schutzwürdige Biotope als Lebensstätte streng geschützter 
Arten oder bedeutungsvolle Grundwasserleiter in ihrer Rolle im Naturhaushalt oder 
als Wasserlieferant).  
 
Die Nutzungs- und Funktionsfähigkeit der planungsrelevanten Schutzgüter ist unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Zielaussagen zu schützen, zu erhalten und ggfs. 
weiterzuentwickeln. Nachfolgende schutzgutbezogene Zielaussagen sind im Rah-
men der Umweltprüfung des Bebauungsplanes Nr. 165/II planungsrelevant und zu 
berücksichtigen: 
 
Schutzgut Quelle Zielaussagen 
Mensch 
Gesundheit 

Baugesetzbuch 
 
Technische Anleitung Lärm (TA Lärm) 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) und Ausführungsverordnungen 
 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 
 
DIN 4109-2018 (Schallschutz im Hoch-
bau) 
 
Bundesnaturschutzgesetz 

Berücksichtigung der Belange des Um-
weltschutzes bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne; Schutz des Menschen vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen. 
 
Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche 
sowie deren Vorsorge.  
 
Als Voraussetzung für gesunde Le-
bensverhältnisse für die Bevölkerung ist 
ein ausreichender Schallschutz not-
wendig, dessen Verringerung insbe-
sondere am Entstehungsort, aber auch 
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 
durch städtebauliche Maßnahmen in 
Form von Lärmvorsorge und- minde-
rung bewirkt werden soll. 
Natur und Landschaft sind auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlage des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass die Regenera-
tionsfähigkeit und nachhaltige Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter, die Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Land-
schaft auf Dauer gesichert sind. 
 
Berücksichtigung im Bebauungspla-
nentwurf Nr. 165/II: 
Die Geräuscheinwirkungen durch den 
Schienen- und Straßenverkehr wurden 
im Rahmen eines Fachgutachtens un-
tersucht und, wo notwendig, entspre-
chende Schutzfestsetzungen getroffen. 

Tiere, Pflanzen,  
biologische 
Vielfalt, 
Artenschutz 

Bundesnaturschutzgesetz / 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG 
NRW) 
 
EU-Vogelschutz-Richtlinie (VS-R), Flora-
Fauna-Richtlinie (FFH-RL) mit Anhängen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Landschaftsplan 

Natur und Landschaft sind auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlage des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu 
entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen, dass die Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes, die Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Na-
turgüter, die Tier- und Pflanzenwelt 
einschließlich ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit sowie der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft auf 
Dauer gesichert sind (Natur- und Land-
schaftsschutz, allgemeiner Biotop- und 
Artenschutz). 
 
§ 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
Es ist verboten, wild lebenden Tieren 
der besonders geschützten Arten nach-
zustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, wild 
lebende Tiere der streng geschützten 
Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-,  
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeit erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, Fortpflan-
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 
zungs- oder Ruhestätten der wild le-
benden Tiere der besonders geschütz-
ten Arten aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, wild 
lebende Pflanzen der besonders ge-
schützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, 
sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören (besonderer Arten-
schutz). 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbe-
reich des rechtswirksamen Land-
schaftsplanes der Stadt Leverkusen mit 
dem Entwicklungsziel „Erhalt einer mit 
natürlichen Landschaftselementen reich 
oder vielfältig ausgestatteten Land-
schaft“. Die Festsetzungen des Land-
schaftsplanes treten mit dem Inkrafttre-
ten des Bebauungsplanes zurück. 
 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Im Rahmen des landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrags wurden Vermei-
dungs-, Minderungs- und Ausgleich-
maßnahmen entwickelt. Die planungs-
relevanten Arten wurden ermittelt und, 
soweit erforderlich, Vermeidungsmaß-
nahmen konzipiert, um das Eintreten 
von Verbotstatbeständen nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1 - 4 zu vermeiden. 

Boden Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
Landesbodenschutzgesetz NRW 
(LBodSchG NRW) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele des BBodSchG sind: 
Der langfristige Schutz des Bodens 
hinsichtlich seiner Funktionen im Natur-
haushalt, insbesondere als Lebens-
grundlage und -raum für Menschen, 
Tier und Pflanzen, Bestandteil des Na-
turhaushalts mit seinen Wasser- und 
Nährstoffkreisläufen, Ausgleichsmedi-
um für stoffliche Einwirkungen (Grund-
wasserschutz), Archiv für Natur- und 
Kulturgeschichte, Standorte für Roh-
stofflagerstätten, für land- und forstwirt-
schaftliche sowie siedlungsbezogene 
und öffentliche Nutzungen. 
Der Schutz des Bodens vor schädlichen  
Bodenveränderungen, Vorsorgerege-
lungen gegen das Entstehen schädli-
cher Bodenveränderungen. 
Die Förderung der Sanierung schädli-
cher Bodenveränderungen und Altlas-
ten. 
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 
 
 

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 

Sparsamer und schonender Umgang 
mit Grund und Boden durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung 
zur Verringerung zusätzlicher Inan-
spruchnahme von Böden. 
 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Die max. Überbaubarkeit der Grund-
stücksflächen wird auf das für ein All-
gemeines Wohngebiet übliche Maß von 
GRZ 0,4 begrenzt. Die Möglichkeiten 
zur Verwendung nur teilversiegelnder 
Oberflächen sollen ausgeschöpft wer-
den.   

Wasser Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  
Landeswassergesetz NRW (LWG)  
 
EU-Wasserrahmenrichtlinie 
EU-Hochwasserrisikomanagement-
Richtlinie 
Deichschutzverordnung Rhein und 
Rückstaubereiche 
Überschwemmungsgebietsverordnungen 
Rhein, Wupper und Dhünn 
 

Sicherung der Gewässer als Bestand-
teil des Naturhaushaltes und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen und 
deren Bewirtschaftung zum Wohl der 
Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen der 
ökologischen Funktionen. 
 
Veränderungen des Grundwasserkör-
pers durch Aufstauungen, Absenkun-
gen oder Schadstoffeinträge sind zu 
vermeiden. Niederschlagswässer in 
besiedelten Bereichen sind vor Ort oder 
ortsnah zu versickern und in den Was-
serkreislauf zurückzuführen. 
 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Es sind keine Oberflächengewässer 
betroffen. Insbesondere baubedingt 
potenziell mögliche Stoffeinträge in das 
Grundwasser werden durch geeignete 
Schutzmaßnahmen unterbunden. 

Luft/Luftqualität Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) und Ausführungsverordnungen 
 
 
 
 
 
Technische Anleitung Luft (TA Luft) 

Schutz des Menschen, der Tiere und 
Pflanzen, des Bodens, des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und 
Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens 
von Immissionen (Gefahren, erhebliche 
Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnlichen Erscheinungen). 
 
Schutz der Allgemeinheit und der 
Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen sowie deren Vorsorge zur Er-
zielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt. 
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Es werden keine luftverunreinigenden 
Nutzungen zugelassen. Von der zusätz-
lichen Verkehrsbelastung im Gebiet 
(Ziel- und Quellverkehr) gehen gemäß 
Fachgutachten keine erheblichen Be-
einträchtigungen des Wohngebietes 
selbst und der angrenzenden vorhan-
denen Wohnbebauung aus.  

Klima Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
 
 
Bundesnaturschutzgesetz 
 
 
 

…sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung, insbesondere auch in 
der Stadtentwicklung, zu fördern. 
…Den Erfordernissen des Klimaschut-
zes soll sowohl durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. 
 
Schutz, Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft zur Sicherung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
(und damit auch der klimatischen Ver-
hältnisse) als Lebensgrundlage des 
Menschen und Grundlage für seine 
Erholung. 
 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Die lokalklimatischen Bedingungen 
werden durch das Planvorhaben nicht 
erheblich verändert. Der Verlust lokal-
klimatisch wirksamer Vegetation im 
Plangebiet wird durch die Neuanpflan-
zung von lokalklimatisch wirksamen 
Vegetationsstrukturen weitestgehend 
kompensiert. 

Landschaft Bundesnaturschutzgesetz / 
Landschaftsgesetz NRW 
 
 
 
 
 
 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfs. 
Wiederherstellung der Landschaft auf 
Grund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch 
in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich zur dauerhaften Siche-
rung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswertes von 
Natur und Landschaft.  
…sowie die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und Landschaftsbild baukultu-
rell zu erhalten und zu entwickeln. 
 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Das Landschaftsbild und die Erholungs-
funktion der Landschaft werden im 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
erfasst und bewertet. Das Landschafts-
bild wird durch die Ausgleichsmaßnah-
men neugestaltet. Der neue Siedlungs-
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Schutzgut Quelle Zielaussagen 
rand wird durch die Anpflanzungs- und 
Begrünungsmaßnahmen gestaltet und 
eingegrünt 

Kultur- und 
sonstige Sach-
güter 

Baugesetzbuch (BauGB) 
Denkmalschutzgesetz (DSchG)  

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
sind insbesondere die Belange des 
Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, insbesondere die Auswirkungen 
auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
zu berücksichtigen. 
 
…sowie die städtebauliche Ge-
stalt…baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Bau- und Bodendenkmäler 
sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll 
zu nutzen und wissenschaftlich zu er-
forschen. Sie sollen der Öffentlichkeit 
im Rahmen des Zumutbaren zugänglich 
gemacht werden. 
 
Berücksichtigung im Bebauungs-
planentwurf Nr. 165/II: 
Bau- und Bodendenkmäler sind durch 
das Planvorhaben nicht betroffen. Die 
außerhalb des Plangebietes liegenden 
Baudenkmäler „Cronenberg-Kreuz“ und 
das Bau- und Bodendenkmal „Reu-
schenberger Mühle“ werden in ihrem 
Erscheinungsbild durch das neue Bau-
gebiet nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

7.11 Alternativenprüfung 
Das Plangebiet ist sowohl im Regionalplan als auch im wirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Leverkusen bereits als Wohnbaufläche bzw. als Allgemeiner Sied-
lungsbereich (ASB) dargestellt. Da im Leverkusener Ortsteil Bürrig ein Bedarf an Ein-
familienhausgrundstücken weiterhin besteht, erübrigte sich eine Prüfung alternativer 
Standorte für die Wohnbauflächenentwicklung in Bürrig. Die Planung stellt eine weit-
gehende Arrondierung des nördlichen Siedlungsrandes in Bürrig dar. 
 
Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden zwei sich nur geringfügig unterscheidende 
städtebauliche Konzepte (Variante A und Variante B) untersucht. Aus städtebauli-
chen Gründen wurde der Variante B mit der Anordnung von öffentlichen Stellplätzen 
im Bereich des Wendehammers der Vorzug gegeben. Die Weiterentwicklung des 
städtebaulichen Konzeptes (Variante B) erfolgte unter Reduzierung der Anzahl der 
Wohneinheiten im Konsens mit der Politik, der Verwaltung, der Bürgerinitiative sowie 
dem Investor. Im aktuellen städtebaulichen Konzept sind nur noch 6 statt ursprüng-
lich 10 Baukörper vorgesehen. 
 

7.12 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließ-
lich der Prognose bei Durchführung der Planung 
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7.5.1 Schutzgut Mensch/Gesundheit 
 
Beschreibung 
Für den Menschen sind im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 165/II die möglichen Auswirkungen auf die Wohnqualität im Gebäude, das 
unmittelbare Wohnumfeld (Garten) und die wohnumfeldbezogene Aufenthalts- und 
Erholungsfunktion durch Emissionen und Immissionen (Lärm, verkehrsbedingte 
Schadstoffe, Gerüche, Stäube etc.) sowie durch die Flächeninanspruchnahme von 
Bedeutung. Insofern ist auch zu prüfen, ob durch die bestehende Bahnstrecke Köln - 
Düsseldorf, die nordöstlich des Plangebietes verläuft, erhebliche Beeinträchtigungen 
der Qualität der (zukünftigen) Wohn- und Wohnumfeldfunktion auftreten können. 
 
Auswirkungen 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchungen (Peutz Consult GmbH, August 
2018) wurden die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen aus 
dem Straßen- und Schienenverkehr (Autobahn A 3, Bahnstrecke Köln-Düsseldorf) 
ermittelt und auf Grundlage der DIN 18005 beurteilt. Die in das Plangebiet angren-
zenden Erschließungsstraßen haben keinen relevanten schalltechnischen Einfluss 
auf das Plangebiet. An keinem der geplanten Wohngebäude werden die im allge-
meinen Wohngebiet zur Tageszeit zulässigen schalltechnischen Orientierungswerte 
von 55 dB(A) und von 45 dB(A) nachts eingehalten. Besonders hohe Überschreitun-
gen ergeben sich im nordöstlichen Teil des Wohngebietes mit Beurteilungspegeln 
von bis zu 61 dB(A) tagsüber und bis zu 57 dB(A) nachts. Ursache hierfür ist v. a. der 
Bahnverkehr auf der nur etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstrecke Köln-
Düsseldorf. Im Rahmen des Schallgutachtens werden daher passive Lärmschutz-
maßnahmen, bezogen auf die Außenbauteile und für Wände und Fenster, konzipiert. 
 
Mit den Maßnahmen des passiven Schallschutzes (zusätzlich sollen gem. der Fest-
setzung im Bebauungsplan die dem Schlafen dienenden Räumen, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen mit einer 
geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten z. B. schallgedämmte Lüf-
tungssysteme). Dies kann die möglichen Beeinträchtigungen der gesunden Wohn-
qualität im Gebäude selbst bis auf ein nicht weiter zu reduzierendes Minimum ver-
mindert werden. Eine verbleibende Beeinträchtigung durch die möglicherweise ein-
geschränkte, nächtliche Schlafqualität bei geschlossenen Fenstern ist nicht weiter zu 
vermindern. Die verbleibenden Beeinträchtigungen der gesundheitlichen Wohnquali-
tät werden daher als weniger erheblich eingestuft.  
 
Durch die neue Wohnbebauung werden auch Zusatzverkehre auf den Anliegerstra-
ßen verursacht. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes sind nur wenige zu-
sätzliche Anliegerverkehre zu erwarten, die nicht geeignet sind, an den Gebäuden 
entlang der Anliegerstraßen die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Ver-
kehrslärmimmissionen für Wohngebiete zu überschreiten. Die nur geringen Zusatz-
verkehre aufgrund Erschließung des Plangebietes tragen nicht zu einer wesentlichen 
Erhöhung des Beurteilungspegels auf diesen Straßen bei. 
 
Bezüglich der Verkehrslärmimmissionen für die Nachbarschaft des Plangebietes be-
stehen daher keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken gegen die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 165/II. 
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Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnumfeldfunktion (wohnungsnahe Feier-
abenderholung) aufgrund der Inanspruchnahme des alten Obstgartens ist nicht er-
kennbar, da der Planbereich bereits heute nicht für die Öffentlichkeit als Naherho-
lungsfläche bzw. Grünfläche zur Verfügung steht. 
 
Zusammenfassende Bewertung 
Die möglichen Auswirkungen des Planvorhabens auf den Menschen, die gesundheit-
liche Wohnqualität und der Wohnumfeldfunktionen werden unter Berücksichtigung 
der erforderlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden und Gebäudetei-
len insgesamt als weniger erheblich eingestuft. 
 
7.5.2 Schutzgut Landschaft; Landschafts- bzw. Ortsbild 
 
Beschreibung 
Das Plangebiet liegt in der Köln-Bonner Rheinebene (naturräumliche Haupteinheit 
551) und zählt zur naturräumlichen Untereinheit 55110 „rechtsrheinische Niederter-
rassenebene - Mülheimer Rheinebene“. Die rechtsrheinische Niederterrassenebe 
wird geprägt durch die weitestgehend ebenen Auenbereiche.  
Die Freiflächen unterliegen heute einem intensiven Nutzungsdruck durch Siedlungs-
entwicklung, Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Freizeitnutzung und Wasser-
wirtschaft. Waldflächen beschränken sich zumeist auf Pappel-Kulturen, die Acker- 
und Grünlandflächen werden intensiv genutzt. Obstwiesen/-weiden bilden in diesem 
Landschaftsraum einen kulturlandschaftlich prägenden Bestandteil des Landschafts-
charakters.  
 
Das Landschaftsbild wird im Plangebiet durch den aufgelassenen alten Obstgarten 
mit zahlreichen alten Obstbäumen und 3 größeren Fichten am nördlichen Rand ge-
prägt. Bedeutende Sichtbeziehungen vom Plangebiet in die Umgebung bestehen 
aufgrund des dichten Bewuchses nicht. 
 
Für die landschaftsgebundene Erholungsnutzung hat der aufgelassene Obstgarten 
keine besondere Bedeutung, da er nicht durch Wege erschlossen ist. Es handelt sich 
um ein Privatgrundstück. Das Umfeld des Plangebietes weist für die wohnungsbezo-
gene Feierabenderholung aufgrund der vorhandenen Wegeinfrastruktur und der Nä-
he zur Wupper eine höhere Bedeutung auf. Die 4-gleisige Bahnstrecke Köln-
Düsseldorf ca. 120 m nordöstlich des Plangebietes stellt eine erhebliche Vorbelas-
tung der wohnumfeldbezogenen Erholungsfunktion dar.   
 
Auswirkungen 
Das Landschaftsbild am östlichen Rand der Siedlung an der Straße Alte Garten wird 
durch den Verlust des aufgelassenen Obstgartens, der im Siedlungsrandbereich 
landschaftsbildbestimmend ist, und die Errichtung der Wohngebäude vollständig und 
damit nachhaltig verändert. Das Landschaftsbild ist in diesem durch die Wohnbebau-
ung und die Bahntrasse teilweise geprägten Landschaftsraum bereits gestört. Die Wie-
derherstellung des Landschaftsbildes ist nicht möglich (nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist 
auch die Neugestaltung des Landschaftsbildes nach einem Eingriff möglich). Der 
Eingriff in das Landschaftsbild wird durch die getroffenen Festsetzungen (max. Ge-
bäudehöhe, Satteldachausbildung) sowie durch die geplanten Festsetzungen zur 
Anpflanzung einer freiwachsenden Landschaftshecke am nördlichen Rand des Plan-
gebietes im Übergang zur Offenlandschaft sowie durch die geplante Begrünung der 
Einfriedungen mit Kletterpflanzen am östlichen Rand des neuen Wohngebietes er-
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heblich gemindert. Die Anpflanzung von Laubbäumen im öffentlichen Verkehrsraum 
trägt erheblich zur inneren Durchgrünung des Baugebietes bei. Durch die geplanten 
Kompensationsmaßnahmen auf den Grundstücken nördlich der geplanten Bebauung 
wird das Landschaftsbild in der direkten Umgebung des Plangebietes deutlich auf-
gewertet. 
 
Bewertung 
Der Verlust des am Siedlungsrand landschaftsbildbestimmenden, alten Obstgartens 
ist als erheblich einzustufen. Die Erhaltung von Obstbäumen im Rahmen der Pla-
nung ist nicht möglich, da v. a. die Exemplare im Randbereich des geplanten Wohn-
gebietes abgängig sind bzw. aufgrund ihres hohen Alters eine sehr geringe Vitalität 
aufweisen. Durch die äußere, landschaftsgerechte Eingrünung des Wohngebietes im 
Norden und Osten wird die Beeinträchtigung des (bereits) vorbelasteten Land-
schaftsbildes vermindert. Die geplante Anpflanzung von Obstbäumen auf dem Grün-
land unmittelbar nördlich des Plangebietes führt zu einer Aufwertung und Strukturan-
reicherung des Landschaftsbildes. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wer-
den insgesamt als weniger erheblich eingestuft.  
 
7.5.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  
 
Beschreibung 
Auf Grundlage der Ziele und Grundsätze des BNatSchG sind Tiere und Pflanzen als 
Bestandteil des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Artenvielfalt zu schützen. Hierzu zählt auch die biologische Vielfalt (Biodiversität), die 
nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt als „Variabilität unter leben-
den Organismen jeglicher Herkunft, (…)“ definiert ist (BMU, 2007). Diese umfasst die 
Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. 
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt umfasst den Schutz und die nachhaltige Nut-
zung. Die Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie die sonstigen Lebensbedin-
gungen sind zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, nach 
Eingriffen wiederherzustellen. 
 
Im Plangebiet sind keine geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG bzw. § 62 Land-
schaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NRW) ausgewiesen und kartiert worden. Der 
aufgelassene Obstgarten weist insgesamt eine mittlere Bedeutung der Biotopfunktion 
auf. Die übrigen Gehölzbestände im Plangebiet sind von geringer bis mittlerer Be-
deutung für die Biotopfunktion. 
 
Die artenschutzfachlichen Untersuchungen haben ergeben, dass einige planungsre-
levante Arten im Untersuchungsraum vorkommen und weitere Beobachtungen von 
Anwohnern vorliegen (Gartenrotschwanz, Kleinspecht, Kuckuck, Nachtigall, Neuntö-
ter, Steinkauz und Waldohreule; Graureiher, Kormoran, Mäusebussard, Mehlschwal-
be, Rauchschwalbe, Rotmilan, Turmfalke und Waldkauz). Für die ermittelten und be-
obachteten Arten wurde die Artenschutzprüfung gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG hin-
sichtlich der möglichen Auswirkungen der Planung auf diese Arten. Nicht betrachtet 
wurden die Arten Kormoran, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rotmilan und Turmfalke, 
da diese Arten keinen eindeutigen Bezug zum untersuchten Raum haben und nur als 
gelegentliche Nahrungsgäste außerhalb des Untersuchungsraumes festgestellt wur-
den.  
 
 



       Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“  Seite 40 
 

 
 

 
Auswirkungen 
Bei Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 165/II gehen die vorhandenen Biotopstruk-
turen mit nennenswerter Bedeutung im Umfang von ca. 8.978 m² vollständig verlo-
ren. Die Artenschutzprüfung kommt abschließend zum Ergebnis, dass bei den ermit-
telten planungsrelevanten Vogelarten sowie anderen nicht planungsrelevanten Vo-
gelarten und bei den Fledermäusen unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 
Vermeidungsmaßnahmen (zeitliche Begrenzung der Gehölzfällungen/-rodungen, 
Anbringen von Fledermausflachkästen, ökologische Baubegleitung) keine Verbote 
des § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG ausgelöst werden: 
 

 keine Tötung oder Verletzung wild lebender Tiere,  
 keine erhebliche Störung wild lebender Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszweiten, so dass sich 
der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert,  

 keine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
wild lebender Tiere.  

 
Essentielle Nahrungshabitate der o. a. planungsrelevanten Vogelarten und der Fle-
dermäuse sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die Durchführung von CEF-
Maßnahmen (vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 5 
BNatSchG ist nicht erforderlich, da keine essentiellen Nahrungshabitate der vor-
kommenden Arten betroffen sind. Insbesondere die Anlage der Landschaftshecke 
sowie die Entwicklung der Obstbaumwiese/-weide tragen zur Verbesserung der Le-
bensraumbedingungen für Vogelarten und Fledermäuse (Neuentwicklung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, Schaffung von Nahrungshabitaten) bei. 
 
Bewertung 
Die Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt durch das Planvorhaben werden 
zusammenfassend unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaß-
nahmen sowie der plangebietsinternen und plangebietsexternen Ausgleichsmaß-
nahmen als weniger erheblich eingestuft. 
 
7.5.4 Schutzgut Boden  
 
Beschreibung 
Das Plangebiet liegt im Auenbereich der Wupper. Über den holozänen Ablagerungen 
aus schwach kiesigem und schluffig-lehmigen Sand hat sich ein zwischen 8 und 
20 cm mächtiger Auengley-Brauner Auenboden (G-A34) entwickelt (s. Abb. 7). Die-
ser Grundwasserboden weist hohe natürliche Ertragsfähigkeit (Wertzahl Boden-
schätzung 65-80), hohe Sorptionsfähigkeit (256 mol+/m²), und eine geringe Versicke-
rungseignung auf. Die nutzbare Feldkapazität ist mit 209 mm sehr hoch. Nach der 
Bodenkarte NRW ist dieser Bodentyp aufgrund seiner hohen Regelungs- und Puffer-
funktionen sowie der hohen natürlichen Bodenfruchtbarkeit als besonders schutz-
würdig (Stufe 3)1 einzustufen. Im Bebauungsplangebiet ist der Bodentyp mit Aus-

                                            
1 (Stufe=1- schutzwürdig; Stufe=2- sehr schutzwürdig; Stufe=3- besonders schutz-
würdig) 
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nahme der Flächen im Zufahrtsbereich, die anthropogen beeinflusst sind, nahezu 
unverändert.  
 
Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes ist eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser im Plangebiet nicht möglich. Das anfallende Oberflächenwasser ist 
daher dem öffentlichen Kanal zuzuführen. 
 
Im Bodenschutz- und Altlastenkataster der Stadt Leverkusen ist das Bebauungspl-
angebiet als Fläche „AW 0004-Wupperaue-Bürrig“ ausgewiesen. Es handelt sich um 
historische und rezente Überschwemmungsflächen der Wupper, für die eine Belas-
tung mit Bodenverunreinigungen als Folge der Sedimentation nicht ausgeschlossen 
werden kann. Nach der vorliegenden, umweltgeologischen Bodenuntersuchung (Mi-
ddendorp Geoservice GbR, Oktober 2015) wurden keine Überschreitungen der 
Grenzwerte für die untersuchten Parameter (SM, inkl. Arsen, PAK und PCB) im 
Oberboden zwischen 0 - 10 cm u. GOK festgestellt. Zusammenfassend ist festzustel-
len, dass im Bebauungsplangebiet keine nutzungseinschränkende Gefährdung der 
geplanten Wohnnutzung im Hinblick auf die untersuchten Parameter zu erwarten ist. 
 
Auswirkungen 
Die Planung führt zur Neuversiegelung von besonders schutzwürdigem Boden (Au-
engley-Brauner Auenboden) im Umfang von ca. 3.493 m². Damit ist ein vollständiger 
Verlust bzw. eine sehr starke Einschränkung der Bodenfunktionen verbunden. Be-
troffen ist der besonders schützenswerte Boden hinsichtlich seiner Regelungs- und 
Pufferfunktion sowie natürliche Bodenfruchtbarkeit. 
 
Die im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag vorgeschlagenen Maßnahmen zum 
Schutz und zur Sicherung des Bodens (Vermeidung von Abschwemmungen wäh-
rend der Bauphase, Beschränkung der Bautätigkeiten auf Zeiten geringer Boden-
feuchte, Verminderung des spezifischen Bodendrucks durch Einsatz geeigneter Bau-
fahrzeuge, Minimierung des Baufeldes, getrennte Lagerung des Oberbodens und 
Wiedereinbau im Bereich der Grünflächen, sachgerechte Entsorgung des nicht mehr 
benötigten Aushubs) tragen nur unwesentlich zur Minderung der Beeinträchtigungen 
durch die Versiegelung bei. 
 
Die geplante Extensivierung und die Anpflanzung von Obstbäumen auf der zurzeit 
intensiv bewirtschafteten Pferdeweide (Maßnahme A 1) tragen zur Verbesserung 
und zur Stabilisierung der Bodenverhältnisse bei.    
 
Bewertung 
Die Bodenversiegelung des weitgehend natürlichen bzw. naturnahen Bodens im 
Plangebiet durch Überbauung und Befestigung bleibt trotz Schutz- und Kompensati-
onsmaßnahmen nachhaltig. Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden sind 
daher als erheblich einzustufen. 
 
7.5.5 Schutzgut Wasser 
 
Beschreibung 
Oberflächengewässer sind im Bebauungsplangebiet nicht vorhanden. Die Erfassung 
und Bewertung des Schutzgutes Wasser bezieht sich im Folgenden auf das Grund-
wasser, mögliche Grundwasservorkommen, die Grundwassernutzung und Vorbelas-
tungen des Grundwassers. Weiterhin werden die Belange des Hochwasserschutzes 
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berücksichtigt. Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie bzw. des Umset-
zungsfahrplanes sind bei diesem Planvorhaben nicht zu berücksichtigen.  
 
Das Plangebiet liegt nach ELWAS NRW nicht im festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet der Wupper. Nach der Hochwasser-Gefahrenkarte und der Hochwasser-
Risikokarte (ELWAS NRW) ist für das Plangebiet für HQ1.000 und HQextrem eine niedri-
ge Hochwasserwahrscheinlichkeit gegeben. Die vorhandene Deichschutzanlage ent-
lang der Wupper verhindert ein regelmäßiges Überschwemmen des Plangebietes bei 
extremen Hochwasserabflüssen.  
 
Im Auenbereich der Wupper steht das Grundwasser, in Abhängigkeit zur Wasserfüh-
rung der Wupper und bei Hochwasserrückstau in der Wupper bei Hochwasserfüh-
rung des Rheins relativ hoch an. Weitere Angaben zur Grundwassersituation und zur 
Grundwassernutzung liegen nicht vor. Trinkwasserschutzgebiete sind nicht ausge-
wiesen. Nach ELWAS NRW wird der chemische Zustand des Grundwasserkörpers 
im Plangebiet mit „gut“ eingestuft. 
 
Auswirkungen 
Die Bodenversiegelung führt zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses und einer 
Verminderung der Grundwasserneubildungsrate. Anfallendes Schmutzwasser und 
Oberflächenwasser von befestigten Flächen wird aufgrund nicht ausreichender Ver-
sickerungsfähigkeit des Bodens ordnungsgemäß dem nächsten Mischwasserkanal in 
der Straße Alte Garten zugeführt. Aufgrund der Gefährdung des Grundwassers bei 
hoch anstehendem Grundwasser (bei Hochwasser des Rheins) sind bei Bauarbeiten 
in diesem Zeitraum Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Stoffeinträgen in das 
Grundwasser zu treffen. Erhebliche Auswirkungen durch die geplante Bebauung des 
Plangebietes auf die Hochwassersituation der Wupper sind nicht zu erkennen. 
 
Bewertung 
Unter Berücksichtigung der zu treffenden Schutzmaßnahmen während der Bauarbei-
ten bei niedrigen Grundwasserflurabständen sind die Beeinträchtigungen des Grund- 
und Oberflächenwassers als nicht erheblich einzustufen. 
 
7.5.6 Schutzgut Luft und Klima 
 
Beschreibung 
Die Vegetationsflächen im Plangebiet erfüllen allgemeine, lokalklimatisch wirksame 
Regulations- und Regenerationsfunktionen mittlerer Bedeutung aufgrund der gerin-
gen Größe der Fläche. Bedeutende Frischluftentstehungsflächen und Kaltluftproduk-
tionsflächen sind nicht betroffen.  
 
Auswirkungen 
Der Verlust von nur mikro- und lokalklimatisch wirksamen Vegetationsflächen bei 
gleichzeitiger Errichtung von Baukörpern und versiegelten Flächen beeinflusst die 
lokalklimatischen Gegebenheiten. Der Verlust der mikro- und lokalklimatisch wirksa-
men Vegetationsflächen wird durch die Neuanpflanzung von Gehölzstrukturen und 
Entwicklung von sonstigen Vegetationsflächen (Maßnahmen A1, A2, A3, M1 und M2) 
kompensiert. Aufgrund des hohen Anteils an klimawirksamen Freiflächen in unmittel-
barer Umgebung des Plangebietes in der Wupperaue und von Gehölzbeständen im 
Reuschenberger Busch sowie Reuschenberger Wildpark wird der Verlust klimawirk-
samer Flächen als gering beurteilt.  
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Bewertung 
Der Verlust von lokalklimatisch wirksamen Vegetationsstrukturen durch die Bebau-
ung des Plangebietes wird als nicht erheblich eingestuft. 
 
7.5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Beschreibung 
Kultur- und sonstige Sachgüter, die Objekte von gesellschaftlicher Bedeutung und 
öffentlichem Interesse sind, sowie Bodendenkmäler gem. § 3 Denkmalschutzgesetz 
NRW sind im Bebauungsplangebiet nicht vorhanden. Ca. 100 m nordwestlich befin-
det sich eine alte Hofanlage, die zum Ensemble des Gutes „Reuschenberger Hof“ 
zählt. 
 
Auswirkungen 
Erhebliche visuelle Beeinträchtigungen der alten Hofanlage nordwestlich des Plan-
gebietes durch die Wohnbebauung im Plangebiet können nicht erkannt werden. 
 
Bewertung 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Kultur- und sonstigen Sachgütern durch die ge-
plante Wohnbebauung im Plangebiet sind nicht erkennbar. Die Auswirkungen wer-
den als nicht erheblich eingestuft. 
 

7.13 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung 

Bei Nichtdurchführung des Planverfahrens würde das Plangebiet aufgrund der feh-
lenden Bewirtschaftung weiter verbrachen und durch das sich ausbreitende Brom-
beergebüsch nahezu vollständig überwuchert werden. Die Vegetationsvielfalt bzw. 
Arten- und Strukturvielfalt würde weiter abnehmen. Bereits heute nicht mehr beson-
ders vitale Obstbäume würden letztendlich absterben. Die Habitatqualitäten für 
baumbewohnende Arten der Obstwiesen/-gärten würden sich verbessern. 
 
Die städtebaulich gewünschte Entwicklung ist nicht möglich. Die beschriebenen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter finden nicht statt. 
 

7.14 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-
gleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung) 

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstel-
lung des Bauleitplanes und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im 
Besonderen sind auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
gem. § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) die 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch die geplante Bebauung zu beur-
teilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwi-
ckeln. Nicht erforderliche Beeinträchtigungen sind durch die planerische Konzeption 
zu unterlassen bzw. zu minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwer-
tung von Teilflächen auszugleichen.  
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Nachfolgend werden die Umweltauswirkungen und die vorgesehenen Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich dargestellt. 
 
Art des Eingriffs Maßnahmen 

 Beeinträchtigung der gesundheitli-
chen Wohnqualität durch nächtlichen 
Schienenverkehrslärm  

 Einbau passiver Schallschutzfenster im Bereich von Betten- 
und Schlafräumen 

 Schallgedämpfte Lüfter an Fenstern zu Schlafräumen 
 Verlust des aufgelassenen Obstgar-

tens (Biotopfunktion) 
 
 
 Verlust von Fledermausquartieren 

(Tageseinstände)  

 Pflanzung einer freiwachsenden Landschaftshecke mit 
lebensraumtypischen Gehölzen (Maßnahme A1) 

 Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese (A2) 
 Anlage einer extensiv genutzten Obstwiese/-weide (Maß-

nahme A3) 
 Anbringen von mind. 3 Fledermausflachkästen 

 Überbauung und Versiegelung natür-
lichen Bodens mit besonderen ökolo-
gischen Bodenfunktionen 

 Schutz, Sicherung und Wiederverwendung des Oberbo-
dens 

 Minimierung des Baufeldes außerhalb der bereits befestig-
ten Flächen 

 Beschränkung der Bautätigkeiten auf Zeiten geringer Bo-
denfeuchte 

 Teilbefestigung der Wohnstraße 
 Sachgerechte Entsorgung des überschüssigen Bodenaus-

hubs 
 Veränderung des Landschaftsbildes   Gehölzpflanzungen und Anlage eines Obstbaumgürtels, 

Entwicklung blütenreicher Wiese (A1, A2, A3) 
 Neugestaltung durch Baumpflanzungen im öffentlichen 

Verkehrsraum und Begrünung von Einfriedigungen mit Klet-
terpflanzen (M1, M2) 

 Potenzielle Gefährdung des Grund-
wassers während der Bauzeit  

 Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen 

 Verlust lokalklimatisch wirksamer 
Vegetation  

 Aufwertung bestehender lokalklimatisch wirksamer Flächen 
(A1, A2, A3) und durch Anpflanzungen (M1, M2) 

 
Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich für die Biotopfunktion nach dem Bewer-
tungsverfahren „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in 
NRW“ (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, 
März 2008) hat ergeben, dass der Eingriff durch die geplante Ausweisung der neuen 
Wohnbaufläche und der öffentlichen Verkehrsfläche innerhalb des Bebauungsplan-
gebietes vollständig kompensiert werden kann.  
 
Gemäß dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag ergibt sich aus der Gegenüber-
stellung der ermittelten ökologischen Flächenwerte für den Ausgangszustand im 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 165/II in Tabelle 1 (33.798 ökologische Wert-
punkte) und den Planungszustand im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 165/II 
(34.024 ökologische Wertpunkte) in Tabelle 2 ein positiver Wert an ökologischen 
Wertpunkten (226 ökologische Wertpunkte). Die Eingriffe in die Biotopfunktion wer-
den somit vollständig durch die festgesetzten Ausgleichs- und Begrünungsmaßnah-
men im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 165/II kompensiert.  
 

7.15 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wech-
selwirkungen zwischen den Umweltbelangen und Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter können sich ge-
genseitig in unterschiedlichem Maße beeinflussen. Die auf die Teilsegmente der 
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Umwelt und des Naturhaushaltes bezogenen Auswirkungen treffen auf ein stark mit-
einander vernetztes, komplexes Wirkungsgefüge.  
 
Das Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit steht in sehr enger Wech-
selwirkung mit dem Schutzgut Landschaft und dem landschaftsbezogenen Erho-
lungspotenzial. Visuelle Beeinträchtigungen können auch zu einer Einschränkung 
der Erholungseignung führen. Die Neuversiegelung von Böden bedingt den Verlust 
der Funktionen des Bodens, wie z. B. die Speicherung von Niederschlagswasser. 
Hierdurch erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss und die Versickerung wird un-
terbunden. Ebenfalls hat die Flächenneuversiegelung Einfluss auf das Kleinklima.  
 
Die zu erwartenden Auswirkungen bei Realisierung des Vorhabens werden nachfol-
gend tabellarisch zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt. Die 
Beurteilung der Umweltauswirkungen wird verbal argumentativ vorgenommen. Sie 
erfolgt über eine Verknüpfung der Intensität der mit dem Vorhaben verbundenen 
Wirkungen und Konflikte mit der Schutzwürdigkeit und Empfindlichkeit der Schutzgü-
ter und Schutzgutfunktionen. Dabei werden alle Maßnahmen zur Vermei-
dung/Verminderung der Wirkungen sowie zum ökologischen Ausgleich berücksich-
tigt.  
 
Es werden vier Stufen der Erheblichkeit auf einer Ordinal-Skala unterschieden: nicht 
erheblich, weniger erheblich, erheblich und sehr erheblich. 
 
 
sehr erheb-
lich 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind auch bei 
Berücksichtigung risikomindernder Maßnahmen und von Kompensati-
onsmaßnahmen sehr erheblich. Die Belastungen für den Menschen und 
andere betroffene Schutzgüter und Schutzgutfunktionen sind sehr deut-
lich wahrnehmbar. Die Eingriffe in den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild sind nicht zu kompensieren. 
  

 
erheblich 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind unter Be-
rücksichtigung risikomindernder Maßnahmen und von Kompensations-
maßnahmen zwar zu mindern, die betroffenen Schutzgüter werden aber 
noch erheblich beeinträchtigt. 
 

 
weniger  
erheblich 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter werden unter 
Berücksichtigung risikomindernder Maßnahmen und von Kompensati-
onsmaßnahmen soweit gemindert, dass die Schutzgüter und Schutzgut-
funktionen nicht mehr erheblich betroffen sind. Verbleibende Beeinträch-
tigungen werden durch Kompensationsmaßnahmen schnell aufgelöst. 
  

--- 
nicht erheb-
lich 

Belastungen oder Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar bzw. hin-
sichtlich ihrer Intensität zu vernachlässigen. 
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Schutzgut Umweltauswirkungen  Erheblichkeit 

Mensch, menschliche 
Gesundheit 

Lärm, Emissionen/Immissionen und Wirkungen auf seine Ge-
sundheit und sein Wohlbefinden 

 

Landschaft; Land-
schaftsbild, Erho-
lungsfunktion 

Veränderung des Landschaftsbildes durch Verlust landschafts-
bildwirksamer Strukturen infolge Errichtung von Wohngebäu-
den  

 

Tiere, Pflanzen, Le-
bensräume, biologi-
sche Vielfalt 

Biotopverlust mittlerer Biotopfunktion, keine Verstöße gegen  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG   

Boden Versiegelung von Boden mit besonders schutzwürdigen Bo-
denfunktionen  

Wasser Oberflächengewässer und/oder Grundwasser sind direkt nicht 
betroffen, potenzielle baubedingte Wirkungen  --- 

Luft, Klima Anlagebedingte Auswirkungen (Veränderung des Kleinklimas) --- 
Kultur- und  
Sachgüter 

Nicht betroffen   

 sehr erheblich /  erheblich /  weniger erheblich / --- nicht erheblich 
 

7.16 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
Das Monitoring bzw. die Umweltüberwachung bezieht sich ausschließlich auf die 
Überwachung von möglicherweise auftretenden erheblichen Umweltauswirkungen 
als Folge der Durchführung der im Bebauungsplan Nr. 165/II festgesetzten Nutzun-
gen und Maßnahmen. Für das Monitoring ist die Stadt Leverkusen. Die Stadt Lever-
kusen benachrichtigt die Umweltfachbehörden, wenn der Bebauungsplan Nr. 165/II 
rechtswirksam geworden ist. 
 
Die Stadt Leverkusen wird bei Bedarf zusätzliche Überwachungskontrollen beim Auf-
treten akuter Umweltprobleme aufgrund von Hinweisen der zuständigen Fachbehör-
den und/oder aus der Bevölkerung im Rahmen ihrer Bauaufsicht durchführen.  
 
Die Überwachung von ggf. erforderlichen Bauzeitbeschränkungen aus artenschutz-
rechtlicher Sicht, die Durchführung der ökologischen Baubegleitung zur Einhaltung 
der artenschutzrechtlichen Vorschriften und die Durchführung der im Bebauungsplan 
Nr. 165/II festgesetzten Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und 
der Grünordnung sind in einem städtebaulichen Vertrag gem. § 11 BauGB zu regeln 
und im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren als Nebenbestimmungen in die 
Baugenehmigungen aufzunehmen.  
 

7.17 Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken bei der 
Erarbeitung des Umweltberichtes 

Die Bewertung der Bestandssituation im Plangebiet umfasst die Funktionen, Vorbe-
lastungen und Bedeutung bzw. Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgutes. Die Be-
urteilung der Bedeutung bzw. Empfindlichkeit erfolgt verbal-argumentativ. Die Beur-
teilung der Beeinträchtigungen der Schutzgüter erfolgt verbal-argumentativ.  
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Dabei werden folgende Stufen der Umwelterheblichkeit unterschieden:  
 

 sehr erheblich, 
 erheblich, 
 weniger erheblich und 
 nicht erheblich. 

 
Bei der Beurteilung der Umwelterheblichkeit ist insbesondere die Ausgleichbarkeit 
der ermittelten nachteiligen Umweltauswirkungen ein wichtiger Indikator. Nicht aus-
gleichbare Auswirkungen, wie z. B. die dauerhafte Bodenversiegelung schutzwürdi-
ger Böden, bei gleichzeitig fehlenden Entsiegelungsmöglichkeiten, werden als erheb-
lich eingestuft.  
 
Die ökologische Bewertung des Biotoppotenzials und der geplanten Kompensati-
onsmaßnahmen erfolgt nach der einschlägigen Bewertungsmethode „Numerische 
Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV 2008).  
 
Bei den Schutzgütern Mensch, Boden, Wasser, Klima und Luft konnte nur teilweise 
auf Erhebungen oder vorliegende Untersuchungen und Gutachten zurückgegriffen 
werden. Für diese Schutzgüter wurden daher überwiegend gutachterliche Abschät-
zungen und Prognosen durchgeführt. 
 
Bestimmte Umweltauswirkungen sind hinsichtlich ihrer Intensität und Reichweite 
nicht eindeutig zu determinieren, wie z. B. mögliche Auswirkungen im Bereich lokal-
klimatischer Funktionen und durch Immissionen. Der Aufwand zur Erstellung von 
Spezialgutachten ist im Verhältnis zu den dabei speziell für das Plangebiet zu gewin-
nenden Erkenntnissen aufgrund der ermittelten geringen bis höchstens mittleren Be-
deutung und Empfindlichkeit der relevanten Umweltfunktionen unverhältnismäßig 
hoch. 
 

7.18 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 
Durch einen Fachgutachter (Planungsgruppe Grüner Winkel Nümbrecht, Juni 2016, 
geändert 2018) wurde eine Umweltprüfung erstellt, deren Ergebnis in einem Umwelt-
bericht gemäß § 2a BauGB Bestandteil der Begründung wird. Der Umweltbericht ist 
ein gesonderter, selbstständiger Teil der Begründung. Im Umweltbericht werden die 
Auswirkungen der Planung auf die verschiedenen Umweltbelange beschrieben und 
bewertet. Erhebliche Umweltauswirkungen sind bei Umsetzung des Bebauungspla-
nes nicht zu erwarten. 
 
Zur Erarbeitung des Umweltberichtes lagen folgende Untersuchungsergebnisse vor, 
die Aussagen über die Planungssituation ermöglichen: 
 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren Nr. 165/II  
„Alte - Garten“ in Leverkusen, Peutz Consult GmbH Beratende Ingenieure 
VBI, Düsseldorf, August 2018. 

 Artenschutzprüfung Stufe I: Vorprüfung vertiefende Untersuchung Vögel (Eu-
len) und Fledermäuse, Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht,  
Juni 2014. 
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 Vertiefende Untersuchung Avifauna, Planungsgruppe Grüner Winkel, Nüm-
brecht, Juli 2015. 

 Untersuchungsbericht Umweltgeologische Bodenuntersuchungen, Middendorf 
Geoservice GBR, Leverkusen, Oktober 2015. 

 Geotechnischer Bericht Neubau von neun Wohnhäusern mit Garagen Alte 
Garten in Leverkusen-Bürrig, Middendorf Geoservice GBR, Leverkusen, Ok-
tober 2015. 

 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - 
Alte Garten“ Stadt Leverkusen, Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, 
August 2018. 

 
Der geplante räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 165/II umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 1,01 ha. Das Plangebiet wird durch eine zentrale Er-
schließungsstraße als Mischverkehrsfläche mit Wendehammer von der Straße Alte 
Garten aus erschlossen. Im Bereich des Wendehammers sind 2 öffentliche PKW-
Stellplätze eingeplant. 
 
Das südliche Plangebiet ist bereits im Regionalplan und im wirksamen Flächennut-
zungsplan der Stadt Leverkusen als allgemeiner Siedlungsbereich bzw. als Wohn-
baufläche dargestellt. Die Ausweisung der Wohnbaufläche dient der Bedarfsdeckung 
an Wohnbauland in Leverkusen-Bürrig.  
 
Insgesamt ist im WA-Gebiet die Errichtung von 6 Einzelhäusern als Einfamilienhäu-
ser mit maximal 2 Vollgeschossen und Satteldächern vorgesehen. Westlich und öst-
lich der Wohnstraße sollen insgesamt 6 Einzelhäuser mit Satteldächern und max. 
Gebäudehöhe von 9,50 m entstehen. 
 
Die Grundflächenzahl wird mit GRZ 0,4 festgesetzt. Die max. 50 %-ige Überschrei-
tung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch z. B. Garagen, 
Stellplätze, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche und durch Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 BauNVO soll zugelassen werden. 
 
Die landschaftliche Einbindung der neuen Wohnbebauung soll im Norden durch die 
Anpflanzung einer Landschaftshecke unmittelbar hinter den Grundstückgrenzen so-
wie die Anlage einer Obstbaumwiese auf der nördlich angrenzenden Fläche erfolgen. 
Am östlichen Rand des Wohngebietes soll vorhandener Gehölzbestand soweit wie 
nur möglich erhalten werden. Die hier entstehenden Einfriedungen werden mit heimi-
schen und standortgerechten Kletterpflanzen begrünt.  
 
Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sollen an geeigneten Stellen hochstäm-
mige Laubbäume angepflanzt werden.   
 
Durch das Planvorhaben werden ein aufgelassener alter Obstgarten mit Gebüsch-
strukturen und Einzelbäumen im Randbereich vollständig in Anspruch genommen. 
Im Bebauungsplan ist zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft die Um-
setzung von vorrangig ökologisch ausgerichteten Kompensationsmaßnahmen auf 
den nördlich an die Bebauung angrenzenden freien Flächen vorgesehen. Diese Flä-
chen sind in den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen.  
 
Die Auswirkungen auf die relevanten Schutzgüter und die Eingriffe in Natur und 
Landschaft werden beschrieben und unter Berücksichtigung von anerkannten 
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Beurteilungsmaßstäben bewertet. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und 
Kompensation werden im Umweltbericht aufgezeigt. Erhebliche Beeinträchtigungen 
des im Plangebiet besonders schutzwürdigen Bodens und seiner Funktionen infolge 
der Bodenversiegelung und Überbauung können trotz Schutzmaßnahmen und die 
Teilkompensation der Auswirkungen nicht vollständig vermieden werden.   
 
Die gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB durchzuführende Umweltprüfung 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Umweltauswirkungen sowie die Wechselwirkun-
gen bei Berücksichtigung aller dargestellten, landschaftspflegerischen Maßnahmen 
für das Schutzgut Boden erheblich, für die sonstigen Schutzgüter als weniger bzw. 
nicht erheblich einzustufen sind. 
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Teil C: Auswirkung der Planung, Abwägung und Umsetzung 

8 Auswirkungen der Planung und Abwägung 
Die Fläche ist im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als Wohnbau-
fläche und Grünfläche dargestellt und bildet eine Abrundung der vorhandenen Sied-
lung im Nordwesten von Bürrig. Gegenüber der sehr viel größeren Darstellung von 
Siedlungsbereichen im Regionalplan ist bei der Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes bewusst eine Reduzierung der Wohnbaufläche vorgenommen worden, um große 
Teile des Freiraumes zu erhalten und die Verkehrsbelastung im Bestandsgebiet nicht 
zu vergrößern.  
 
Mit dem Bebauungsplan soll die Verbesserung des Wohnraumangebotes im Sektor 
Einfamilienhäuser im Bereich Bürrig verfolgt werden. Der Planungsbereich bietet für 
die Befriedigung der Nachfrage nach Einzeleigentum gute Voraussetzungen. Der 
Standort ist durch die vorhandenen Straßen und Wege gut erschlossen und liegt im 
Siedlungsgefüge. Die Flächen können zeitnah für den Wohnungsbau aktiviert wer-
den, weil sich die Grundstücke in der Hand eines Investors befinden. Aus städtebau-
licher Sicht ist es daher sinnvoll, diese Fläche zu überplanen. Die neu geplanten 
Verkehrsflächen und die damit einhergehende Versiegelung wurden auf das mögli-
che Mindestmaß reduziert, ohne die Erschließungsfunktion zu beeinträchtigen. 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, der sich aufgrund der vorhandenen 
Wohnbebauung im Westen an der Straße Alte Garten und im Weiteren nach Osten 
an der Straße Im Mühlenfeld bereits als Siedlungsgebiet entwickelt hat. Die mit 6 
Einfamilienhäusern vorgesehene Bebauung entspricht der in der Umgebung vorhan-
denen Bauweise. 
 
Die Entwicklung des geplanten Baugebietes mit 6 Wohneinheiten - zuzüglich aus-
nahmsweise weiterer untergeordneter Wohnungen - stellt keine Einleitung einer neu-
en Entwicklung dar. Die Belange der Innenentwicklung und Weiterentwicklung des 
bestehenden Ortsteiles werden in diesem Fall höher gewichtet als der Schutz des 
Außenbereiches vor weiterer Bebauung.  
 
Für die Umsetzung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden bisher land-
wirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen. Der Pächter der Flächen 
wird in dadurch in seiner Existenz nicht gefährdet. 
 
Zur Erschließung der neuen Wohnbebauung ist eine Anbindung an die Straße Alte 
Garten vorgesehen. An einigen Stellen weist die Straße Alte Garten, die nicht end-
ausgebaut ist, einen engen Querschnitt auf. Aufgrund der geringen Verkehrsbelas-
tung führt diese jedoch zu keinen gravierenden Problemen hinsichtlich Verkehrsfluss 
und Verkehrssicherheit. 
 
Durch den Fachbereich Tiefbau wurde im Juni 2012 über die Dauer von 7 Tagen ei-
ne Verkehrszählung auf der Straße Alte Garten durchgeführt. Im Ergebnis ist festzu-
stellen, dass die Verkehrsbelastung auf der Straße Alte Garten als gering zu be-
zeichnen ist und keine Durchgangsverkehre aufweist. Diese Untersuchung führte zu 
dem Ergebnis, dass die zu erwartende Verkehrszunahme auf der Straße Alte Garten 
durch 8 zusätzliche Einfamilienhäuser sehr gering ausfallen würde und zu bewältigen 
ist. Eine Bewertung der Verkehrssituation bei Realisierung der nun geplanten 6 
Wohneinheiten kam zu demselben Ergebnis (iSAPLAN, August 2018). Der Zusatz-
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verkehr aus dem Plangebiet wird nicht wahrgenommen und geht in den tagesübli-
chen „Verkehrsschwankungen“ unter. Es sind keine peripheren Maßnahmen not-
wendig. 
 
Bedingt durch die Lage bzw. Einbindung im Straßennetz entstehen aus dem Neupla-
nungsbereich Verkehrsmengen, die in ihrer Relation zum Gesamtnetz völlig unbe-
deutend sind. Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Veränderungen zum heu-
tigen Zustand zu erwarten sind.  
 
Im städtebaulichen Konzept ist vorgesehen, für den ruhenden Verkehr 9 Garagen (6 
davon mit Vorstellfläche für mindestens einen weiteren Pkw) sowie drei Stellplätze 
auf privaten Flächen anzuordnen. Hinzu kommen acht Parkplätze im öffentlichen 
Straßenraum. Mit dieser hohen überdurchschnittlichen Bereitstellung von privaten 
Stellplätzen soll im Umfeld kein zusätzlicher Parkdruck durch die Neubebauung aus-
gelöst werden. Auch für die angrenzende Bebauung Haus Nr. 28 wird ein Stellplatz 
im Plangebiet eingerichtet.   
 
Im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Peutz Consult GmbH, August 
2018) waren die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen aus 
Straßen- und Schienenverkehr zu ermitteln und auf Grundlage der DIN 18005 zu be-
urteilen. Berücksichtigt wurden hierbei die Verkehrslärmimmissionen aus dem Schie-
nenverkehr der nahe gelegenen Zugstrecke und aus dem Straßenverkehr auf der 
Autobahn A 3. Die nahe gelegenen Erschließungsstraßen haben demgegenüber kei-
nen relevanten schalltechnischen Einfluss auf das Plangebiet. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten Gebäude der in 
einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum zulässige schalltechnische Ori-
entierungswert von 55 dB(A) und der zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische 
Orientierungswert von 45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufel-
des ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 57 
dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der Schienenverkehr auf 
der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstrecke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vorhandenen Schall-
schutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere Schallabschirmung auf dem Plan-
gebiet wenig flächendeckende Wirkung zeigen. Zusätzliche Schallschutzmaßnahmen 
an der Bahnstrecke oder der Autobahn A 3 müssten, um überhaupt eine zusätzliche 
Wirkung zu erzielen, mindestens 4 - 5 m hoch sein und eine Länge von mehreren 
hundert Metern aufweisen. Solche Maßnahmen sind neben den planungsrechtlichen 
Schwierigkeiten unverhältnismäßig. Es wird deshalb die Umsetzung passiver Maß-
nahmen empfohlen. 
 
Hierbei ergeben sich gemäß DIN 4109 in der Fassung von 2018 bei freier Schallaus-
breitung im Plangebiet Anforderungen von Lärmpegelbereich IV (der höchste be-
rechnete maßgebliche Außenlärmpegel beträgt 66 dB(A)) an den Fassaden der ge-
planten Wohnbebauung. 
 
An Fenstern zu Schlafräumen ist bei einem Beurteilungspegel von > 45 dB(A) im 
Nachtzeitraum eine geeignete Minderungsmaßnahme (z. B. schallgedämmte Lüfter) 
vorzusehen. Dies betrifft alle Gebäude im Plangebiet. 
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Aufgrund der nur geringen, durch das Planvorhaben verursachten Anliegerverkehre 
liegen bezüglich der Verkehrslärmimmissionen keine relevanten Auswirkungen auf 
die umgebende Bestandsbebauung vor. Bei der Erschließung für 6 Einfamilienhäu-
ser und dem damit verbundenen Mehrverkehr ist durch den Straßenneubau eine 
Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV zu erwarten. Ferner führt der geringe 
Mehrverkehr zu keiner relevanten Steigerung (deutlich kleiner als 1 dB(A)) auf den 
vorhandenen Straßen. 
 
Auf der Grundlage des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz ist eine artenschutz-
rechtliche Prüfung (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juni 2014 und Juli 2015) erfolgt. 
Diese kam zu dem Ergebnis, dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch 
den Bebauungsplan Nr. 165/II „Bürrig - Alte Garten“ nicht ausgelöst werden. 
 
Durch die Umsetzung der Planung wird in Natur und Landschaft sowie in natürliche 
Bodenstrukturen eingegriffen. Bisher unversiegelte Flächen werden bebaut, versie-
gelt und zu Hausgärten umgenutzt. Zur Realisierung des Vorhabens wird die Rodung 
zumindest eines Teiles der Bäume erforderlich. 
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 165/II führen bei Realisie-
rung zur Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen. 
Bedingt durch die Flächeninanspruchnahme und Neuversiegelung von Bodenflächen 
infolge Erschließung und Bebauung im Plangebiet finden Eingriffe in Natur und 
Landschaft statt, die gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit §§ 13ff BNatSchG 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und dem damit verbundenen planeri-
schen Folgenbewältigungsprogramm (Vermeidung, Minderung, Ausgleich bzw. Er-
satz) unterliegen. 
 
Die durch den Eingriff in Natur und Landschaft ausgelösten Beeinträchtigungen wer-
den im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 165/II, unmittelbar 
nördlich an die geplante Bebauung angrenzend, auf den Flurstücken Nr. 77 und 139 
der Flur 5, Gemarkung Bürrig, innerhalb einer Gesamtfläche von 4.503 m², kompen-
siert. Entsprechend der Zielsetzung des Landschaftsplanes Leverkusen für den be-
troffenen Landschaftsraum 
 

 Erhaltung und Entwicklung von Biotopstrukturen (Komplexe aus Grünland, 
Wald, Gebüsch und Agrarlandschaft) und 

 Erhaltung und Wiederherstellung von Obstwiesen und -weiden als Lebens-
raum gefährdeter Arten sowie als typisches Element bäuerlicher Kulturland-
schaft, wird die hier vorhandene intensiv als Pferdeweide genutzte Grünland-
flache zukünftig extensiv genutzt und am nördlichen und östlichen Rand mit 
hochstämmigen Obstbaumen bodenständiger Arten bepflanzt werden. 

 
Im Rahmen der vergleichenden Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich wurden die 
zu erwartenden verbleibenden, erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der 
betroffenen Biotopfunktion (unter Berücksichtigung der Wirksamkeit der Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen) den geplanten Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Funktionsfähigkeit der 
Naturguter gegenübergestellt. Die Gegenüberstellung erfolgt einerseits quantitativ 
nach dem vorgegebenen Bewertungsverfahren (s. Kap. 3.1.2) und andererseits ver-
balargumentativ. Hierzu wird der Planungszustand des Plangebietes gemäß den 
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Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 165/II und den Festlegungen für die grün-
ordnerische Gestaltung und Begrünung des Bebauungsplangebietes ermittelt. 
 
Aus der Gegenüberstellung der ermittelten ökologischen Flächenwerte für den Aus-
gangszustand (33.798 ökologische Wertpunkte) und den Planungszustand im Plan-
gebiet des Bebauungsplanes Nr. 165/II (34.024 ökologische Wertpunkte) ergibt sich 
ein positiver Wert an ökologischen Wertpunkten von + 226 ökologischen Wertpunk-
ten. Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen wird der 
Eingriff vollständig kompensiert. 
 
Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtswirksamen Landschaftsplanes 
der Stadt Leverkusen mit dem Entwicklungsziel „Erhalt einer mit natürlichen Land-
schaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft“. Die Festsetzungen 
des Landschaftsplanes treten mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes zurück. 
 
Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb des gesetzlich festgesetzten Über-
schwemmungsgebietes der Wupper. Das Plangebiet liegt im hochwassergefährdeten 
Bereich und wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährlichen Hochwasser (BHW 200) sichert. Bei Versagen des Deiches oder bei einem 
Bemessungshochwasser (BHW) größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das 
Plangebiet überschwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwas-
ser auftritt. Weiterhin ist mit schwankenden Grundwasserständen (bei Hochwasser 
teilweise sehr hohen) zu rechnen. Die Gebäude (Keller) müssen entsprechend die-
sen natürlichen Gegebenheiten ausgelegt werden. Der Hochwasserschutz wird 
durch die Planung nicht berührt.  
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Bodenschutz- und Altlastenka-
taster der Stadt Leverkusen die Fläche AW 0004 - Wupperaue-Bürrig ausgewiesen. 
Bei der Fläche handelt es sich um eine Teilfläche der historischen und rezenten Im-
missions-/Überschwemmungsflächen der Wupper, für die eine Belastung mit Boden-
verunreinigungen als Folge der Sedimentation nicht ausgeschlossen werden kann. 
Nach der vorliegenden umweltgeologischen Bodenuntersuchung (Middendorf 
Geoservice GBR, Oktober 2015) wurden keine Überschreitungen der Grenzwerte für 
die untersuchten Parameter (SM, inkl. Arsen, PAK und PCB) im Oberboden zwi-
schen 0 - 10 cm u. GOK festgestellt. 
 
Grundsätzlich verändert sich die klimatische Situation im Plangebiet, da bisher un-
versiegelte Flächen bebaut, versiegelt und zu Hausgärten umgenutzt werden. 
Gleichwohl fließen bei der vorgesehenen Siedlungsentwicklung Aspekte der von der 
Stadt Leverkusen aufgestellten „Klimaschutz-Bausteine“ mit in die Planung ein.  
 
Entsprechend dem „Klimaschutz-Baustein“ Nr. 1 der Stadt Leverkusen zum energeti-
schen Gebäudestandard ist es vorgesehen, bei der Umsetzung des Wohngebietes 
durch den Einsatz klimazertifizierter Haustypen den Ansprüchen an eine nachhaltige 
Bauweise gerecht zu werden und dabei die Vorgabe der Energieeinsparverordnung 
zu übertreffen. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen zur Berücksichti-
gung des „Klimaschutz-Bausteins“ Nr. 2 zur aktiven und passiven Solarenergienut-
zung. Die Ausrichtung der Gebäude unterstützt die Nutzung der solaren Strahlungs-
energie.  
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Die Anordnung von Hausgärten sowie die vorgesehene Randeingrünung des Gebie-
tes mit Gehölzanpflanzungen entsprechen dem „Klimaschutz-Baustein“ Nr. 5 zur 
Durchgrünung von Baugebieten. 
 
Maßnahmen zur Beeinflussung der klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse 
im Plangebiet lassen sich planungsrechtlich nicht durchsetzen. Konkrete örtliche Ge-
gebenheiten, die es unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden Immissionsschut-
zes rechtfertigen könnten, feste Brennstoffe generell auszuschließen, sind nicht ge-
geben. Vertragliche Vereinbarungen in Kaufverträgen sind jedoch möglich und vor-
gesehen.  
 
Die Planung hat keine wesentlichen unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und 
Männer.  
 

9 Planverwirklichung 
9.1 Bodenordnung und Eigentum 
Die Flächen, die für die Bebauung (allgemeines Wohngebiet) vorgesehen sind, be-
finden sich im Eigentum des Investors. Für den Ausbau der öffentlichen Erschließung 
im Einmündungsbereich sind noch Grundstücksgeschäfte erforderlich.   
 
Kosten 
Die Kosten für das Planverfahren einschließlich Fachgutachten werden durch den 
Investor übernommen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag vom 04.05.2015 geregelt. 
Für die durch den Bebauungsplan veranlassten Anpassungs- und Herstellungsmaß-
nahmenmaßnahmen im Straßenraum der Straße Alte Garten sowie der Stichstraße 
und Wendeanlage sind die Planungs- und Herstellungskosten ebenfalls durch den 
Investor zu übernehmen. Dies wird in Ergänzungsvereinbarungen zum städtebauli-
chen Vertrag vom 04.05.2015 sowie in einem Erschließungsvertrag geregelt. Ferner 
sind die Kosten für die Umsetzung der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen vom 
Eigentümer zu tragen.  
 

9.2 Flächenbilanz 
Allgemeines Wohngebiet   0,42 ha   42 % 
Öffentliche Verkehrsfläche   0,14 ha   14 % 
Grünflächen     0,45 ha   45 % 
 
Plangebiet     1,01 ha   100 % 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Siehe o. g. Protokoll: Antworten Herr Burau, Herr Hennecke 
 
Zu 3: Bezüglich des Flurstückes 136 wurde seitens des Investors Kauf-
interesse für eine Ausgleichsfläche der Eigentümerin bekundet, dies 
wurde seitens der Eigentümerin abgelehnt. Mehrheitlich haben die Ei-
gentümer der östlich gelegenen Flurstücke ein Bebauungsplanverfah-
ren für ihre Flurstücke abgelehnt. Die genannten Flurstücke liegen heu-
te im Außenbereich gemäß § 35 BauGB, für ihre Bebaubarkeit wäre ein 
entsprechendes Verfahren notwendig. Sollten zu einem späteren Zeit-
punkt die o.g. Eigentümer einen Entwicklungswunsch haben, könnte bei 
entsprechendem politischen Willen dort ein entsprechendes Verfahren 
eingeleitet werden. 
 
Zu 9: Bürrig ist im Bestand kein reiner Wohnstandort; weitere Nutzun-
gen wie Handwerk, Dienstleistungen und Ähnliches sind vorhanden. 
Die Umgebung des Plangebietes ist im Sinne eines allgemeinen Wohn-
gebiets einzustufen. Daher wird auch für das Plangebiet ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) festgesetzt, wobei die allgemein zulässigen An-
lagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden, da diese in der Regel 
größere Bauvolumen erfordern und für diese Lage zu viel Verkehr er-
zeugen. Anlagen der Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
benötigen größere Bauflächen und sind Verkehrserzeuger, die nicht in 
die vorhandenen und geplante Siedlungs- und Erschließungsstruktur 
passen. Sie werden daher nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 
Zu 17: Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvor-
kommen wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung 
ein ergänzendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzen-
den Artenschutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Vertiefende 
Untersuchung Avifauna, Juli 2015) wurde zweifelsfrei nachgewiesen, 
dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vorliegen.  
 
Zu 18: Das Plangebiet wurde in der Zwischenzeit um Grundstücke 
nördlich des Plangebietes erweitert, so dass die Eingriffe in Boden, Na-
tur und Landschaft innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-
nes ausgeglichen werden können. Auf der bisher intensiv genutzten 
Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese durch Pflanzung von 30 Obst-
hochstämmen heimischer Sorten angelegt, gepflegt und entwickelt. Zur 
Aufwertung des Landschaftsbildes und als ökologischer Ausgleich wird 
ein Teilbereich der vorhandenen Pferdeweide, in Anlehnung der Rah-
menrichtlinien Vertragsnaturschutz, in eine extensiv genutzte Glattha-
ferwiese umgewandelt. Zur landschaftlichen Einbindung und als ökolo-
gischer Ausgleich wird nördlich der geplanten Bebauung eine freiwach-
sende Hecke mit lebensraumtypischen Sträuchern und Bäumen ge-
pflanzt und dauerhaft erhalten. 
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Zu 21: Bei der Stromtrasse handelt es sich um eine 220 kV-
Gemeinschaftsleitung (Amprion / DB Energie). Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes liegt außerhalb des 46 m breiten Schutzstreifens der 
Leitung, so dass von Auswirkungen auf das Plangebiet nicht ausge-
gangen wird. Sowohl der Fachbereich Umwelt als auch der Medizini-
sche Dienst LEV wurden an der Planung beteiligt; Stellungnahmen 
diesbezüglich wurden nicht vorgebracht.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird in den Punkten 3, 9, 17, 18 und 21 nicht gefolgt. 
Die übrigen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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A 1 und A 2  165/II_Äußerung 01 und 02 vom 04.02.2015 und  
   18.02.2015 
 

 

1) 

2) 

3) 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu 1: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zusatzbelastung aus 
dem kleinen Gebiet durch die geplante Neubebauung ist derart gering, 
dass hier keine nennenswerten Veränderungen zum heutigen Zustand 
zu erwarten sind. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass in 
jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwohnung gebaut würde, 
hielten sich die Mehrverkehre, insbesondere unter Berücksichtigung 
des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im Rahmen. Insgesamt werden 
bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, 
Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf Grundlage von 
6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden, insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze und Akzeptanz von KAG-
Beitragszahlung durch die Anlieger wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
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Zu 2: Die Lärmbelastung durch den Schienenverkehr wurde gutachter-
lich untersucht und ist in der schalltechnischen Untersuchung zum Be-
bauungsplan (Peutz Consult, August 2018) dargelegt. Die Untersu-
chung kam zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an kei-
nem der geplanten Gebäude eingehalten werden. Die Werte für Misch-
gebiete, in denen Wohnnutzungen zulässig sind, werden eingehalten. 
Das Gutachten berücksichtigt bereits die neuesten Entwicklungen im 
Bahnverkehr und ist mit den entsprechenden Fachdienststellen abge-
stimmt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich bei Wohnungen fest-
gesetzt, dass die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfü-
gen, mit einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten 
sind (z.B. schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sicherge-
stellt. 
 
Zu 3: Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwassers 
negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich und 
wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährigen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation ergibt 
sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei Versa-
gen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Versagen 
des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) größer 
200, z. B. BHW 400 oder 500, wird das Plangebiet überschwemmt. Bei 
Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird daher in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenom-
men, der gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen 
Hochwasser und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Die Untere 
Wasserbehörde wurde im Verfahren beteiligt und hat keine Bedenken 
gegen eine Bebauung des Plangebietes geäußert. 
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Zu 4: Siehe Abwägung zu 1 
 
Zu 5: Siehe Abwägung zu 2 
 
Zu 6: Siehe Abwägung zu 3 
 
Zu 7: Die politischen Gremien haben durch den Abdruck aller Äußerun-
gen und Stellungnahmen die Möglichkeit, sich einen objektiven Ein-
druck zu verschaffen. Eine Verkleinerung der Originalschreiben ist da-
bei aus technischen Gründen nicht vermeidbar.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Bezüglich des Flurstückes 136 wurde seitens des Investors Kaufinte-
resse für eine Ausgleichsfläche der Eigentümerin bekundet, dies wurde 
seitens der Eigentümerin abgelehnt. Mehrheitlich haben die Eigentümer 
der östlich gelegenen Flurstücke ein Bebauungsplanverfahren für ihre 
Flurstücke abgelehnt. Die genannten Flurstücke liegen heute im Au-
ßenbereich gemäß § 35 BauGB, für ihre Bebaubarkeit wäre ein ent-
sprechendes Verfahren notwendig. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt 
die o. g. Eigentümer einen Entwicklungswunsch haben, könnte bei ent-
sprechendem politischen Willen dort ein entsprechendes Verfahren 
eingeleitet werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Grundsätzlich haben Bebauungsplanverfahren der Stadt Lever-
kusen kostenneutral für die Stadt zu sein, d. h., dass für die Baurechts-
schaffung von privaten Grundstücken sowohl die Planungskosten als 
auch sämtliche Gutachten etc. sowie die Erschließungskosten zu 
100 % durch die jeweiligen Grundstückseigentümer bzw. den Investor 
zu tragen sind. Dies gilt auch für dieses Verfahren. Der Stadt und damit 
den Bürgern entstehen keine Kosten. 
 
Zu 2: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebauungs-
plan Nr. 180/II „Bürrig - Nord“ bereits rechtsverbindlich und größtenteils 
realisiert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leis-
tungsfähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt 
sechs geplanten Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zusatzbelas-
tung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neubebauung ist der-
art gering, dass hier keine nennenswerten Veränderungen zum heuti-
gen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man davon ausgehen wür-
de, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwohnung gebaut 
würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesondere unter Berücksichti-
gung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im Rahmen. Insgesamt 
werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-Fahrten/Tag erzeugt. 
(ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf Grundlage 
von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
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Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. Baustellenverkehr ist hinzunehmen. 
 
Zu 3: Bei der Neuplanung von Wohngebieten sind die Orientierungs-
werte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) in die Abwägung ein-
zustellen. Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
(Peutz Consult, August 2018) kam zu dem Ergebnis, dass die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete an keinem der 
geplanten Gebäude eingehalten werden. Aufgrund der Verkehrslärm-
immissionen im Plangebiet existieren demnach Anforderungen an die 
Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. Bei der Errichtung 
und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile schutzbedürftiger 
Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1 
„Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Januar 
2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür maßgeb-
liche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 63 dB(A) 
festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Nacht wird 
flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. 
 
Die Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen wurden im Verfahren 
beteiligt und haben keine Bedenken gegen die Bebauung des Plange-
bietes geäußert. Eine Kanalsanierung ist nicht erforderlich.  
 
Zu 4: Es gibt in der Stadt Leverkusen keine Baumschutzsatzung, inso-
fern kann jeder Grundstückseigentümer seine Bäume fällen, sofern sie 
nicht unter einen besonderen Schutz (wie zum Beispiel Naturdenkmal) 
fallen; dies ist hier nicht der Fall. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der Technischen Betrie-
be der Stadt Leverkusen sowohl zur Aufnahme des zusätzlichen 
Schmutzwassers als auch des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers ausreichend leistungsfähig.  
 
Zu 2: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zusatzbelastung aus 
dem kleinen Gebiet durch die geplante Neubebauung ist derart gering, 
dass hier keine nennenswerten Veränderungen zum heutigen Zustand 
zu erwarten sind. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass in 
jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwohnung gebaut würde, 
hielten sich die Mehrverkehre, insbesondere unter Berücksichtigung 
des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im Rahmen. Insgesamt werden 
bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, 
Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf Grundlage von 
6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden, insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
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Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Zu 3: Auf die Höhe der Grundsteuer hat das Bebauungsplanverfahren 
keinen Einfluss. 
 
Zu 4: Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände einen 
potentiell hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Eulen-
vorkommen wurden vermutet. Eine Artenschutzvorprüfung (Planungs-
gruppe Grüner Winkel, Juni 2014) wurde durchgeführt.  
 
Im Ergebnis ist eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des 
direkten Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennbar. 
Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzenden Arten-
schutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 
2015) wurde zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Stein-
kauz nicht vorliegen.  
 
Zu 5: In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des 
Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 
2040 auf 173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Le-
verkusen bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Lever-
kusen ist nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an 
Wohnbevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müs-
sen zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge reali-
siert werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwick-
lung sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch fami-
lienorientierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforder-
lich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände einen 
potentiell hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Eulen-
vorkommen wurden vermutet. Eine Artenschutzvorprüfung (Planungs-
gruppe Grüner Winkel, Juni 2014) wurde durchgeführt.  
 
Im Ergebnis ist eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des 
direkten Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennbar. 
Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzenden Arten-
schutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juli 2015) wurde 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vor-
liegen.  
 
Eine naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde 
durch einen Fachgutachter durchgeführt. Der Ausgleich erfolgt ortsnah 
im hierfür erweiterten Geltungsbereich des Bebauungsplanes im direk-
ten Anschluss an die geplante Wohnbebauung. Zum Ausgleich des 
Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im nördlichen Plange-
biet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf der bisher intensiv 
genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese durch Pflanzung von 
30 Obsthochstämmen heimischer Sorten angelegt, gepflegt und entwi-
ckelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und als ökologischer Aus-
gleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pferdeweide, in Anlehnung 
der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in eine extensiv genutzte 
Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftlichen Einbindung und als 
ökologischer Ausgleich wird nördlich der geplanten Bebauung eine 
freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen Sträuchern und Bäu-
men gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Zu 2: Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwassers 
negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich und 
wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährigen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation ergibt 
sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei Versa-
gen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Versagen 
des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) größer 
200, z. B. BHW 400 oder 500, wird das Plangebiet überschwemmt. Bei 
Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
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und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Zusätzlich wird im Be-
bauungsplan eine Mindest-Fußbodenhöhe festgesetzt, um die Bewoh-
ner vor Qualmwasser zu schützen. 
 
Die Untere Wasserbehörde wurde im Verfahren beteiligt und hat gegen 
eine Bebauung des Plangebietes keine Bedenken geäußert. 
 
Zu 3: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan 180/II „Bürrig Nord“ bereits rechtsverbindlich und größtenteils 
realisiert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leis-
tungsfähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt 
sechs geplanten Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zusatzbelas-
tung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neubebauung ist der-
art gering, dass hier keine nennenswerten Veränderungen zum heuti-
gen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man davon ausgehen wür-
de, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwohnung gebaut 
würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesondere unter Berücksichti-
gung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im Rahmen. Insgesamt 
werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-Fahrten/Tag erzeugt. 
(iSAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf Grundlage 
von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze durch die Anlieger wäre die 
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Umgestaltung zu einer Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Ver-
besserung der Verkehrssituation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen 
dieses Bebauungsplanverfahrens geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Es handelt sich hier nicht um eine 380 KV-Hochspannungstrasse, 
sondern um eine 220-kV-Gemeinschaftsleitung Amprion/DB Energie.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb des 46 m 
breiten Schutzstreifens der 220-kV-Gemeinschaftsleitung Amprion/DB 
Energie, so dass von Auswirkungen auf das Plangebiet nicht ausge-
gangen wird. Sowohl der Fachbereich Umwelt als auch der Fachbe-
reich Gesundheit wurden an der Planung beteiligt. Negative 
Stellungnahmen diesbezüglich wurden nicht vorgetragen  
 
Zu 2: Durch den Fachbereich Tiefbau wurde im Juni 2012 über die 
Dauer von 7 Tagen eine Verkehrszählung auf der Straße „Alte Garten“ 
durchgeführt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Verkehrsbelastung 
auf der Straße „Alte Garten“ als gering zu bezeichnen ist und keine 
Durchgangsverkehre aufweist. Diese Untersuchung führte zu dem Er-
gebnis, dass die zu erwartende Verkehrszunahme auf der Straße „Alte 
Garten“ durch acht zusätzliche Einfamilienhäuser sehr gering ausfallen 
würde und zu bewältigen ist. Dasselbe gilt dann erst recht für die redu-
zierte Anzahl von sechs Einfamilienhäusern. 
 
Für das vorliegende Planverfahren wurden zur Erfassung und Bewer-
tung der Verkehrssituation im Januar 2015 Zählungen auf der Straße 
"Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem 
Zeitpunkt war der Bebauungsplan Nr. 180/II „Bürrig-Nord“ bereits 
rechtsverbindlich und größtenteils realisiert. Im Ergebnis sind die vor-
handenen Straßen ausreichend leistungsfähig, um den zusätzlichen 
Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs geplanten Einfamilienhäusern 
aufzunehmen. Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die 
geplante Neubebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswer-
ten Veränderungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst 
wenn man davon ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser 
noch eine Anliegerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkeh-
re, insbesondere unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, 
weiterhin im Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 
44 Pkw-Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Ver-
kehrserzeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
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liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Der ursprünglich vorgesehene Entwurf sah ein wesentlich größeres 
Plangebiet mit entsprechend größerer Anzahl an Wohneinheiten vor. In 
Anbetracht der jetzigen reduzierten Größe des Plangebietes wäre die 
Forderung einer Verkehrsuntersuchung unverhältnismäßig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. Im Rahmen der Umsetzung des Be-
bauungsplanes wird gegenüber der Einfahrt in die Planstraße ein Hal-
teverbot eingerichtet werden müssen, um die Zufahrt zum Plangebiet 
sicherzustellen. Zu diesem Zwecke wurde der Geltungsbereich um den 
Kreuzungsbereich erweitert. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Eine verkehrliche Stellungnahme, die die Auswirkungen der Planung 
auf den Verkehr in Bürrig untersucht, wurde durch einen Fachgutachter 
erarbeitet (ISAPLAN, August 2018). Bedingt durch die Lage, bzw. Ein-
bindung im Straßennetz entstehen aus dem Plangebiet Verkehrsmen-
gen, die in ihrer Relation zum Gesamtnetz völlig unbedeutend sind. Die 
Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neube-
bauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Veränderun-
gen zum heutigen Zustand zu erwarten sind.  
 
Eine Verkehrsuntersuchung, die den bestehenden Verkehr im gesam-
ten Stadtteil beschreibt und bewertet, ist nicht Aufgabe eines einzelnen 
Planverfahrens und wäre im Vergleich zur Größe des Plangebietes völ-
lig unverhältnismäßig.  
 
Dass die Kosten der Gutachten durch einen Investor übernommen wer-
den, ist gängige Praxis. Die Bewertung der Gutachten erfolgt durch die 
Fachverwaltung, so dass die Neutralität in jedem Fall gewahrt ist. 
 
Zu 3: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der Technischen Betrie-
be der Stadt Leverkusen zur Aufnahme des zusätzlichen Schmutzwas-
sers und des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers ausrei-
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chend leistungsfähig. Die gesicherte Erschließung (zu der die Entwäs-
serung gehört) wird durch den Investor hergestellt. Kosten für die All-
gemeinheit entstehen dadurch nicht.  
 
Zu 4: Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwassers 
negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich und 
wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährigen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation ergibt 
sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei Versa-
gen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Versagen 
des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) größer 
200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet überschwemmt. Bei 
Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Es wurde ein Bodengutachten erarbeitet, das neben der Frage der Ver-
sickerungsmöglichkeit des Niederschlagswassers auch Aussagen zum 
Baugrund und zur Standsicherheit bzw. Gründungsempfehlungen ent-
hält. Nach der vorliegenden umweltgeologischen Bodenuntersuchung 
(Middendorf Geoservice GbR, Oktober 2015) ist eine Versickerung von 
Niederschlagswasser im Plangebiet aufgrund des geringen Flurabstan-
des nicht realisierbar. Es wurden keine Überschreitungen der Grenz-
werte für die untersuchten Parameter (SM, inkl. Arsen, PAK und PCB) 
im Oberboden zwischen 0 - 10 cm unter Geländeoberkante im Plange-
biet festgestellt.  
 
Fragen der Haftung für Schäden während der Bauphase 
(Erschütterungen durch Baufahrzeuge) können nicht im Rahmen des 
Bebauungsplanes geklärt werden; ggf. ist vor Beginn der 
Baumaßnahme ein Beweissicherungsverfahren durchzuführen. 
 
Zu 5: Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Boden-
schutz- und Altlastenkataster der Stadt Leverkusen die Fläche AW 
0004 – Wupperaue-Bürrig ausgewiesen. Bei der Fläche handelt es sich 
um eine Teilfläche der historischen und rezenten Immissions- / Über-
schwemmungsflächen der Wupper. Eine umweltgeologische Untersu-
chung (Untersuchungsbericht Umweltgeologische Bodenuntersuchun-
gen Alte Garten Leverkusen, Middendorf Geoservice GmbH, Oktober 
2015) ergab, dass im Plangebiet keine nutzungseinschränkende Ge-
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fährdung im Hinblick auf die untersuchten Parameter (Schwermetalle, 
Arsen, PAK, PCB) nachgewiesen werden konnte. 
 
Zu 6: Das Vorhaben setzt die aufgelockerte Einfamilienhausbebauung 
der Umgebung fort. Gesetzlich vorgegebene Abstandflächen nach 
BauO NRW werden eingehalten. Eine Verletzung des 
Rücksichtnahmegebotes ist nicht erkennbar. Grundlage für den Bebau-
ungsplan ist Variante B des städtebaulichen Entwurfs. Garagen dürfen 
gemäß der BauO NRW an die Grundstücksgrenzen gebaut werden. 
Entsprechende Flächen für Garagen sind im Bebauungsplan festge-
setzt. 
 
Zu 7: Das Plangebiet ist bereits im gültigen vom Rat der Stadt Lever-
kusen beschlossenen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche 
dargestellt und damit Bauerwartungsland. Eine naturschutzrechtliche 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde durch einen Fachgutachter 
durchgeführt. Der Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die ge-
plante Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Zu 8: Zur Wahrung des Datenschutzes werden alle personenbezoge-
nen Daten geschwärzt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Durch den Fachbereich Tiefbau wurde im Juni 2012 über die Dauer von 
7 Tagen eine Verkehrszählung auf der Straße „Alte Garten“ durchge-
führt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Verkehrsbelastung auf der 
Straße „Alte Garten“ als gering zu bezeichnen ist und keine Durch-
gangsverkehre aufweist. Diese Untersuchung führte zu dem Ergebnis, 
dass die zu erwartende Verkehrszunahme auf der Straße „Alte Garten“ 
durch acht zusätzliche Einfamilienhäuser sehr gering ausfallen würde 
und zu bewältigen ist. Dies gilt erst recht für die reduzierte Anzahl von 
sechs Einfamilienhäusern. 
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation für die jetzt vorlie-
gende Planung wurden im Januar 2015 Zählungen auf der Straße "En-
tenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem 
Zeitpunkt war der Bebauungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich 
und größtenteils realisiert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen 
ausreichend leistungsfähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst 
zehn, jetzt sechs geplanten Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zu-
satzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neubebau-
ung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Veränderungen 
zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man davon aus-
gehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwoh-
nung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesondere unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im Rahmen. 
Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-Fahrten/Tag 
erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf 
Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
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hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Eine Verkehrsuntersuchung, die den bestehenden Verkehr im gesam-
ten Stadtteil beschreibt und bewertet, ist nicht Aufgabe eines einzelnen 
Planverfahrens.  
 
Die Nichteinhaltung des Tempolimits ist eine ordnungsbehördliche 
Thematik und keine des Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Im Plangebiet ist eine Stichstraße zur Erschließung der 
Wohngebäude vorgesehen. Durchgangsverkehr ist daher nicht zu 
befürchten.  
 
Zu 2: Die Einhaltung von maximalen Geschwindigkeiten ist ein 
ordnungsbehördliches Thema und nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes.  
 
Zu 3: Dass Baufahrzeuge auch über die Straße "Kämpenwiese" fahren, 
kann nicht ausgeschlossen werden, ist im Rahmen von Baumaßnah-
men von der Allgemeinheit aber hinzunehmen. Auch für die bereits be-
stehenden Gebäude in Bürrig wurden im Rahmen ihrer Entstehung alle 
Randerscheinungen von Baumaßnahmen von der Allgemeinheit hinge-
nommen. Der Straßenausbau erfolgt in der Regel in der Art, dass auch 
Lkw die Straße ohne Gefahr der Beschädigung befahren können. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des 
Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 
2040 auf 173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies 
Leverkusen bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt 
Leverkusen ist nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende 
Zahl an Wohnbevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. 
Derzeit müssen zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die 
Flüchtlinge realisiert werden. Schon allein aus dieser jüngsten 
Zuwanderungsentwicklung sind weitere, zum einen bezahlbare 
Wohnungen, aber auch familienorientierte Wohnangebote mit 
Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Das jetzige Plangebiet ist im Gegensatz zu dem 2006 vorgelegten 
Planungskonzept nur noch halb so groß. Im Flächennutzungsplan ist 
das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt und stellt damit eine 
politisch beschlossene Baulandpotentialfläche dar.  
 
Zu 2: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen. 
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
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Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Zu 3: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
berücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 2015) erarbeitet, die im 
Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen ließ. 
Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Zum anderen wurden durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Der 
Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebau-
ung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
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deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Die vorhandene Ostbaumwiese liegt innerhalb einer im FNP 
dargestellten Wohnbaufläche und ist damit Bauerwartungsland. 
 
Zu 4: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der 
Stadtentwässerungsbetriebe in der Lage, das zusätzliche 
Schmutzwasser aufzunehmen. Die Notwendigkeit der gedrosselten 
Einleitung des Niederschlagswassers wird im weiteren Verfahren 
geprüft. Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Über-
schwemmungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährde-
ten Bereichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenom-
men, der gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen 
Hochwasser und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im 
Vergleich zum Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesät-
tigte Bodenmassen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen 
Baukörper wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasser-
standes verändern. 
 
Zur Verkehrssicherheit siehe Stellungnahme der Verwaltung zu 2.  
 
Bei der Neuplanung von Wohngebieten sind die Orientierungswerte der 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) in die Abwägung einzustellen. 
Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan (Peutz Con-
sult, August 2018) kam zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte 
der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete an keinem der geplanten 
Gebäude eingehalten werden. Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen 
im Plangebiet existieren demnach Anforderungen an die Schalldäm-
mung der Außenbauteile von Gebäuden. Bei der Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden sind die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume 
mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 4109-1 „Schallschutz 
im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Januar 2018, Kapitel 7 
(DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür maßgebliche Außen-
lärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 63 dB(A) festgesetzt. 
Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die Nacht wird flächende-
ckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Auf die Bestandsbebauung hat die 
vorliegende Planung keine negativen Auswirkungen. 
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Die technische Infrastruktur (Ver- und Entsorgung) für die geplante 
Bebauung ist gesichert. Die in Bürrig vorhandene soziale Infrastruktur 
erfährt durch die Bebauung des Plangebietes eine größere Auslastung 
und wird dadurch gestärkt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Durch den Fachbereich Tiefbau wurde im Juni 2012 über die 
Dauer von 7 Tagen eine Verkehrszählung auf der Straße „Alte Garten“ 
durchgeführt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Verkehrsbelastung 
auf der Straße „Alte Garten“ als gering zu bezeichnen ist und keine 
Durchgangsverkehre aufweist. Diese Untersuchung führte zu dem Er-
gebnis, dass die zu erwartende Verkehrszunahme auf der Straße „Alte 
Garten“ durch acht zusätzliche Einfamilienhäuser sehr gering ausfallen 
würde und zu bewältigen ist. Dies gilt erst recht für die reduzierte An-
zahl von sechs Einfamilienhäusern. 
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation für das jetzige Be-
bauungsplanverfahren wurden im Januar 2015 Zählungen auf der Stra-
ße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu die-
sem Zeitpunkt war der Bebauungsplan Bürrig Nord bereits rechtsver-
bindlich und größtenteils realisiert. Im Ergebnis sind die vorhandenen 
Straßen ausreichend leistungsfähig, um den zusätzlichen Verkehr von 
zunächst zehn, jetzt sechs Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zu-
satzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neubebau-
ung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Veränderungen 
zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man davon aus-
gehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anliegerwoh-
nung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesondere unter 
Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im Rahmen. 
Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-Fahrten/Tag 
erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrserzeugung auf 
Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
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hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden.  
 
Die Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes für Bürrig kann nicht 
auf Kosten eines einzelnen Planverfahrens gefordert werden. 
 
Zu 2: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der 
Stadtentwässerungsbetriebe in der Lage, das zusätzliche 
Schmutzwasser aufzunehmen. Möglichkeiten der 
Niederschlagswasserversickerung wurden gutachterlich geprüft, 
müssen aber auf Grund des hohen Grundwasserstandes 
ausgeschlossen werden. Nach Auskunft der TBL (siehe E-Mail vom 
14.01.2016) kann das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser 
vollumfänglich vom vorhandenen Kanal aufgenommen werden.  
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Zu 3: Aufgrund der alten Baumbestände im Plangebiet wurde eine Ar-
tenschutzvorprüfung (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juni 2014) 
durchgeführt. Im Ergebnis ist eine essentielle Bedeutung des Plange-
biets oder des direkten Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat 
nicht erkennbar. Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Ent-
sprechende Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Mit dem ergänzenden Artenschutzgutachten (Planungsgruppe Grüner 
Winkel, Nümbrecht, Juli 2015), das aufgrund der Hinweise aus der Öf-
fentlichkeit auf Steinkauzvorkommen durchgeführt wurde, wurde zwei-
felsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vorlie-
gen.  
 
Zu 4: Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen 
Zugstrecke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesau-
tobahn A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult 
GmbH, August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 
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18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an kei-
nem der geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4-5 m hoch sein und eine Länge von meh-
reren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche Wir-
kung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich bei Wohnungen fest-
gesetzt, dass die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfü-
gen, mit einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten 
sind (z. B. schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sicherge-
stellt. 
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Zu 5: In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des 
Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 
2040 auf 173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Le-
verkusen bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Lever-
kusen ist nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an 
Wohnbevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müs-
sen zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge reali-
siert werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwick-
lung sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch fami-
lienorientierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforder-
lich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums wird auch die Bürriger 
Fläche benötigt. Das jetzige Plangebiet ist im Gegensatz zu dem 2006 
vorgelegten Planungskonzept nur noch halb so groß. Im Flächen-
nutzungsplan ist das Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt und 
stellt damit eine politisch beschlossene Baulandpotentialfläche dar. Das 
Plangebiet liegt im Siedlungszusammenhang und arrondiert die 
Ortslage Bürrig. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Das Plangebiet liegt innerhalb einer im Flächennutzungsplan 
dargestellten Wohnbaufläche und ist eine der letzten Baulandreserven 
in Bürrig. Bei einer Bebauung mit Einfamilienhäusern kann nicht von 
verdichteter Bebauung gesprochen werden. 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Zu 2: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
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Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Zu 3: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
berücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 2015) erarbeitet, die im 
Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen ließ. 
Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen.  
 
Zum anderen wurden durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Der 
Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebau-
ung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
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eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Zu 4: Der Bedarf an Wohnraum im allgemeinen und an 
Einfamilienhäusern im Besonderen ist nach wie vor groß. Die Schaffung 
von zusätzlichem Wohnraum wird die zentrale Planungsaufgabe der 
nächsten Jahre bleiben (siehe auch Stellungnahme der Verwaltung 
zu 1.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Auf die Website der Stadt Leverkusen wurden die Gutachten 
aufgrund der häufig sehr großen Dateien bisher nicht eingestellt. Es ist 
rechtlich vollkommen ausreichend, die für ein Bebauungsplanverfahren 
notwendigen Gutachten oder andere planungsrechtliche Unterlagen 
während der allgemeinen Öffnungszeiten der Bauverwaltung der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.  
 
Da inzwischen auch bei der Stadtverwaltung Leverkusen die Möglich-
keit besteht, die damit verbundenen großen Datenmengen im Internet 
zugänglich zu machen, wird dies im weiteren und zukünftigen Verfahren 
im Sinne einer größeren Bürgerfreundlichkeit zusätzlich erfolgen. 
 
Zu 2: In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des 
Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 
2040 auf 173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Le-
verkusen bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Lever-
kusen ist nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an 
Wohnbevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müs-
sen zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge reali-
siert werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwick-
lung sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch fami-
lienorientierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforder-
lich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Eigentum eines Investors, der auf der 
Fläche 6 Einfamilienhäuser realisieren möchte. Die Fläche liegt 
innerhalb einer im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche 
und gilt somit als Bauerwartungsland. Der Schaffung von Wohnraum 
wird gegenüber dem Erhalt der Obstbaumwiese höhere Priorität 
eingeräumt. Der Eingriff in Boden, Natur und Landschaft, der durch die-
sen Bebauungsplan vorbereitet wird, wird innerhalb des Plangebietes, 
nördlich der geplanten Bebauung, ausgeglichen. 
 
Zu 2.1: Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen 
Zugstrecke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesau-
tobahn A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult 
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GmbH, August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an kei-
nem der geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4 – 5 m hoch sein und eine Länge von 
mehreren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche 
Wirkung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich bei Wohnungen fest-
gesetzt, dass die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfü-
gen, mit einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten 
sind (z.B. schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sicherge-
stellt. 
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Zu 2.2: Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwas-
sers negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich 
und wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 
200-jähriges Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation 
ergibt sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei 
Versagen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Ver-
sagen des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) 
größer 200, z. B. BHW 400 oder 500, wird das Plangebiet über-
schwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser 
auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Zu 2.3: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der 
Stadtentwässerungsbetriebe in der Lage, das zusätzliche 
Schmutzwasser aufzunehmen. Möglichkeiten der 
Niederschlagswasserversickerung wurden gutachterlich geprüft, 
müssen aber auf Grund des hohen Grundwasserstandes 
ausgeschlossen werden. Gemäß der Stellungnahme der Technischen 
Betriebe Leverkusen (TBL) ist der vorhandene Kanal für die Aufnahme 
des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers vollumfänglich 
leistungsfähig.  
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Zu 2.4: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen. 
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Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018).  
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Zu 3: Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände einen 
potentiell hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Eulen-
vorkommen wurden vermutet. Eine Artenschutzvorprüfung (Planungs-
gruppe Grüner Winkel, Juni 2014) wurde durchgeführt.  
 
Im Ergebnis ist eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des 
direkten Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennbar. 
Quartiere sind von der Planung nicht betroffen.  
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Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzenden Arten-
schutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juli 2015) wurde 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vor-
liegen.  
 
Zu 4: Die Schaffung von Wohnraum hat auch vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen oberste Priorität in Leverkusen. Das Plange-
biet ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als 
Wohnbaufläche dargestellt und damit Bauerwartungsland. Die Planung 
arrondiert den bestehenden Siedlungsbereich und ist einer Neubebau-
ung an anderer Stelle auf der grünen Wiese vorzuziehen. 
 
Das aktuell gültige Leitbild "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" 
bedeutet nicht eine Priorisierung von § 34 BauGB-Flächen, sondern 
bauliche Ergänzungen im Ort bzw. am Siedlungsrand anstatt auf der 
"grünen Wiese", das trifft hier zu. 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird in Punkt 1 gefolgt. 
Den Äußerungen wird in den Punkten 2 bis 4 nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren be-
rücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung erarbeitet, 
die im Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des 
direkten Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen 
ließ. Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen.  
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzenden Arten-
schutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juli 2015) wurde 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vor-
liegen.  
 
Zum anderen wurden durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Der 
Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebau-
ung. Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft wer-
den im nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festge-
setzt. Auf der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obst-
baumwiese durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sor-
ten angelegt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschafts-
bildes und als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhan-
denen Pferdeweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz, in eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur 
landschaftlichen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nörd-
lich der geplanten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebens-
raumtypischen Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhal-
ten. 
 
Zu 2: Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Über-
schwemmungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährde-
ten Bereichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenom-
men, der gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen 
Hochwasser und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im 
Vergleich zum Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesät-
tigte Bodenmassen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen 
Baukörper wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasser-
standes verändern. 
 
Zu 3: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
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Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im Januar 
2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 
15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebauungsplan 
Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils realisiert. Im Er-
gebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungsfähig, um 
den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs geplanten Ein-
familienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
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Die Schaffung von Wohnraum hat auch vor dem Hintergrund der aktuel-
len Entwicklungen oberste Priorität in Leverkusen. Das Plangebiet ist im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als Wohnbau-
fläche dargestellt und damit Bauerwartungsland. Die Planung findet im 
Siedlungszusammenhang statt und arrondiert den bestehenden Sied-
lungsbereich von Bürrig. 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände einen potenti-
ell hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Eulenvor-
kommen wurden vermutet. Eine Artenschutzvorprüfung (Planungsgrup-
pe Grüner Winkel, Juni 2014) wurde durchgeführt. Im Ergebnis ist eine 
essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten Umfelds als 
Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennbar. Quartiere sind von 
der Planung nicht betroffen.  
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzenden Arten-
schutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juli 2015) wurde 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vor-
liegen. Für eine Einstellung des Planverfahrens aus Artenschutzgrün-
den liegen keinerlei Hinweise vor. 
 
Durch einen Fachgutachter wurde eine Bilanzierung des Eingriffs 
durchgeführt und es wurden Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. 
Der Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbe-
bauung. Auf der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obst-
baumwiese durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sor-
ten angelegt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschafts-
bildes und als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhan-
denen Pferdeweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz, in eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur 
landschaftlichen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nörd-
lich der geplanten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebens-
raumtypischen Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhal-
ten. 
 
Bäume unterliegen in Leverkusen nicht dem Schutz einer Satzung, so 
dass Rodungen grundsätzlich zulässig sind, wenn sie keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände auslösen.   
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Die Schaffung von Wohnraum hat auch vor dem Hintergrund der aktuel-
len Entwicklungen oberste Priorität in Leverkusen. Das Plangebiet ist im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als Wohnbau-
fläche dargestellt und damit Bauerwartungsland. Die Planung arrondiert 
den bestehenden Siedlungsbereich und ist einer Neubebauung an an-
derer Stelle im Außenbereich vorzuziehen. 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde eine naturschutzrechtliche 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durch einen Fachgutachter 
durchgeführt. Der Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die ge-
plante Wohnbebauung. Auf der bisher intensiv genutzten Pferdeweide 
wird eine Obstbaumwiese durch Pflanzung von 30 Obsthochstämmen 
heimischer Sorten angelegt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung 
des Landschaftsbildes und als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbe-
reich der vorhandenen Pferdeweide, in Anlehnung der Rahmenrichtli-
nien Vertragsnaturschutz, in eine extensiv genutzte Glatthaferwiese 
umgewandelt. Zur landschaftlichen Einbindung und als ökologischer 
Ausgleich wird nördlich der geplanten Bebauung eine freiwachsende 
Hecke mit lebensraumtypischen Sträuchern und Baumen gepflanzt und 
dauerhaft erhalten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Die Hinweise und Ergänzungen zur Begründung werden 
aufgenommen. Der Begriff des „Reiterhof“ wurde aus der Begründung 
gestrichen. Die Bestandssituation sowie die Umweltauswirkungen durch 
die Planung sind im Umweltbericht zum Bebauungsplan sach- und 
fachgerecht beschrieben.  
 
Im Verfahren wurden durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Der 
Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebau-
ung. Auf der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obst-
baumwiese durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sor-
ten angelegt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschafts-
bildes und als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhan-
denen Pferdeweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz, in eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur 
landschaftlichen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nörd-
lich der geplanten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebens-
raumtypischen Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhal-
ten. 
 
Zu 2: Der Hinweis zum landwirtschaftlichen Verkehr auf der Straße „Al-
te Garten“ wird in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu 3: Die Auswirkungen auf die relevanten Schutzgüter und die Eingrif-
fe in Natur und Landschaft wurden im Umweltbericht beschrieben und 
unter Berücksichtigung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben be-
wertet. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation 
werden im Umweltbericht aufgezeigt.  
 
Durch das Planvorhaben werden ein aufgelassener alter Obstgarten mit 
Gebüschstrukturen und Einzelbäumen im Randbereich vollständig in 
Anspruch genommen. Im Bebauungsplan ist der Ausgleich der Eingriffe 
in Natur und Landschaft auf den nördlich an die Bebauung angrenzen-
den freien Flächen zu 100 % als private Obstbaumwiese vorgesehen. 
Diese Flächen sind in den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes einbezogen.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen des im Plangebiet besonders schutz-
würdigen Bodens und seiner Funktionen infolge der Bodenversiegelung 
und Überbauung können trotz Schutzmaßnahmen und Teilkompensati-
on der Auswirkungen nicht vollständig vermieden werden. Es erfolgt 
eine Neuversiegelung besonders schutzwürdiger Böden von ca. 
0,35 ha. 
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Die Umweltprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die Umweltauswir-
kungen sowie die Wechselwirkungen bei Berücksichtigung aller darge-
stellten landschaftspflegerischen Maßnahmen für das Schutzgut Boden 
erheblich, für die sonstigen Schutzgüter als weniger bzw. nicht erheb-
lich einzustufen sind. Der Verlust von lokalklimatisch wirksamen Vege-
tationsstrukturen durch die Bebauung des Plangebiets wird als nicht 
erheblich eingestuft. 
 
Zu 4: In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des 
Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
(IT.NRW) wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 
2040 auf 173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Le-
verkusen bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Lever-
kusen ist nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an 
Wohnbevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müs-
sen zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge reali-
siert werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwick-
lung sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch fami-
lienorientierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforder-
lich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Die Schaffung von Wohnraum hat vor dem Hintergrund der aktuellen 
Entwicklungen oberste Priorität in Leverkusen. Das Plangebiet ist im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen bereits als 
Wohnbaufläche dargestellt und damit Bauerwartungsland. Die Planung 
liegt im Siedlungszusammenhang und arrondiert die bestehende Orts-
lage Bürrig und entspricht damit dem städtebaulichen Leitbild Innen- vor 
Außenentwicklung. 
 
Zu 5: Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu 3. 
 
Zu 6: Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu 3. 
 
Zu 7: Die Gutachten werden durch die entsprechenden Fachbereiche 
der Verwaltung überprüft, so dass die Neutralität in jedem Fall gegeben 
ist. Die Stadt pflegt grundsätzlich das Prinzip der Kostenneutralität; der 
Eigentümer hat alle Kosten des Verfahrens und der Realisierung zu 
tragen. Dies entspricht dem üblichen Vorgehen der Stadt aufgrund von 
Personalknappheit. Die Planungshoheit verbleibt bei der Stadt. 
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Zu 8: Aufheben kann man nur rechtsverbindliche Pläne. 
 
Zu 9: Die Bebauung soll maximal zwei Vollgeschosse erhalten. Eine 
Begrenzung auf ein Geschoss wäre hinsichtlich des dringenden Wohn-
raumbedarfs und des Ziels des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden nicht angemessen und würde sich auch nicht in Umgebung ein-
fügen. 
 
Zu 10: Im Bebauungsplan ist zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und 
Landschaft die Umsetzung von vorrangig ökologisch ausgerichteten 
Kompensationsmaßnahmen auf den nördlich an die Bebauung angren-
zenden freien Flächen vorgesehen. Diese Flächen wurden in den räum-
lichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen. Der natur-
schutzrechtliche Ausgleich erfolgt somit innerhalb des Plangebietes.  
 
Zu 11: Mehrheitlich haben die Eigentümer der östlich gelegenen Flur-
stücke ein Bebauungsplanverfahren für ihre Flurstücke abgelehnt. Die 
genannten Flurstücke liegen heute im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB, für ihre Bebaubarkeit wäre ein entsprechendes Bebauungs-
planverfahren notwendig. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt die oben 
genannten Eigentümer einen Entwicklungswunsch haben, könnte bei 
entsprechendem politischem Willen dort ein entsprechendes Verfahren 
eingeleitet werden.  
 
Zu 12: Das Plangebiet ist bereits als Wohnbaufläche im gültigen Flä-
chennutzungsplan dargestellt. Siehe auch Stellungnahme der Verwal-
tung zu 4. 
 
Zu 13: Siehe Stellungnahme der Verwaltung zu 3, 4, 10 und 12 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen zu Punkt 1 wird gefolgt. 
Den Äußerungen zu den Punkten 2 bis 13 wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Bei der Stromtrasse handelt es sich um eine 220 kV- Gemeinschafts-
leitung Amprion/DB Energie. Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes liegt außerhalb des 46 m breiten Schutzstreifens der Leitung, so 
dass von Auswirkungen auf das Plangebiet nicht ausgegangen wird. 
Sowohl der Fachbereich Umwelt als auch der Fachbereich Gesundheit 
wurden an der Planung beteiligt; Stellungnahmen diesbezüglich wurden 
nicht vorgebracht.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwassers 
negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich und 
wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährigen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation ergibt 
sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei Versa-
gen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Versagen 
des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) größer 
200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet überschwemmt. Bei 
Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 Wasserhaushaltsgesetz jeden Bauherrn verpflichtet, sich 
gegen Hochwasser und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das 
im Vergleich zum Grundwasserkörper (zusammenhängende wasserge-
sättigte Bodenmassen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehe-
nen Baukörper wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwas-
serstandes verändern. 
 
Die Tragfähigkeit des Baugrundes wurde fachgutachterlich nachgewie-
sen (Geotechnischer Bericht, Neubau von neun Wohnhäusern mit Ga-
ragen Alte Garten in Leverkusen-Bürrig, Middendorf Geoservice GBR, 
Leverkusen, Oktober 2015). Auf die hierin ausgesprochenen Empfeh-
lungen zur Gründung wird verwiesen. 
 
Fragen der Haftung für Schäden während der Bauphase können nicht 
im Rahmen des Bebauungsplanes geregelt werden. 
 
Zu 2: Fragen der Haftung für erschütterungsbedingte Schäden können 
nicht im Rahmen des Bebauungsplanes geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung zu 1 wird teilweise gefolgt, der Äußerung zu 2 wird nicht 
gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen Zugstre-
cke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesautobahn 
A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 
August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an keinem der 
geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4 – 5 m hoch sein und eine Länge von 
mehreren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche 
Wirkung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
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Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich bei Wohnungen fest-
gesetzt, dass die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfü-
gen, mit einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten 
sind (z. B. schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sicherge-
stellt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der Technischen Betriebe der 
Stadt Leverkusen sowohl zur Aufnahme des zusätzlichen Schmutzwas-
sers als auch des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers 
ausreichend leistungsfähig.  
 
Das Plangebiet wird zudem durch den Rückstau des Rheinhochwas-
sers negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich 
und wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 
200-jährigen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation 
ergibt sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei 
Versagen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Ver-
sagen des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) 
größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet über-
schwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser 
auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan „Bürrig-Nord“ bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen. Die Zahl der Wohneinheiten 
wurde im Vergleich zu der ursprünglich angedachten Planung - das 
Planverfahren für die „große Lösung“ wurde 2007 eingestellt - ungefähr 
halbiert. Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplan-
te Neubebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Ver-
änderungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man 
davon ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine An-
liegerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbeson-
dere unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Zu 2: Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig 
hergestellt worden, insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträ-
ge gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) durch die Anlieger gezahlt 
worden, obwohl sie die Straße täglich benutzen. Nach dem Endausbau 
haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich Erschlie-
ßungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unabhängig 
von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau ohne neues 
Baugebiet entstehen. 
 
Zu 3: Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine 
Sicht, Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern 
selbst verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung 
zu einer Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der 
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Verkehrssituation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebau-
ungsplanverfahrens geregelt werden.  
 
Der Zufahrtsbereich von der Straße „Alte Garten“ in die Planstraße 
wurde in den Geltungsbereich einbezogen, um die erforderliche Fläche 
zum Einbiegen zu sichern. In diesem Bereich wird ein Parkverbot zu 
beschildern sein. Im Bebauungsplan ist die nicht festsetzbar. Dafür sind 
neun Parkplätze im öffentlichen Straßenraum der Planstraße geplant, 
die der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.  
 
Zu 4: Fragen der Haftung für Schäden durch Schwerlastverkehr 
während der Bauphase können nicht im Rahmen des Bebauungsplanes 
geregelt werden. Baustellenverkehr ist hinzunehmen. Die Straße „Alte 
Garten“ ist noch nicht endausgebaut, d. h. bisher hat nur die Stadt ge-
zahlt, die Anlieger noch nie, obwohl sie sie immer nutzen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände einen potenti-
ell hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Eulenvor-
kommen wurden vermutet. Eine Artenschutzvorprüfung (Planungsgrup-
pe Grüner Winkel, Juni 2014) wurde durchgeführt.  
 
Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten beauftragt. Mit dem ergänzenden Arten-
schutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Juli 2015) wurde 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz nicht vor-
liegen. Die Prüfung ergab, dass bei Einhaltung der üblichen Vermei-
dungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände bei planungsrelevanten 
Arten oder sonstigen europäischen Vogelarten eintreten. Eine essenti-
elle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten Umfelds als Nah-
rungshabitat oder Jagdhabitat ist nicht erkennbar. Quartiere sind von 
der Planung nicht betroffen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
sind daher nicht erforderlich. 
 
Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren zudem 
berücksichtigt, indem durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen wur-
den. Der Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante 
Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstämmen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Bäumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Die vorhandene Ostbaumwiese liegt innerhalb einer im FNP 
dargestellten Wohnbaufläche und ist damit Wohnbaupotentialfläche. 
Das Plangebiet liegt im Siedlungszusammenhang und arrondiert den 
Siedlungsbereich Bürrig. Einer Bebauung dieser Fläche wird vor dem 
Hintergrund des dringenden Bedarfs an Wohnraum Priorität vor dem 
Erhalt der Obstbaumwiese eingeräumt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der Technischen Betrie-
be der Stadt Leverkusen sowohl zur Aufnahme des zusätzlichen 
Schmutzwassers als auch des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers ausreichend leistungsfähig. Die gesicherte Erschlie-
ßung (zu der die Entwässerung gehört) ist durch den Investor herzustel-
len. Die Stadt wird hierzu einen Erschließungsvertrag mit dem Investor 
abschließen. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Zu 2: Fragen nach der Solvenz der genannten Person, die nicht der 
Investor ist, sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Im 
Erschließungsvertrag wird geregelt, dass der Investor die Planstraße 
herstellt und diese anschließend kostenfrei an die Stadt übergibt. Der 
Stadt entstehen keine Kosten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
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Zu 2: Die Themen Natur und Tierschutz wurden im Verfahren 
berücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 2015) erarbeitet, die im 
Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen ließ. 
Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Zum anderen wurden durch einen Gutachter im weiteren Verfahren 
eine Bilanzierung des Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen 
vorgeschlagen. Der Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die ge-
plante Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstömmen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Zu 3: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind insgesamt zwei 
Beteiligungsverfahren im § 3 Absatz 1 und Absatz 2 des Baugesetzbu-
ches gesetzlich verankert. Neben der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die hiermit durchgeführt wurde, wird die Öffentlichkeit ein zweites 
Mal während der öffentlichen Auslegung beteiligt. Dann haben die Bür-
ger während einer einmonatigen Auslegungsfrist erneut die Möglichkeit, 
Äußerungen und Stellungnahmen vorzubringen, über die dann der Rat 
im Einzelnen entscheidet. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Unabhängig davon, dass 1 km Schulweg auch von Kindern in 
ca. 15 Minuten fußläufig bewältigt werden kann, ist für die 
Verkehrssituation außerhalb des Plangebietes der Bebauungsplan nicht 
verantwortlich.  
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im Januar 
2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 
15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebauungsplan 
Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils realisiert. Im Er-
gebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungsfähig, um 
den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs geplanten Ein-
familienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
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verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Es ist gängige Praxis, dass die Kosten für die Gutachter vom Investor 
übernommen werden. Die unabhängigen Gutachter sind der Stadt 
Leverkusen durch jahrelange Tätigkeit bekannt. Die Gutachten wurden 
zudem in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung erstellt und durch 
die Fachdienststellen der Verwaltung geprüft. Die Neutralität ist damit 
ausreichend gewährleistet.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für die Verkehrssituation außerhalb des Plangebietes ist der Bebau-
ungsplan nicht verantwortlich. Die Einrichtung eines Halteverbotes in 
der Straße „Entenpfuhl“ ist nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 
Gleichwohl wurde sie dem zuständigen Fachbereich Straßenverkehr 
zugeleitet.  
 
Derzeit ist auf der östlichen Straßenseite ein absolutes Haltverbot aus-
geschildert, um bereits bestehende gesetzliche Haltverbote zu verdeut-
lichen. Die Straße „Entenpfuhl“ besitzt an dieser Örtlichkeit überwie-
gend einen schmalen Straßenquerschnitt. Wenn abzüglich der parken-
den/haltenden Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand weniger als drei 
Meter aufgrund des Straßenquerschnitts verbleiben, ergibt sich somit 
kraft Gesetzes ein Haltverbot. Dieses Verbot soll mit der vorhandenen 
Beschilderung verdeutlicht werden. Auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite grenzen verschiedene private Grundstücke an. Im Rahmen 
von mehreren Ortsterminen wurde festgestellt, dass Anwohner ihr 
Fahrzeug überwiegend auf den privaten Grundstücken parken, so dass 
lediglich ein Teilstück der Fahrzeuge auf die Straße ragt. Diese Teilstü-
cke beeinträchtigen den öffentlichen Verkehrsraum jedoch nur minimal, 
zumal die notwendige Straßenbreite von mindestens drei Metern wei-
terhin erfüllt bleibt. Weiterhin wirkt sich dieses Parkverhalten als zusätz-
liche Verkehrsberuhigung in der Straße aus. Zudem wurde festgestellt, 
dass aufgrund Heckenbewuchs und Pollern auf den Privatgrundstücken 
ein weitreichendes halbseitiges Parken auf der Straße nicht möglich ist, 
so dass ausreichend Ausweichflächen gegeben sind. Aus den o. g. 
Gründen kann die Durchführung der gewünschten Maßnahme nicht 
erfolgen.  
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im Januar 
2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 
15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebauungsplan 
Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils realisiert. Im Er-
gebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungsfähig, um 
den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs geplanten Ein-
familienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
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Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im Januar 
2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 
15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebauungsplan 
Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils realisiert. Im Er-
gebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungsfähig, um 
den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs geplanten Ein-
familienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für die bestehende Verkehrssituation außerhalb des Plangebietes ist 
der jetzt geplante Bebauungsplan nicht verantwortlich. Die Einrichtung 
eines Halteverbotes in der Straße „Entenpfuhl“ ist nicht Bestandteil die-
ses Bebauungsplanes. Gleichwohl wurde sie dem zuständigen Fachbe-
reich Straßenverkehr zugeleitet. 
 
Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im Januar 
2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISAPLAN, 
15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebauungsplan 
Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils realisiert. Im Er-
gebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungsfähig, um 
den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs geplanten Ein-
familienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
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Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der Technischen Betrie-
be der Stadt Leverkusen sowohl zur Aufnahme des zusätzlichen 
Schmutzwassers als auch des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers ausreichend leistungsfähig. Die gesicherte Erschlie-
ßung (zu der die Entwässerung gehört), ist durch den Investor herzu-
stellen.  
 
Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwassers nega-
tiv beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich und wird 
durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährlichen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation 
ergibt sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei 
Versagen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Ver-
sagen des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) 
größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet über-
schwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser 
auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen Zugstre-
cke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesautobahn 
A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 
August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an keinem der 
geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
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Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4 – 5 m hoch sein und eine Länge von 
mehreren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche 
Wirkung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich bei Wohnungen fest-
gesetzt, dass die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein 
Fenster zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfü-
gen, mit einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten 
sind (z.B. schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sicherge-
stellt. 
 
Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
berücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 2015) erarbeitet, die im 
Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen ließ. 
Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Zum anderen wurden durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Der 
Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebau-
ung.  
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Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstämmen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Zu 2: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
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hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze durch die Anlieger wäre die 
Umgestaltung zu einer Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Ver-
besserung der Verkehrssituation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen 
dieses Bebauungsplanverfahrens geregelt werden. 
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Zu 2: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
berücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 2015) erarbeitet, die im 
Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen ließ. 
Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Zum anderen wurden durch einen Gutachter eine Bilanzierung des 
Eingriffs durchgeführt und Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan 
festgesetzt. Der Ausgleich erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes im direkten Anschluss an die ge-
plante Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstämmen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Bäumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
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Zu 2: Der vorhandene Kanal ist nach Auskunft der Technischen Betrie-
be der Stadt Leverkusen sowohl zur Aufnahme des zusätzlichen 
Schmutzwassers als auch des im Plangebiet anfallenden Nieder-
schlagswassers ausreichend leistungsfähig. Die gesicherte Erschlie-
ßung (zu der die Entwässerung gehört) ist durch den Investor herzustel-
len.  
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen Zugstre-
cke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesautobahn 
A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 
August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an keinem der 
geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4 – 5 m hoch sein und eine Länge von 
mehreren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche 
Wirkung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
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schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgebliche Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich festgesetzt, bei Woh-
nungen die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein Fenster 
zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen mit 
einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten (z.B. 
schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt. 
 
Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
berücksichtigt. So wurde zum einen eine Artenschutzprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 2015) erarbeitet, die im 
Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennen ließ. 
Auch Quartiere sind von der Planung nicht betroffen. Entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 
 
Zum anderen wurde eine naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung durch einen Fachgutachter durchgeführt. Der Ausgleich 
erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstämmen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandenen Pfer-
deweide, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
Zu 3: Der Eingriff in das Gebiet wird gemäß Naturschutzrecht ausgegli-
chen, siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 2. 
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Zur Verkehrssituation siehe Stellungnahme der Verwaltung zu Punkt 1. 
Die Verkehrszunahme liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen 
Schwankung“, d. h. der Mehrverkehr durch die geplante Bebauung ist 
nicht wahrnehmbar. Der „Durchgangsverkehr“ auf der Straße „Alte Gar-
ten“ beschränkt sich auf Verkehr zur Reuschenberger Mühle/Reitstall. 
Die fußläufige Erreichbarkeit der Schule bezieht sich auf die Entfer-
nung. Darauf, dass die Straße noch nicht endausgebaut ist und Eltern 
ihre Kinder zur Schule fahren, hat der Bebauungsplan keinen Einfluss. 
Zu den Lärmschutzmaßnahmen siehe Stellungnahme der Verwaltung 
zu Punkt 2. 
 
Auch die Fläche östlich des Plangebietes befindet sich innerhalb einer 
Wohnbaufläche des wirksamen Flächennutzungsplanes. Um die 
Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit Wohn-
raum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese können z. B. 
über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung und zwei-
tens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit vorhande-
nen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor diesem 
Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. Weiterhin 
ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von Wohn-
baupotenzialflächen notwendig. Es kann daher nicht ausgeschlossen 
werden, dass diese Fläche mittelfristig ebenfalls beplant wird.  
 
Zu 4: Das Plangebiet eignet sich nicht für eine Bebauung mit 
preiswertem Wohnraum, der üblicherweise in mehrgeschossigen 
Gebäuden untergebracht ist. Das Vorhaben setzt die aufgelockerte 
Einfamilienhaus-Wohnbebauung der Umgebung fort. Dennoch trägt 
auch dieses Vorhaben zur Entlastung der Wohnsituation bei, wenn 
junge Familien, die im Plangebiet Eigentum erwerben, ihre bisherigen 
Wohnungen frei ziehen und diese wieder dem Wohnungsmarkt zur 
Verfügung stellen.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1 und 2: Dass im Außenbereich nach § 35 BauGB nicht allgemein 
gebaut werden darf, ist richtig. Lediglich einzelne privilegierte Vorhaben 
wie zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe sind hier zulässig. Genau 
aus diesem Grund soll jetzt der Bebauungsplan aufgestellt werden. 
Gemäß § 1 Absatz 3 Baugesetzbuch haben die Gemeinden Bauleitplä-
ne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich ist. Nach Rechtsverbindlichkeit des 
Bebauungsplanes werden Vorhaben nicht mehr nach § 35, sondern 
nach § 30 BauGB beurteilt. Eine Verletzung geltenden Rechts ist nicht 
erkennbar. 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Die Schaffung von Wohnraum hat vor dem Hintergrund der aktuellen 
Entwicklungen oberste Priorität in Leverkusen. Das Plangebiet ist im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen bereits als 
Wohnbaufläche dargestellt und damit Bauerwartungsland. Die Planung 
liegt im Siedlungszusammenhang und arrondiert die bestehende Orts-
lage Bürrig. 
 
Zu 3: Das Plangebiet tangiert den Umgebungsschutz der Denkmäler 
Reuschenberger Mühle und Cronenberg-Kreuz. Die Untere Denkmal-
behörde wurde im Verfahren beteiligt. Entsprechende gestalterische 
Festsetzungen wurden im Bebauungsplan getroffen. Für die geplanten 
Wohngebäude sind demnach nur Satteldächer zulässig sowie nicht 
glänzende, dunkle Eindeckungen. Auch sind blaue, gelbe und grüne 
Putzflächen unzulässig.  
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Zu 4: Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des rechtswirksamen 
Landschaftsplanes der Stadt Leverkusen mit dem Entwicklungsziel „Er-
halt einer mit natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig 
ausgestatteten Landschaft“. Die Festsetzungen des Landschaftsplanes 
treten mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes zurück. Zurzeit be-
findet sich der Landschaftsplan in der Neuaufstellung. Im Entwurf 
(Stand: 2012) ist der Bereich des Plangebietes, der als Wohngebiet 
entwickelt werden soll, nicht als Bestandteil des Landschaftsplanes 
dargestellt. 
 
Zu 5: Empfehlungen zu technischen Vorkehrungen zum Schutz vor 
hoch anstehendem Grundwasser und aufsteigendem Qualmwasser bei 
Hochwasser werden in den Bebauungsplan als Hinweis aufgenommen.  
 
Zu 6: Dass im Rahmen eines Lärmgutachtens keine Messungen erfol-
gen, sondern Lärmwerte berechnet werden, ist gängige Praxis und 
ergibt sich aus den gesetzlichen Grundlagen. Grundsätzlich wird zwi-
schen Orientierungswerten und Grenzwerten unterschieden. Grenzwer-
te existieren für gewerblichen Lärm und sind zwingend einzuhalten; 
gewerblicher Lärm liegt im Plangebiet nicht vor. Zur Beurteilung von 
Lärmbelastungen durch Verkehrslärm, wie hier im Plangebiet vorlie-
gend, dienen Orientierungswerte, die grundsätzlich einer Abwägung 
offen stehen. 
 
Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen Zugstre-
cke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesautobahn 
A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult GmbH, 
August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an keinem der 
geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4-5 m hoch sein und eine Länge von meh-
reren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche Wir-
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kung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgeblichen Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich festgesetzt, bei Woh-
nungen die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein Fenster 
zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen mit 
einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten (z. B. 
schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt. 
 
Zu 7: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
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Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird in Punkt 5 gefolgt, in den übrigen Punkten nicht 
gefolgt.  
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen 
Zugstrecke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesau-
tobahn A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult 
GmbH, August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an kei-
nem der geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4-5 m hoch sein und eine Länge von meh-
reren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche Wir-
kung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgeblichen Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich festgesetzt, bei Woh-
nungen die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein Fenster 
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zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen mit 
einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten (z. B. 
schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt. 
 
Zu 2: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
umfassend berücksichtigt. So wurde zum einen eine 
Artenschutzprüfung (Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 
2015) erarbeitet, die im Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plan-
gebietes oder des direkten Umfeldes als Nahrungshabitat oder Jagdha-
bitat nicht erkennen ließ. Auch Quartiere sind von der Planung nicht 
betroffen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht er-
forderlich. 
 
Zu 3: Es wurde eine naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichs- 
bilanzierung durch einen Fachgutachter durchgeführt. Der Ausgleich 
erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebauung.  
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Die Schaffung von Wohnraum hat vor dem Hintergrund der aktuellen 
Entwicklungen oberste Priorität in Leverkusen. Das Plangebiet ist im 
wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als Wohnbau-
fläche dargestellt und damit Bauerwartungsland. Das Plangebiet ist 
eine der letzten Baulandreserven in Bürrig. Die Planung liegt im Sied-
lungszusammenhang und arrondiert die bestehende Ortslage. 
 
Zu 4: Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft wer-
den im nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festge-
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setzt. Auf der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obst-
baumwiese durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sor-
ten angelegt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschafts-
bildes und als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhan-
dene Pferdewerde, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnatur-
schutz, in eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur 
landschaftlichen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nörd-
lich der geplanten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebens-
raumtypischen Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhal-
ten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird in Punkt 3 gefolgt, in den übrigen Punkten nicht 
gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wurden im 
Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchgeführt (ISA-
PLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der Bebau-
ungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils reali-
siert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leistungs-
fähig, um den zusätzlichen Verkehr von zunächst zehn, jetzt sechs ge-
planten Einfamilienhäusern aufzunehmen.  
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der Straßen (zugeparkt, keine Sicht, 
Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den Anliegern selbst 
verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umgestaltung zu einer 
Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesserung der Verkehrssi-
tuation. Dies kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
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Zu 2: Auf das Plangebiet wirken Lärmimmissionen der viergleisigen 
Zugstrecke der Deutschen Bahn (Köln - Düsseldorf) und der Bundesau-
tobahn A 3 ein. Eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult 
GmbH, August 2018) ergab, dass die Orientierungswerte der DIN 
18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete an kei-
nem der geplanten Gebäude eingehalten werden. Die gutachterliche 
Untersuchung berücksichtigt in Abstimmung mit dem zuständigen 
Fachbereich auch die neuesten Entwicklungen im Zugverkehr. 
 
Den Berechnungsergebnissen zufolge wird an keinem der geplanten 
Gebäude der in einem allgemeinen Wohngebiet zum Tageszeitraum 
zulässige schalltechnische Orientierungswert von 55 dB(A) und der 
zum Nachtzeitraum zulässige schalltechnische Orientierungswert von 
45 dB(A) eingehalten. An der nordöstlichen Seite des Baufeldes erge-
ben sich Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) im Tages- und bis zu 
57 dB(A) im Nachtzeitraum. Ursache hierfür ist insbesondere der 
Schienenverkehr auf der etwa 120 m entfernten viergleisigen Zugstre-
cke zwischen Köln und Düsseldorf. 
 
Aufgrund der Abstands- und Höhenverhältnisse und der bereits vor-
handenen Schallschutzwand an der Bahntrasse wird eine weitere 
Schallabschirmung auf dem Plangebiet wenig flächendeckende Wir-
kung zeigen. Aktive Schallschutzmaßnahmen an der Bahntrasse oder 
der A3 müssten mindestens 4-5 m hoch sein und eine Länge von meh-
reren hundert Metern aufweisen, um überhaupt eine zusätzliche Wir-
kung zu erzielen. Es werden deshalb passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. 
 
Aufgrund der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet existieren Anfor-
derungen an die Schalldämmung der Außenbauteile von Gebäuden. 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind die Außenbauteile 
schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach 
DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 
Januar 2018, Kapitel 7 (DIN 4109-1: 2018-01) auszubilden. Der dafür 
maßgeblichen Außenlärmpegel La für den Tag wird flächendeckend mit 
63 dB(A) festgesetzt. Der maßgebliche Außenlärmpegel La für die 
Nacht wird flächendeckend mit 66 dB(A) festgesetzt. Hierdurch wird 
eine ausreichende Schalldämmung sichergestellt. 
 
Ausnahmsweise kann von den getroffenen Festsetzungen zum passi-
ven Schallschutz abgewichen werden, soweit mittels eines Sachver-
ständigen für Schallschutz nachgewiesen wird, dass infolge eines nied-
rigeren maßgeblichen Außenlärmpegels geringere Anforderungen an 
die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zu stellen sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachtwerte wurde zusätzlich festgesetzt, bei Woh-
nungen die dem Schlafen dienenden Räume, die nicht über ein Fenster 
zu Fassaden mit Beurteilungspegeln ≤ 45 dB(A) nachts verfügen mit 



Bebauungsplan Nr. 165/II                                                                                                     Seite 173 
 

 
 

einer geeigneten, fensterunabhängigen Lüftung auszustatten (z. B. 
schallgedämmte Lüftungssysteme). Durch die vorgesehenen Lärm-
schutzmaßnahmen werden gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt. 
 
Zu 3: Das Plangebiet wird durch den Rückstau des Rheinhochwassers 
negativ beeinflusst. Es liegt im hochwassergefährdeten Bereich und 
wird durch einen Deich geschützt, der das Gebiet bis zu einem 200-
jährlichen Hochwasser (BHW 200) sichert. Eine Gefahrensituation 
ergibt sich bei Extremhochwässern des Rheins > BHW 200 bzw. bei 
Versagen der Hochwasserschutzeinrichtung (Rückstaudeich). Bei Ver-
sagen des Deiches oder bei einem Bemessungshochwasser (BHW) 
größer 200, z. B. BHW 300 oder 500, wird das Plangebiet über-
schwemmt. Bei Hochwasser ist davon auszugehen, dass Qualmwasser 
auftritt. 
 
Da das Plangebiet zwar außerhalb des gesetzlichen Überschwem-
mungsgebietes, aber noch innerhalb des hochwassergefährdeten Be-
reichs liegt, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen, der 
gemäß § 5 WHG jeden Bauherrn verpflichtet, sich gegen Hochwasser 
und aufsteigendes Grundwasser abzusichern. Das im Vergleich zum 
Grundwasserkörper (zusammenhängende wassergesättigte Boden-
massen) verschwindend kleine Volumen der vorgesehenen Baukörper 
wird weder die Höhe noch den Verlauf des Grundwasserstandes ver-
ändern. 
 
Zu 4: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
umfassend berücksichtigt. So wurde zum einen eine 
Artenschutzprüfung (Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 
2015) erarbeitet, die im Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plan-
gebietes oder des direkten Umfeldes als Nahrungshabitat oder Jagdha-
bitat nicht erkennen ließ. Auch Quartiere sind von der Planung nicht 
betroffen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht er-
forderlich. 
 
Zum anderen wurde eine naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung durch einen Fachgutachter durchgeführt. Der Ausgleich 
erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandene Pfer-
dewerde, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
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planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Im Bebauungsplan ist die Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebietes geplant. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1 und 2: Es liegt in der Planungshoheit der Stadt Leverkusen, 
Planungsrecht für dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. 
Nationale und internationale rechtliche Vorgaben (zum Beispiel Arten-
schutz) finden dabei Berücksichtigung. 
 
In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 des Lan-
desbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) 
wird für die Stadt Leverkusen ein Bevölkerungswachstum bis 2040 auf 
173.600 Einwohner prognostiziert. Am 31.10.2016 wies Leverkusen 
bereits eine Einwohnerzahl von 166.144 auf. Die Stadt Leverkusen ist 
nicht nur vor die Aufgabe gestellt, für die zunehmende Zahl an Wohn-
bevölkerung ausreichenden Wohnraum zu schaffen. Derzeit müssen 
zusätzlich noch angemessene Unterkünfte für die Flüchtlinge realisiert 
werden. Schon allein aus dieser jüngsten Zuwanderungsentwicklung 
sind weitere, zum einen bezahlbare Wohnungen, aber auch familienori-
entierte Wohnangebote mit Eigentumsbildung dringend erforderlich. 
 
Um die Wohnbevölkerung bis 2020 und darüber hinaus ausreichend mit 
Wohnraum zu versorgen, fehlen derzeit Wohnbauflächen. Diese kön-
nen z. B. über eine zumindest in Teilen höhere Dichte der Bebauung 
und zweitens aus dem Bestand heraus entwickelt werden. Die derzeit 
vorhandenen Bauflächenpotenziale für den Wohnungsbau müssen vor 
diesem Hintergrund in Gänze einer Wohnnutzung zugeführt werden. 
Weiterhin ist zur Deckung des Bedarfes eine verstärkte Aktivierung von 
Wohnbaupotenzialflächen notwendig. 
 
Zu 3: Im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan wurde auch 
geprüft, ob die Nähe des Plangebietes zum genannten FFH-Gebiet eine 
FFH-Vorprüfung erforderlich macht. Diese konnte verneint werden. Im 
Rahmen des Landschaftspflegerischen Fachbeitrags wurden Vermei-
dungs-, Minderungs- und Ausgleichmaßnahmen entwickelt. Die pla-
nungsrelevanten Arten wurden ermittelt und, soweit erforderlich, Ver-
meidungsmaßnahmen konzipiert, um das Eintreten von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 zu vermeiden. 
 
Die Beteiligung der Unteren Landschaftsbehörde der Stadt Leverkusen 
im Verfahren erbrachte ebenfalls keine Hinweise auf die Erforderlichkeit 
einer FFH-Vorprüfung. 
 
Zu 4 und 5: Das Plangebiet stellt durch teilweise alte Baumbestände 
einen potentiell hochwertigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. 
Eulenvorkommen wurden vermutet. Eine Artenschutzvorprüfung (Pla-
nungsgruppe Grüner Winkel, Juni 2014) wurde durchgeführt. Im Ergeb-
nis ist eine essentielle Bedeutung des Plangebiets oder des direkten 
Umfelds als Nahrungshabitat oder Jagdhabitat nicht erkennbar. Quar-
tiere sind von der Planung nicht betroffen.  
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Aufgrund der Hinweise aus der Öffentlichkeit auf Steinkauzvorkommen 
wurde zusätzlich zur bereits erfolgten Artenschutzvorprüfung ein ergän-
zendes Artenschutzgutachten (Planungsgruppe Grüner Winkel, Nüm-
brecht, Juli 2015) beauftragt. Mit dem ergänzenden Artenschutzgutach-
ten wurde zweifelsfrei nachgewiesen, dass Hinweise auf den Steinkauz 
nicht vorliegen. Für eine Einstellung des Planverfahrens aus Arten-
schutzgründen liegen keinerlei Hinweise vor. 
 
Zu 6: Zur Offenlage des Bebauungsplanes wurde eine Umweltprüfung 
erstellt, deren Ergebnis in einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 
Bestandteil der Begründung wird. Zur frühzeitigen Beteiligung ist dies 
nicht üblich. Der Umweltbericht ist ein gesonderter, selbstständiger Teil 
der Begründung. In dem Umweltbericht werden die Auswirkungen der 
Planung auf die verschiedenen Umweltbelange beschrieben und be-
wertet.  
 
Zur Beurteilung der Auswirkungen wurden folgende Gutachten erarbei-
tet: Lärmgutachten (Peutz Consult, August 2018), Artenschutzprüfung 
(Planungsgruppe Grüner Winkel, Juli 2015), Bodengutachten (Altlas-
tenverdacht, Niederschlagswasserversickerung) (Middendorf-
Geoservice GBR, Oktober 2015). Weitere Gutachten sind nach derzei-
tigem Erkenntnisstand nicht erforderlich. 
 
Zu 7: Der Gesetzgeber ermöglicht durch den § 11 des Baugesetzbu-
ches den Städten und Gemeinden, sich bei Planungen die Kosten für 
die Planung und die Gutachten vom Investor erstatten zu lassen. Die 
Planungshoheit verbleibt jedoch bei der Stadt. Dadurch ist die erforder-
liche Neutralität gewährleistet. Das beauftragte Planungsbüro entwickelt 
Vorschläge, die Prüfung erfolgt durch die Verwaltung, die Entscheidung 
hat die Politik. 
 
Zu 8 und 9: Zur Erfassung und Bewertung der Verkehrssituation wur-
den im Januar 2015 Zählungen auf der Straße "Entenpfuhl" durchge-
führt (ISAPLAN, 15.01 bis 18.01.2015). Zu diesem Zeitpunkt war der 
Bebauungsplan Bürrig Nord bereits rechtsverbindlich und größtenteils 
realisiert. Im Ergebnis sind die vorhandenen Straßen ausreichend leis-
tungsfähig, um den zusätzlichen Verkehr von 10 Einfamilienhäusern 
aufzunehmen. Dies gilt erst recht für die reduzierte Anzahl von sechs 
Einfamilienhäusern. 
 
Die Zusatzbelastung aus dem kleinen Gebiet durch die geplante Neu-
bebauung ist derart gering, dass hier keine nennenswerten Verände-
rungen zum heutigen Zustand zu erwarten sind. Selbst wenn man da-
von ausgehen würde, dass in jedem der Einzelhäuser noch eine Anlie-
gerwohnung gebaut würde, hielten sich die Mehrverkehre, insbesonde-
re unter Berücksichtigung des vorhandenen Verkehrs, weiterhin im 
Rahmen. Insgesamt werden bei sechs Wohneinheiten ca. 44 Pkw-
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Fahrten/Tag erzeugt. (ISAPLAN, Neuberechnungen zur Verkehrser-
zeugung auf Grundlage von 6 Wohneinheiten, August 2018). 
 
Folgende Verkehrsbelastungen wurden in den Zählintervallen Donners-
tag, 15.01.2015, bis Sonntag, 18.01.2015, erhoben: 
15.01.2015:  1.496 Kfz/24h 
16.01.2015:  1.399 Kfz/24h 
17.01.2015:  1.113 Kfz/24h 
18.01.2015:     887 Kfz/24h 
Zusätzlich wurde der Neuverkehr eines mittleren Werktages ermittelt. 
Dieser liegt in einer Größenordnung von ca. 44 Pkw-Bewegungen/24h. 
Aufgrund der vorhandenen geringen Grundbelastung ist dies aus ver-
kehrlicher Sicht als verträglich zu betrachten. Die Verkehrszunahme 
liegt im Bereich der täglichen „verkehrlichen Schwankung“, d. h. der 
Mehrverkehr durch die Planung ist nicht wahrnehmbar. Es sind keine 
peripheren Maßnahmen notwendig. 
 
Die Straße „Alte Garten“ ist noch nicht abschließend erstmalig herge-
stellt worden; insofern sind auch noch keine Erschließungsbeiträge ge-
mäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gezahlt worden. Nach dem End-
ausbau haben alle anliegenden Grundstückseigentümer grundsätzlich 
Erschließungsbeiträge zu zahlen. Diese Beitragsverpflichtung ist unab-
hängig von der neuen Bebauung, sie würde auch beim Endausbau oh-
ne neues Baugebiet entstehen. 
 
Der negative Nutzungszustand der umgebenden Straßen (zugeparkt, 
keine Sicht, Gefährdung von Fußgängern) ist überwiegend von den An-
liegern selbst verursacht. Bei Verzicht auf Parkplätze wäre die Umge-
staltung zu einer Mischfläche ein denkbarer Weg zu einer Verbesse-
rung der Verkehrssituation. Dies wie auch die Verkehrssituation im 
Mühlenweg kann jedoch nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanver-
fahrens geregelt werden. 
 
Zu 10: Der Mühlenweg liegt außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Bebauungsplanes. Die Situation um den Mühlenweg ist lärmmäßig vor-
belastet. Eine Erhöhung der Verkehrs- und Lärmbelastung durch Neu-
verkehre aus dem Plangebiet ist nicht gegeben.  
 
Zu 11: Aus den vorliegenden Daten ist die Notwendigkeit eines Luft-
schadstoffgutachtens für den Bebauungsplan nicht erkennbar. Der 
Fachbereich Umwelt wurde im Verfahren beteiligt und hat keinen 
entsprechenden Gutachtenbedarf erkannt.  
 
Bei der Umsetzung des Wohngebietes soll durch den Einsatz klimazer-
tifizierter Haustypen den Ansprüchen an eine nachhaltige Bauweise 
entsprochen und die Vorgabe der Energieeinsparverordnung übertrof-
fen werden. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen zur akti-
ven und passiven Nutzung der solaren Strahlungsenergie. Die Ausrich-
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tung der Gebäude unterstützt die Nutzung der solaren Strahlungs-
energie 
 
Zu 12: Gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wurde eine Um-
weltprüfung erstellt, deren Ergebnis in einem Umweltbericht dargestellt 
ist. Der Umweltbericht ist ein gesonderter, selbstständiger Teil der Be-
gründung. Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planung auf 
die verschiedenen Umweltbelange, zu dem auch das Schutzgut Boden 
gehört, beschrieben und bewertet. Die Umweltprüfung kommt zu dem 
Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen des im Plangebiet be-
sonders schutzwürdigen Bodens und seiner Funktionen infolge der Bo-
denversiegelung und Überbauung trotz Schutzmaßnahmen und Teil-
kompensation der Auswirkungen nicht vollständig vermieden werden 
können. In der Gesamtschau wird der Entwicklung des Baugebietes im 
Rahmen der Abwägung ein höheres Gewicht eingeräumt als dem 
Schutz des Bodens. 
 
Zu 13: Die ökologisch wertvolle Obstbaumwiese wird im Verfahren 
umfassend berücksichtigt. So wurde zum einen eine 
Artenschutzprüfung (Planungsgruppe Grüner Winkel, Nümbrecht, Juli 
2015) erarbeitet, die im Ergebnis eine essentielle Bedeutung des Plan-
gebietes oder des direkten Umfeldes als Nahrungshabitat oder Jagdha-
bitat nicht erkennen ließ. Auch Quartiere sind von der Planung nicht 
betroffen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht er-
forderlich. 
 
Zum anderen wurde eine naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichs- 
bilanzierung durch einen Fachgutachter durchgeführt. Der Ausgleich 
erfolgt ortsnah im hierfür erweiterten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes im direkten Anschluss an die geplante Wohnbebauung.  
 
Zum Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft werden im 
nördlichen Plangebiet die Ausgleichsflächen A1 bis A3 festgesetzt. Auf 
der bisher intensiv genutzten Pferdeweide wird eine Obstbaumwiese 
durch Pflanzung von 30 Obsthochstammen heimischer Sorten ange-
legt, gepflegt und entwickelt. Zur Aufwertung des Landschaftsbildes und 
als ökologischer Ausgleich wird ein Teilbereich der vorhandene Pfer-
dewerde, in Anlehnung der Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz, in 
eine extensiv genutzte Glatthaferwiese umgewandelt. Zur landschaftli-
chen Einbindung und als ökologischer Ausgleich wird nördlich der ge-
planten Bebauung eine freiwachsende Hecke mit lebensraumtypischen 
Sträuchern und Baumen gepflanzt und dauerhaft erhalten. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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A 41 165/II_Äußerung 41 vom 01.04.2015   
 

 

 

 

2) 

1) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Das Plangebiet tangiert den Umgebungsschutz der Denkmäler 
Reuschenberger Mühle und Cronenberg-Kreuz. Die Untere 
Denkmalbehörde wurde im Verfahren beteiligt und hat sich 
entsprechend geäußert. Für die geplanten Wohngebäude bedeutet 
dies, dass ausschließlich Satteldächer sowie nicht glänzende, dunkle 
Eindeckungen zulässig sind. Auch sind blaue, gelbe und grüne 
Putzflächen unzulässig. Entsprechende gestalterische Festsetzungen 
wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. Dem Denkmalschutz 
wird damit ausreichend Rechnung getragen. 
 
Zu 2: Die angesprochenen baulichen Maßnahmen liegen wohl außer-
halb des Plangebietes – Baugenehmigungen für das Plangebiet können 
erst nach Rechtskraft des Bebauungsplanes erteilt werden. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird in Punkt 1 gefolgt, in Punkt 2 nicht gefolgt. 
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I/B  Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  
 Belange 
B 1 AVEA GmbH & Co. KG vom 14.11.2014 

 

1) 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1: Die Ausführungen zu den Abfallfraktionen sind nicht planungsre-
levant. 
 
Zu 2: Die Hinweise zu Behältergrößen sind nicht planungsrelevant. 
 
Zu 3: Die Anforderungen zu Behälterstandplätzen und Transportwegen 
sind nicht planungsrelevant. 
 
Zu 4: Die Anforderungen an die Bereitstellung der Abfälle sind nicht 
planungsrelevant. 
 
Zu 5: Die Anforderungen an die Gestaltung von Straßen zur Sicherstel-
lung der Behälterabfuhr werden im Rahmen der Ausführungsplanung 
berücksichtigt. Entsprechende Regelungen werden im Erschließungs-
vertrag zwischen der Stadt und dem Investor getroffen. Auf die Festset-
zungen des Bebauungsplanes haben die Anforderungen keine Auswir-
kungen. 
 
Zu 6: Die Anforderungen an die Gestaltung von Stichstraßen werden im 
Bebauungsplan berücksichtigt. Am Ende der Planstraße ist eine geeig-
nete Wendeanlage geplant und als öffentliche Verkehrsfläche festge-
setzt.  
 
Zu 7: Die Anforderungen an die Ausgestaltung von Wendeanlagen 
werden berücksichtigt. Es wurde eine Wendeanlage nach Vorgaben 
des Fachbereichs 66 eingeplant, die die Abmessungen und Wendera-
dien eines dreiachsigen Müllfahrzeugs berücksichtigt. 
 
Zu 8: Ein Rückwärtsfahren ist nicht vorgesehen. Das Müllfahrzeug kann 
in der geplanten Wendeanlage in einem Zug ohne Zurückstoßen wen-
den. Die Fläche hierfür ist als öffentliche Verkehrsfläche im Bebau-
ungsplan festgesetzt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird in den Punkten 1 bis 4 und 8 nicht gefolgt, im 
Punkt 5 zur Kenntnis genommen und in den Punkten 6 und 7 gefolgt. 
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B 2 Unitymedia NRW GmbH vom 18.11.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Eventuell vorhandene Versorgungsanlagen der Unitymedia GmbH im 
Planbereich werden in der weiteren Planung berücksichtigt. Der Er-
schließungsträger wird bei Bedarf im Zuge der Erschließungsmaßnah-
men auf die Unitymedia GmbH zugehen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 3 Technische Betriebe der Stadt Leverkusen vom 18.11.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde durch einen Fachgutach-
ter geprüft (Middendorf Geoservice GmbH, 2015: Geotechnischer Be-
richt zum Neubau von neun Wohnhäusern mit Garagen, Alte Garten in 
Leverkusen-Bürrig. Stand: 13.10.2015). Im Ergebnis ist eine Versicke-
rung des Niederschlagswassers nicht möglich. Das anfallende Nieder-
schlagswasser ist in die vorhandene Kanalisation abzuleiten, die nach 
Auskunft der TBL hierfür vollumfänglich leistungsfähig ist. Die weitere 
Entwässerungsplanung wird im Rahmen des Erschließungsvertrags mit 
den TBL abgestimmt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 4 Deutsche Telekom Technik GmbH vom 24.11.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Da zur Erschließung eine öffentliche Verkehrsfläche geplant ist, sind 
Festsetzungen nicht erforderlich. Die Unterbringung der TK-Linien wird 
im Rahmen der Ausbauplanung abgestimmt. Ggf. erfolgen Regelungen 
im Erschließungsvertrag. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird nicht gefolgt. 
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B 5 Amprion GmbH vom 10.11.2014 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 6 Polizeipräsidium Köln vom 04.12.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Verweis auf das Beratungsangebot zur städtebaulichen Kriminal-
prävention wird an den Investor weitergegeben. Für den Bebauungs-
plan ergeben sich keine Auswirkungen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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